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^ctmögettößilattj.

Staub bcê Staatêbermbgenê am 1. Januar 1912 fyr. 63,222,908
9JîutmaBlid)er ÜberfdjuB ber Sluêgaben ber Sauteuben Skrmaltung in 1912 „ 3,055,625

•ötutmaBticfyer Staub beê Staatëbermbgenë am 31. ©ejember 1912 $r. 60,167,283
Üliutmaglictjer Ûberîdjufj ber ÜluSgaben ber Saufenbett ißerroaltung in 1913 „ 2,948,037

SJÎutmajjlidjer Staub beê Staatêbermbgenë am 31. Sejember 1913 gr. 57,219,246
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Jtedjuuug

1911.*)

îJormtrdjlag

1912.*) Porattfdjlag für bos $aljr 1913.
Ui

iitmaljmeu.

>(j.

luapben.
Ut

liunaljntrii.

in «

lusgabcn.

Sr.

927,779
1,325,738

36,796
1,351,899

348,214
1,258,283
5,653,793

12,220
2,783,209

679,768
1,315,133
2,488,427
3,753,034

155,226
641,656
162,455
662,732

1,220,328
10,989

1,542,422
1,200,000

609,400
4,654

68,662
870,805
761,949

2,433,647
520,986

94,524
1,080,591

1,010,628

293,763

384,259
10,051,756

24,093

81.

72
32
87
71

80
41

82

92
35
55
93
30
49
29
17
64
18
83
65

43
05
41
72
53
97
60

60
38

68

10

61
13
22

Sr.

926,185
1,346,680

38,635
1,461,175

372,540
1,340,204
6,059,303

12,220
2,858,625

666,031
1,293,562
2,415,235
3,962,470

155,860
733,580
164,995
643,500

1,211,952
23,300

1,609,900
1,100,000

535,000
3,100

51,100
862,120
534,550

1,609,700
441,500

89,500
1,039,000

902,700

293,763

321,400
9,526,190

81.

Sattfettbe &ertt>aftuttg«

"gKeßer fid? f.

I. SHHgeuteine SBernmltung
II. ©eridjtëuertomltung

ni.» Sttftij
III.b Sßalijei
IV. Militär
V. Äir^tntocfeit

VI. îlnterridjtëttiefen
VII. ©euteinöetoeien

VIII. Mruteuniefen
IX.aSûoltëtoirtîdjaft
IX.b ©efunbljeitötoefen
X. ©autuefen

XI. Slnleiljen
XII. ginanpefen

XIII. öoniitoirtfdjttft
XIV. garfhocfe«
XV. ©taatönmlbungeu

XVI. Fontänen
XVII. îontânenfaffe

XVIII. Stypotljefartafie
XIX. iuntonnlbanf
XX. ©tnatëfajfe

XXI. ©uften itttîi Äoitfiötationcn
XXII. ^agb, gif^erei unb ©ergbau

XXIII. ©aljÜanblung
XXIV. ©tembets©te«er
XXV. ©ebiiljren

XXVI. (Srbfôaftë* uni» ©djenfungës
©teuer

XXVII. ©kïferreibtëabgaben
XXVIII. SBirtfdiuftë-- uns tëleinberfaufë*

jmtentgebiiliren
XXIX. Anteil um Ertrage beô 511foljal=

utomtyolë
XXX. Anteil out Ertrage ber ©djtoeij.

9tationalbant
XXXI. Militärjteuer

XXXII. tirette ©teuer«
XXXIII. ttnbort)ergefeI|eneë

diuualjuten
Stuëgabeu
lleberidjuü ber Oünnabuten
lleberidjujj öer Stuëgabeu

Sv-

60,000

1,180,450
1,041,970

1,401
1,118,961

238,960
300,025

1,406,475
373,700
800,000

871,225
94,390

1,219,300
1,328,805

60,620
13,996,800
8,069,000

837,000
134,600
101,520

1,650,500
610,000

1,677,900

502,000
100,000

1,234,000

1,000,000

293,763
795,400

10,377,530

Sr.

995,315
1,403,710

38,795
2,685,140
1,414,615
1,333,415
7,414,452

12,795
3,128,880
1,004,425
2,754,825
2,889,160
4,763,015

158,745
1,638,340

263,230
559,070
108,500
90,120

12,232,700
6,969,000

287,000
131,500
53,770

788,680
72,650

1,200

60,500
10,500

170,000

100,000

463,500
426,785

Sr.

660,230
1,220,305

1,764,100
1,100,000

550,000
3,100

47,750
861,820
537,350

1,676,700

441,500
89,500

1,064,000

900,000

293,763
331,900

9,950,745

Sr-

935,315
1,403,710

38,795
1,504,690

372,645
1.332.014
6,295,791

12,795
2,889,920

704,400
1,348,350
2,515,460
3.963.015

158,745
767,115
168,840

29,500

22,835,206
22,904,628

69,421

90
48

58

20,774,975
23,830,600

3,055,625
—

51,476,295

2,948,037

54,424,332
21,492,763

2,948,037

24,440,800

22,904,628 48 23,830,600 — 54,424,332 54,424,332 24,440,800 24,440,800

*) Sie iMuSßaUen ftnb mit fieft"**"*/ bie (Sitma«mett mit ftutfit»3<tl)iett angegeben.
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fletfimtng
1911.

garmtfdjlag
1912. Porattfdjlag für bas laljr 1913.

Ha

Qimtafymeti.

II»

luapbeu.

Hf
(Simmljmcu.

n «

|ns gaben.

St.

145,680

9t.

15

St.

120,000

9t.

ëaufenfee ï^ertoaltung.

^pejieJTe ^UtQmmgen.

1. Allgemeine Uerroaltung.

A. «rofjet Mal.

1. ©iijungêgelfcer, IReifeerttfc^äbigurtgett, ,î?om=

mtffionêfofteit

B. JHfflierttttflörat.

1. SBefolburtgert ber IRegierurtgêrâte

C. 9iat£f«e»it.

[1. Statéfoften, S8ib£iot£;ef I

2. görberung gemeinnütziger Unternehmungen.!
3. gbrberung Don SBiffenfctjaft unb iïunft .1

4. Unterftütjungen unb fpülfeleiftungen .]

D. ©täntxrät« un» Kotntniff&ve.

1. ©tänberäte
2. Äommiffäre

B. Staatltanjlei.
1. 93efolbungen ber Beamten
2. tSefotbungen ber 3tngefteïïten
3. SBureautoften
4. Srucffoften
5. Sebienung unb Sefjeijuitg bes 3tatt)ûu|eô.
6. 2)Hetginè

St- St-

120,000

St- St.

120,000

145,680 15 120,000 — — 120,000 — 120,000

72,500 72,500 72,500 72,500

72,500 — 72,500 — — 72,500 — 72,500

8,561
3,500
1,439
5,510

51

70
50

15,000 15,000 15,000

19,011 71 15,000 — — 15,000 — 15,000

2,440
35 65

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

2,475 65 4,000 — — 4,000 — 4,000

26,633
30,606

6,543
36,616

7,985
24,430

40
60
19
47
89

27,300
31,040

6,500
50,000

8,000
20,280

—
12,000
2,000

26,300
29,160

6,500
62,000
10,000
19,890

—

26,300
29,160

6,500
50,000

8,000
19,890

132,815 55 143,120 — 14,000 153,850 — 139,850
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flcttjiuutg
1911.

$0rjmrd)lag
1912. Poratifdjlûg für >00 $aljr 1913.

Himwjpnfn.

(J »

Insgabrn.

Pf
(Fiunafjmen.

im
luogabeu.

gr- 9t g*- 3t.

Saufettbe SBevtoaftitttg.

1. Allgemeine Perroaltung.

F. 2>eutfd)c£ Sltntéblatt, îaflblatt uut> ©efetj«
fammlung.

gi-- gi-- gi-- gi--

10,000
24,177

5,105
27,406 65

10,000
23,500

6,000
27,500

—

1. Spadjt^ins bee Amtêblatteë laut Sertrag
2. Abonnemente ber SBirte
3. Aebaftionëtoften bee Sagblatteë
4. SrucMofteti beê ïagblatteë unb ber ©efei}=

fammlung

10,000
23,500

6,000

27,500

10,000
23,500

6,000

27,500

1,665 35 — — 33,500 33,500 —

G. ft-r<widfifd)cê 2lt«têt»latt nefcft ©eilage«.

5,000
7,551
9,845 05

5,000
7,500
8,000 —

1. ^ßadjtjins bee Amtêblatteê laut Vertrag
2. Abonnemente ber Sßirte
3. 2)rutffoften beê ïagblatteè unb ber ©efetj*

fammlung

5,000
7,500

8,000

5,000
7,500

8,000

2,705 95 4,500 — 12,500 8,000 4,500 —

H. MeflteruuöSftattbrtlter.

130,799
4,800

1,830
20,997
20,036

95

80
42
65

131,900
4,800

3,000
19,600
21,095

—

1. Sefolbmtgen ber Aegterungëftattfjalter
2. ©eïretariat beê Aegierungêftattfyalteramteê

Sern
3. Sntfdtiäbigungen ber Stetlbertreter
4. Sureautoften
5. ÎJtietjinfe

—

132,175

4,800
3,000

19,600
22,550

—

132,175

4,800
3,000

19,600
22,550

178,464 82 180,395 — — 182,125 — 182,125

J. 'Ittntêfdivctbercien.

123,388
1,010

224,787
16,357
15,659

35
30
15
79
55

122,950
2,000

235,600
16,200
18,920

—

1. Sefolbungen ber Amtêfdjreiber
2. ©ntfctjabtgungen ber SteltOertreter
3. Sefolbuttgen ber Angeheilten
4. Sureautoften
5. tDlietginfe

—

127,450
2,000

241,500
16,300
19,090

—

127,450
2,000

241,500
16,300
19,090

881,203 14 395,670 — — 406,340 -— 406,340

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates 1912.
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fledjming

1911.

$0ran|itljlng

1912. Pormtfdjlag für ùû0 $aljr 1913.
Pa

diuitaljmtit.

&•

JUisgabcn.

Pci
(Einnaljtnrn.

It «

Sua gaben.

S*-

145,680
72,500
19,011
2,475

132,815
1,665

2,705

178,464
381,203

91.

15

71
65
55
35

95

82
14

S*-

120,000
72,500
15,000
4,000

143,120

4,500

180,395
395,670

91.

Sattfenfee ©erttmltwng«

1. Allgemeine Perroaltung.

A. ©rojjer 9tut
B. !)tegiermtg§rat
C.

D. ©tänberäte unto famtntpre
E. @taat§fnnjlei
F. $*utidje§ Wtntöblatt, îngblntt ititö ©efefc

fanttnlttttß
G. grranjaftfdjeS Slmtêblatt, îagblntt ttnö ©e*

feipntmlung
H. 9tcgierttnß8pttplter
J. Wmtëfdjmbereten

S*-

14,000

33,500

12,500

3*

120,000
72,500
15,000
4,000

153,850

33,500

8,000
182,125
406,340

Sr.

4,500

Sr

120,000
72,500
15,000
4,000

139,850

182,125
406,340

927,779 72 926,185 —

II. (Seridjtsnetroaltung.

A. Cbctgeriifit.
1. Sejolburtgen bei; ßberridjter
2. (Sntfctiäbigungen ber ©uppïeatttett

1. 58efolbimgen ber Beamten
2. 93ejolbunqen ber Slngeftellten
3. Slureauîoftert
4. SBebietturtg, SBepeijuttg unb Seleudjtung bes

©bergericfjtëgebâubeë
5. ÜTRietginfe

6. SHbliotpe!

C. ülmidgeticfjte.

1. Sejolbuttgett ber ©eridjtepröfibenten
2. (gtttfdjäbtgungett ber ©teïïbertrcter
3. ßtttfdjäbigimgen ber SüJiitglieber uttb @itp=

pleanten
4. 23ureaufo[ten
5. SOltetgirtfe

6. Sïujjerorbentlidje ©eridjtêbeamte
7. fReifeïoften ber 2luffid)têbeprbe

60,000 995,315 — 935,315

135,500
1,571 40

135,500
1,900

143,000
1,900

143,000
1,900

137,071 40 137,400 — — 144,900 — 144,900

26,493
36,713

4,495
5,842

10,585
1,329

10
25
09
60

55

27,750
37,200

4,500
5,800

9,980
1,400

—

26,750
37,100

4,500

5,800
9,980
1,400

—

26,750
37,100

4,5001

5,8001

9,980
1,400

85,458 59 86,630 — — 85,530 — 85,530

151,103
7,653

53,891

26,782
31,135

2,303

20
35

85
85
35

151,425
9,000

57,000

26,300
31,955

1,500
500

—

—

151,850
9,000

57,000
26,300
32,495

1,500
500

—
151,850

9,000

57,000
26,300
32,495

1,500
500

272,869 60 277,680 — 278,645 — 278,645
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$edptmig
1911. 1912. Uornnfdjlrt0 für îms laljr 1913.

Po

fiiuuujimtii.

IIs

|uogaben.

Pu
(p.iunaljraeti.

u«

Jnsgabtn.

gr¬

il 9,822
1,725

130,785
14,441
9,785

SR.

05
60
35
33

gr.

122,200
2,000

130,875
12,700
11,085

m.

£(tufettbe ^crnmltuug,

II. tëeridjtstiermaltung.

D. ®erid)t8fcf>reibetei«tt.

1. S9efDÏburtgen ber ©ericf)têf<ï)ret6er
2. @rttfdE)äbiguttgett ber ©tellbertreter
3. Sefolbungen ber 2lngeftellten
4. Sureaufoften
5. Slietjinfe

E. œtaatêauwaltfdiaft.
1. Sefolbungen ber Seamten
2. Sefolbung beê 9lngefteïïten beê ®eneral=

profuratorê
3. Sureaufoften beê ®eneralprofuratorê
4. Sureaufoften ber Sejirfêprofuratoren unb

beê ftellDertretenben Sßrofuratorä
5. Stieijinê

1. @ntfcf)äbiguttgen ber @efd)women
2. SReifefoften unb Unterhalt ber Slffifenfammer
3. Sntfdjäbigungen ber ®rfa|männer, 2)ol=

metfctjer unb äßeibel
4. Sureaufoften
5. Stietjinfe

G. ©etreit»uttflS« uttk ftonfurMmter.
1. Sureau= unb SReifefoften ber SCuffic^têbefjbrbe
2. Sefolbungen ber Seamten
3. ®nt|cfjäbigungen ber ©teEbertreter
4. Sefolbungen ber Setreibungêgefjûlfett
5. Sefolbungen ber SRngefteEten
6. Sureaufoften
7. goramlare unb .fïontrollen
8. SUetjinfe
9. Soften in ©jrenfolgenfadjen

gr. gr-

121,700
2,000

134,000
12,700
11,495

gr. gr-

121,700
2,000

134,000
12,700
11,495

276,559 33 278,860 — 281,895 — 281,895

36,142
4,000

734
5,720

325

05

18
52

36,200
4,000

800
6,400

325

—

—

36,900

4,000
800

6,400
325

—

36,900

4,000
800

6,400
325

46,921 75 47,725 — — 48,425 — 48,425

18,135
6,478

822

5,051
12,310

80
50

60

20,000
9,500
1,500

4,500
12,900

—

—

20,000
9,500

1,500
4,500

12,900

—
20,000

9,500

1,500
4,500

12,900

42,797 90 48,400 — 48,400 — 48,400

1,289
113,299

3,836
135,172
139,626
14,080

7,427
19,429
1,265

65
95
95
70
20
65
35
95
50

1,300
119,600

2,000
127,000
138,600

13,550
7,000

20,470
1,500

—

— 1,300
122,700

2,000
135,000
148,600

13,750
9,000

21,175
1,500

—

1,300
122,700

2,000
135,000
148,600
13,750
9,000

21,175
1,500

485,428 90 431,020 — — • 455,025 — 455,025
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fleiiptimg
1911.

JJttrattfttrlmj

1912.
Pormtfdjlog für k0 |al)r 1913. iio

fiiuitûlirattt. ILusgabeit.

Pe

ffituualjmen.

lu»

lussaben.

Sr.

5,533

91.

85 6,000

91.

Saufettbe 3$e?tt>a(ittng.

II. fôeridjtaûemialtung.

H. «ewerfrtaetidtte.

1. .fîoftenanteiïe beê ©taateè

J. 21erU>o«unflS0erid)t.

1. 93efolbungen ber Beamten
2. Sefolbttttg be§ 9lngefteEten
3. gntfdjäbtgungen ber ÎJiitglieber
4. 58ureau!often
5. ÏRtetgtriê

K. $ati*eléaeti4)t.
1. öefolbung bes ©eïretftrê
2. SSefoIbmtg beê SlnqefteEten
3. @tttfd)äbiguttgett ber ïïtttglieber
4. S8ureau= uttb fReifefofteri
5. ÜDitietäinö

6. @inri(f)tuttgsfDften

£X>etae«i4)téfleb&ttbe, ÜJlöblieruttg.

(,ffoften in 1911.)

A. ©bergeridjt
B. ©krfteridjtëtottjlei
C. îtnitSjieri^te
D. ©cri^tëfdjreiliemen
E. ©tuutënnttmltfdjaft
F. ©efdjwornenßeridjte
G. Betreibungê« unb ionfuröämter....
H. ©etocrbeßtriiljte
J. SKcrtttaltunßgfleridjt

K. ganîtefêfteridjt
(Obergeriilitbflcbttttlje, SWöblierun«

6,000

S*. ï*r.

6,000

5,533 85 6,000 — 6,000 — 6,000

13,500
1,650
3,363
1,710
2,450

90
30

13,625
6,400
8,000
1,500
3,440

— — 13,750
1,800
5,000
1,500
3,440

— 13,750
1,800
5,000
1,500
3,440

22,674 20 32,965 — — 25,490 — 25,490

—
— — —

—

4,000
2,800
4,000
3,000
5,600

10,000

—
4,000
2,800
4,000
3,000
5,600

10,000

— — — — — 29,400 — 29,400

422 80

422 80 —• — — — — —

137,071
85,458

272,869
276,559

46,921
42,797

435,428
5,533

22,674

422

40
59
60
33
75
90
90
85
20

80

137,400
86,630

277,680
278,860
47,725
48,400

431,020
6,000

32,965

—
—

144,900
85,530

278,645
281,895
48,425
48,400

455,025
6,000

25,490
29,400

—
144,900
85,530

278,645
281,895
48,425
48,400

455,025
6,000

25,490
29,400

1,325,738 32 1,346,680 — — 1,403,710 — 1,403,710
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itedjmmg

1911.

|lormtfdjlag
1912. ftormtfdjlag für bas |al)r 1913. Hi

(Stitnaljmen.

d*

Inogabcn.

£e

8iitnol)inen.

in <

Ausgaben.

gr.

5,500
0,175
4,024
1,475
1,635

31.

52
25

gr.

5,500
6,200
3,800
1,000
1,635
1,000

31.

Sattfettbe ©ettomftttitg.

III.' 3ttßi?.

A. îycrttmUuttflSîoftcn bet ^ttftijbirefttott.
1. tSejblbung be§ ©efeetârê
2. ïïefolbunqen ber Slngeftettten
3. Sureauloflett
4. Sledjtâloften
5. 9Jîietjinfe
6. iJlotartatêïamnier uitb îlotariatéprûfungen

B. Mcfcfcflebttuqofommiffion un» (Sefcl}«
rettifiott.

1. 9îebijtonê=, 9tebaltionê= uttb S)rucf=

foften

Snfpettorat für Me Sïmtê« util» Weri<bté»
Treibereien.

1. 33e|"olbungert ber Beamten
2. 58ureau= uttb üteifefoften berfelben

D. £efyrttn<t£tt>efen.

1. Unterricht
2. Prüfungen

A. tBernmltunpfojten ber ^ufiijbtrefttoit •

B. ©efeüßebttußSfonutttffton ititb ©efefyrcbifioit
C. ^nfbeitorftt für bie 21ntt§s «itb ©ertdjfês

fdjretbereten
D. 8eljrltnß8toefen

gr- gr-

5,500
6,000
3,800
1,000
1,745
1,000

gr- gr-

5,500
6,000
3,800
1,000
1,745
1,000

18,809 77 19,135 — 19,045 — 19,045

3,754 55 3,000 —
3,000 3,000

3,754 55 3,000 — — 3,000 — 3,000

9,500
2,361 90

9,500
3,000

9,750
3,000

9,750
3,000

11,861 90 12,500 — — 12,750 — 12,750

800
1,570 65

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,370 65 4,000 — — 4,000 — 4,000

18,809
3,754

11,861

2,370

77
55
90

65

19,135
3,000

12,500

4,000

—
19,045
3,000

12,750
4,000

—
19,045
3,000

12,750
4,000

36,796 87 38,635 — — 38,795 — 38,795

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912.
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fUdjnuttg

1911.

garattltlOag

1912. Porûttfdjlûg für bos |al)r 1913.
S<>

(Sinnaijuten.

l)

|ue galten.

Se
(SimMfjaten.

Î II :

Itisgabeu.

3v.

13,925
32,700

8,608
3,525

M.

60

3v.

15,000
32,900

8,000
3,525

31.

Saufenbe ^etbrnfttutg.

III.» iloIijet.

A. iBertoaltunoéfoften *<« HJoUjeiöirettiott.

1. Sefolbmtgen ber Seamten
2. Sejolbungen ber SttngejMten
3. Sureaufoften
4. Siietjinie

lt. ^rembenpolijei uttfc gfaftttbunaSfrefett.

1. 5po&= uttb grernbenpolijet
2. gat)nbungê= uttb fêinbringungêfoften
3. £ransport= uttb 2lrmenfiif)r!o[tett

tpolijeifotpê.
1. Sefolbmtgen bet Seamten
2. ©olb bet Sattbjager
3. Setletbuitg
4. Scmaffmtttg unb 2Iusrüftimg
5. 5lntf)ropometrifc()eê Sureau
6. Sureauîaften
7. Sîtetjtnfe
8. 20o(ittungê= unb Sîobiïtarentfcbâbiqunqen
9. Slrjttoften

10. Serfdficbene Serloaltuitgëtofteit
11. üleifeentfcf)äbigungeit unb ^nftrufttonëturfe
12. Settrag aus beut Srtrage ber ©elbbufjen

Sv. St.

15,000
32,000

8,000
3,525

Sr. Sr.

15,000
32,000

8,000
3,525

58,758 60 59,425 — — 58,525 — 58,525

1,306
10,836
18,870

50
70
30

1,300
11,000
23,000

1,300
11,000
23,000

1,300
11,000
23,000

31,018 50 35,300 -— — 35,300 — 35,300

10,750
743,870
25,785

1,999
1,598
3,002

82,258
13,553
4,000
4,159
8,021

20,000

55
15
70
90
50
60
80
95
92
10

10,750
756,368
21,633

2,000
1,500
3,000

86,684
14,850
4,000
4,300
8,000

20,000

—

20,000

10,750
767,000
27,160

2,000
1,500
3,000

87,030
16,300
4,000
4,300
8,000

20,000

10,750
767,000
27,160

2,000
1,500
3,000

87,030
16,300
4,000
4,300
8,000

879,001 17 893,085 — 20,000 931,040 — 911,040

:
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ffleitjmmg

1911.

|ltjranfd)Itjg
1912. Poroiifdjlag für bau |ol|r 1913.

*1
tëimmljniett

ilr<
IttSfiaben.

He

iitumjimctt.

i il >

Insgabrn.

Sr.

20,125
8,501

18,635

85,837
14,043
30,740

9t.

97
91

59
35

S*-

18,000
9,000

18,640

82,000
13,000
31,305

31.

Saufettbe

III.» Polizei.

D. ®ef&w0»iffe.

1. $tt ber fpauptftabt :

a. îtatjrnng ber (gefangenen
b. 33erfd)iebene ïkrpftegungêfoften
c. ÜOiietgtnfe

2. $n ben Sejirfen :

a. 5laf)rnng ber (gefangenen
b. 33erfcf)tebene Serpflegungëloflen
c. ÜUlietgtnfe

E. ®traf«nftaWen.

1. ©trafanftalt ££)orberg.
a. Söertoaltung
b. Unterricht nnb ©otteöbienft
c. 9tat)rung
d. SSerpflegung
e. SJtietjinê
f. ©enterbe

g. Sanbnrirtfdjaft

93etriebêergebnté
h. ^ntientaröeränberung
i. Äoftgetber

2. ©trafanftalt @t. $of)annfen nnb 2ïrbeitê=

anftalt 3n§.
a. SSertoaltung
b. Unterrictjt unb ©otteêbienft
c. 5tat)rung
d. SSerftftegung
e. SOÎietgtnê
f. ©etoerBe

g. Sanbmirtfctiaft

Setriebëergebnté
h. Snüentarberänberung
i. .(îoftgelber

k. Beitrag ans bent ïdto£)ol;$et)nteI

Si'- Sv-

20,000
9,000

18,640

90,000
18,500
34,500

gv. gv.

20,000
9,000

18,640

90,000
18,500
34,500

177,883 82 171,945 — — 190,640 — 190,640

18,603
1,982

59,087
32,594
15,374
56,651
14,070

51
22
92
62
80
87
34

22,000
2,000

62,000
32,200
15,000
47,000
11,500

— 3,100

148,770
61,000

22,500
2,200

62,000
36,o00
16,270
93,300
50,200

55,470
10,800

22,500
2,200

62,000
32,900
16,270

56,920
1,958

630

86
26
50

74,700

300
—

212,870 282,470

400
E

69,600

400

59,509 62 75,000 — 212,870 282,870 — 70,000

17,308
1,404

43,098
45,715

9,830
8,045

69,624

26
26
49
14

75
36

19,600
1,200

41,400
24,900
9,090
7,500

55,390

— 1,300
3,000

25,900
159,000

18,200
1,250

46,200
32,700
6,600

17,500
98,500

8,400
60,500

18,200
1,250

44,900
29,700
6,600

39,686
3,368
9,340
6,000

04
65
75

33,300 —
7,000 —
8,500 —
6,000 —

189,200

9,000
6,000

220,950
8,000

9,000
6,000

31,750
8,000

27,713 94 25,800 204,200 228,950 — 24,750
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ißedjnung

1911.

Itormtfdjkg
1912. Pormtfdjlog für Îioô |oljr 1913.

Ho

Qinuatjmrit.

U«

lusgabeu.

Ht
8inua|jmtu.

i» >

Ausgaben.

s*.

27,824
2,596

88,700
48,683
10,819
39,257

219,293

SR.

32
43
60
32
35
08
80

S*.

23,300
1,920

79,200
44,000
15,010
24,630

127,800

SR.

Sttufcnbc &eth>altmtg.

Ill.b Polizei.

E. Strafanftalten.
3. ©trafanftatt Söiiptnl.

a. Verwaltung
b. llntcrritfit uttb ©otteêbieuft
c. Vaprunq
d. Verpflegung
e. Vtietjiuê
f. ©etuerbe

g. Sanbnnrtfdjaît

Vetriebêergebniê
h. Snbentaruercinberimg
i. ßoftgetber

k. Neubauten

4. âtoangêerjiefjungêanftalt SZractjfeùnalb.
a. Verwaltung
b. Unterricht uttb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vîietâinê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfctjaft

Vctriebêergebnië
h. ^nöentarberänberunq
i. .Roftqelber

5. 2lrbeitêanftalt ^inbetbant :

a. Verwaltung
b. llnterridjt uub ©orteêbienft
c. SJtaprung
d. Verpflegung
e. Vketâinê
f. ©enterbe

g. finnbwirtfct)aft

Vetriebêergebnië
h. $nbentaröeränberung
i. .fibftgelber

k. Veitrag auê bem SKItopoljetjntel
(Vergütung buret) ©t. 3ot)cmnfen.)

S*.

800

28,000
332,680

3v.

24,800
1,920

91,300
51,000
16,460

186,000
28,000

146,680

»'

24,800
1,920

90,500
51,000
16,460

79,926
15,200
17,803
62,790

86
50
95
26

11,000

13,000
50,000

—
361,480

12,000

371,480

50,000
12,000

10,000

50,000

19,740 05 48,000 — 373,480 421,480 — 48,000

7,576
958

10,957
6,944
1,100
3,527

784

98
66
35
70

30
84

7,020
770

10,320
5,500
1,100
1,500
2,490

—

150

3,000
10,550

7,180
820

11,250
6,450
1,100

300
8,430

2,700
2,120

7,180
820

11,100
6,450
1,100

23,225
939

5,308

55
45
30

20,720

3,000
—

13,700

4,000

35,530

4,000

21,830

18,856 70 17,720 — 17,700 35,530 — 17,830

9.099
670

19,905
11,455
5.100
6,368
1,730

04
61
42
29

75
51

10,500
700

18,500
11,500
5,380
7,800
2,000

—

1U0

9,600
13,000

11,450
700

22,100
12,470
5,380
1,800

11,000
7,800
2,000

11,450
700

22,000
12,470
5,380

38,131
597

4,267
4,200
9,193

10
05
50

20

36,780

3,580
4,200

22,700

4,000
4,200

64,900

4,000
4,200

42,200

21,067 45 29,000 30,900 64,900 — 34,000
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Jtedjnuitg

1911.

IJnranfdjlag

1912. Portutfdjlag für bü0 |al)r 1913.
üo

dimtajimev.

u-

Ausgaben.

iif
Ciunabmtu.

in »

Jtuegaben.

gv.

59,509
27,713

19,740
18,856
21,067

9t.

62
94

05
70
45

gv.

75,000
25,800

48,000
17,720
29,000

9t.

Saufettbe sBerhmltwng.

III.» JJoli?ei.

JB. Strafauftatten.
1. ©trafanftalt $l)orBerg
2. ©trafanftalt ©t. $ot)annfen itttb îtrbeitë=

anftalt Snê
3. ©trafanftalt SBitfttiil
4. ^ruangêergieljungêartftalt ïradjfelttialb
5. 2lrbeitèanftalt foinbelbanï

F. »ttämbfwttg bt« Stlfobolibmuê.

1. Beitrag auê bem SUtoljoI^el) Ittel
2. Beitrag att baö 21rbeiterl)eim uttb an bie

©djuijauffidjt

G. guftia« uub Ißoliaeifoften.

1. .Soften in ©traffadjen
2. Softenrücferftattungen nnb ©ebüljren
3. Vergütungen für (Sebüljrenanteile.
4. Dbergerirf)tègebût)rett in ^uftijfadien.
5. Volijeitoften
6. Sonforbat jutn ©cfjutje junger Seute in ber

grembe
7. Sinigungsämter

H. «ibUftrtttb.
1. (Sntfcfjäbigitng ber Oitiilftanbsbeamten
2. ^nffjettio'nêtoften unb silnfct)affungen

gv.

212,870

204,200
373,480

17,700
30,900

gv.

282,870

228,950
421,480

35,530
64,900

gv. gv.

70,000

24,750
48,000
17,830
34,000

107,407 66 195,520 — 839,150 1,033,730 — 194,580

10,717
10,717

85
85

10,300
10,300

10,300

10,300

10,300

10,300

— — — 10,300 10,300 — —

142,702
153,765

300
1,093

22,946
800

2,462

63
94

30
68

94

115,000
115,000

300
1,000

21,500
800

2,000

—
310,000

1,000

115,000
195,000

300

21,500

800
2,000

115,000

1,000

115,000

300

21,500

800
2,000

14,353 Ol 23,600 311,000 334,600 — 23,600

80,848
2,633

40
55

80,300
2,000

87,505
3,500

87,505
3,500

83,481 95 82,300 — 91,005 — 91,005

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912. 85*
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jgUdpnntg

1911.

Jfarmtfriiliig
1912. Poratifdjlag für k0 loljr 1913.

IU
(Sin liai) raeu.

lj'
ânaplirn.

Ht
(Simm 1) ami.

i it >

Jmegalmi

3*-

58,758
31,013

879,001
177,883
107,407

14,353
83,481

ÎR

60
50
17
82
66

01
95

Sr-

59,425
35,300

893,085
171,945
195,520

23,600
82,300

31

Saufettbe SSetttwlttmg.

III.» iloltiei.

A. SKcrttaltunpfdfiten Her IBolijetoiretttan
B. ^retttHen)falt3et ltttb ^apHunpmefen
C. SjSolijetïarHS
D. (Stefiiitptffe
E. ©trafattftoUen
F. SJefäntHfuttg He§ ÎKfofjoliênuil
G. ititH ipolijeifoflen
H. ©tHiljitttnli

IV. Itlilitiir.

A. Ü'crWnltitnflvSfofteu fret £iveftion.

I. 33efoIbungen ber SBeaiiiteit
2. Sefolbuttgett ber Slrtgeftettten
3. SBureauïoftett
4. SJUetjinfe
5. SJÎobilraadiungêôDrberettuttgen

IS. tfantom£fvit0£fotmnif?ariat.
1. Sefolbung bee lîantonêfrtegêfommiprë.
2. Sefolbunq bes Slbjunfteit
3. 93eioIburtgen ber îlngeftellten
4. Sureaufoften
5. SJÎietgirtfe
6. ®infleibutigë= uttb Orgamfationêfoften
7. .ffüftenante'il ber Äottfefticm

Sv-

20,000

839,150
10,300

311,000

fr-

58,525
35,300

931,040
190,640

1,033,730
10,300

334,600
91,005

Sr. fr-

58,525
35,300

911,040
190,640
194,580

23,600
91,005

1,351,899 71 1,461,175 — 1,180,450 2,685,140 — 1,504,690

9,166
17,192
5,997
3,000
2,625

70

38

82

9,500
16,400
6,000
3,000
3,000

2,800
9,500

20,300
7,000
3,000
3,000

/

9,500
17,500
7,000
3,000
3,000

37,981 90 37,900 — 2,800 42,800 — 40,000

3,875
4,200

16,708
4,473
3,300
1,476

11,344

35
52

55
45

4,000
4,200

15,800
4,500
3,300
1,500

11,100

—

1,500

10,830

4,500
3,500

16,700
4,500
3,300
1,500

10,830

3,000
3,500

16,700
4,500
3,300
1,500

*

22,688 97 22,200 — 12,330 34,000 — 21,670
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iledjmmg
1911.

$ûrmifdjlttg
1912. Poranfdilog für öos $oljr 1913.

Ho

ötunafrintii. luegabru.

Hr
diuitaljuirti

i u »

losgaben.

22,587
2,634
1,210

2,700
16,474

3,816

91.

50
40
55

55
65

gv.

25,880
3,000
1,300

100
2,700

16,490

91

Saufettbe SBerftmltung.

IV. Militär.

C. 3eugl)auét>ert»<tltutt0.

1. SSefolbuttgeri ber ÎIngefleKten
2. Sureauloften
3. SÖerfctiiebene Sertoaltungêloften
4. Stooeltfammlunq
5. Slietjinfe
6. .ffoftenanteil ber Seugfjauêiuerlftâtten

(Sefolbung beê SertoaUere.)

1>. ;8«"Äb«wöu»erfftatten.

1. 9lrbeitëlDl)ne
2. SBerlgeuge unb gabritationêmaterial
3. Unfalïtierfid^erung ber Arbeiter
4. Sinê beê Setriebêlapitalê
5. SKetjtnê
6. ßieferungen
7. Sertoaltungêloften
8. SnöentarOeränberung

E. £>e\>oi itt
1. Slufficpt unb Auslagen
2. Stietjinfe

gr.

16,555

gr-

26,010
3,000
1,300

100
2,700

gr-

16,555

g*-

26,010
3,000
1,300

100
2,700

16,474 55 16,490 — 16,555 33,110 — 16,555

104,131
17,941

1,163
1,500
4,350

146,539
16,474

955

95
85
70

35
55
10

108,000
21,000

1,510
1,350
4,350

153,700
16,490

—

151,715

106,000
21,000

1,510
1,350
5,300

16,555
151,715

106,000
21,000

1,510
1,350
5,300

16,555

12 20 — 151,715 151,715 — —

3,612
3,065

44
40

3,650
3,070 5,060

3,850
8,130

3,850
3,070

6,677 84 6,720 -— 5,060 11,980 — 6,920
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$cdpnmg

1911.

Ucrmtfiiilflg
1912. Porotifdjlog für ÖO0 |nfjr 1913.

Pfl

®iuua|joitu.

H'

lusgabeu.

fe
dinttal;tnen.

i n

Jusgabtii.

&

3,750
2,400

19,993
2,982

81,301
83,500

9t.

15

45

S*-

3,750
2,600

20,050
3,000

81,500
83,500

91.

ëattfettfce ^crhmltuttß.

IV. Militer.

F. Artfernenoevttxiltung.

1. 33efolbuttg beê 33ertr>alterë

2. îtefolbungett ber Slrtgeftettten
3. Setriebêîoften
4. 91ttfc(jaffung bon 33ettmaterial
5. SRietjinfe
6. SSergiiturtg ber ©bgenoffenfctjaft

G. ftrei£t>ertt>a(Httt0.

1. @rttfd)äbigung ber ,l?reie£ommanbanten :

a. gSefoïburtgen
b. ïaggelber
c. @nt)"c^äbigung für Süljruttg ber Äorps=

forttrotle beë Sanbfturmê
2. SBureauïoften ber ^retêlommanbantett
3. ©eîtiottê^efë :

a. Sefolbuttgett
b. @tttjtf)öbigimg für fyüfjruttg ber |)ülfö=

bienftröbel
4. 9îe!rutettauêl)ebimg

H. ftottfeftion be« Sefleibuna trnb Kubrüfüiufl.
1. 3tnfct)offungen unb 31rbeitêlbf)tie
2. llttfaïlberfidfieruitg ber Slrbeiter
3. 3inê bes 23etriebê£af)italê
4. ÛDÎietjiitê
5. Sieferurtgen
6. 58etrieb3foften

(yjiaga^ineinricÉjturtgert.)

»V.

23,000

8,500
83,500

Sr.

3,750
2,800

44,000
3,000

90,000

Sr.

83,500

Sr.

3,750
2,800

21,000
3,000

81,500

26,926 60 27,400 — 115,000 143,550 — 28,550

22,600
6,145
1,000

16,373

57,989
1,717

4,694

20

75

20
85

82

22,600
7,000
3,200

16,500

58,000
3,000

4,800

—
—

22,600
7,000

3,200
16,500

61,500

3,000
4,800

—

22,600
7,000

3,200
16,500

61,500

3,000
4,800

110,520 82 115,100 — — 118,600 — 118,600

821,434
711

21,695
5,250

894,715
11,344
10,000

54
90
45

45
45

500,000
880

14,000
5,250

531,230
11,100

—
18,000

528,610

500,000
880

29,000
5,900

10,830
528,610

500,000
880

11,000
5,900

10,830

24,279 11 — 546,610 546,610 —



As 18 — 339

flrdjmutjj
1911.

Jtermtfdjlng

1912. Pormtfdjlog ftir ba$ lafyr 1913.
Uo

iimmjjmfii. luBgnbrii.

ÏÎ

(Sinunljmtn.

in>

Insgabtn.

51'-

8,781

38,998
21,713

513
1,423
6,425

776
17,730

91.

73

20
80
95
90

90

10,000

36,500
24,000

1,500
1,000
8,000
1,000

17,730

li.

Sattfettfee iUutimltuiig.

IV. JKHitSr.

J. VHufbemabruuß unt> Unterhalt I>eS ftriegS.
material^.

1. ÂriegSïomtniffariat :

a. iBeïletbung unb perfbnlidje StuSriiftung.
2. ,3engf)auê:

a. $erfönltd)e SBetoaffnung
b. .tiorpëûitSïûftunq
c. 2Jlnmtion
d. Srlbê bon ÄriegSmatertat

3. Transporte
4. Slffeîurang
5. 2Jîietj$infe

H. (SrldS bon fantonalem Kriegsmaterial.

I. dribs bon alten Metbem
2. Srlbë bon altem Âriegëmateriat

Ii. SöerfdMe&ene SUiilitärauSgabeu.

1. «ScOix^entoefen
2. 93eitröge an neue Äabettengeloepre
3. Unterftütjung bon Familien bon 2)ienft=

Pflichtigen
4. 9teue ÄorpStontrotten

(Söalbbranb bei äßimtniS, £>ülföbienft.)

i - —

Sr.

110,000

25,000
12,500

500
1,000

11,400

a-r.

119,000

60,000
36,500

2,000

8,000
1,000

30,250

Sr-

1,000

Sv.

9,000

35,000
24,000

1,500

8,000
1,000

18,850

93,515 68 97,730 — 160,400 256,750 — 96,350

1,411
1,219 20

500
1,000

500
1,000

500
1,000

2,630 20 1,500 — 1,500 -— 1,500 —

28,353
146

5,844

26,005

05

96

94

30,000
500

10,000

10,000

—

30,000

30,000
•500

40,000
5,000

—
30,000

500

10,000
5,000

60,349 95 50,500 — 30,000 75,500 — 45,500

Beilageu znm Tagblatt des Grossen Rates. 1912.
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fleiljnnng
1911.

Ifarnnfdjlag
1912. Poranfd)lo0 fur bos |oljr 1913,

Ho

(Sinnnljmeu.

IIs

Husgabtn.

He

Sinualjutcn.

in •

lusgabeu.

gv-

37,981
22,688
16,474

12
6,677

26,926
110,520
24,279
93,515

2,630
60,349

SR.

90
97
55
20
84
60
82
11
68

20
95

3*-

37,900
22,200
16,490

6,720
27,400

115,100

97,730

1,500
50,500

91.

Saufettbe SBertomltitng.

IV. PilitSr.
A. IBertoaltunpfofiten tier îûreftion
B. Hantonöfrienöfommijfariat
C. 3eußl)auSnem>altunß
0. SeugljauStoerfftattcn
E. $et>ot in îadjëfelkn
F. $afernenDcrioaltuttg
G. freiönerttmltunß
H. ionfeftion tier Sefleiöunß unb Sluärüftonß
J. 3lafbetoaljtunß unïi Unterhalt bei Irüßis

materials
K. (grlöi non fantonalcm Ärießbmaterial
L. Serfd)iebene äRilitäruuißabeu

gv.

2,800
12,330
16,555

151,715
5,060

115,000

546,610

160,400
1,500

30,000

gi--

42,800
34,000
33,110

151,715
11,980

143,550
118,600
546,610

256,750

75,500

gr-

1,500

gi--

40,000
21,670
16,555

6,920
28,550

118,600

96,350

45,500

348.214 80 372,540 — 1,041,970 1,414.615 — 372.645

301
500

95 400
500

V. Birdjcntucfcn.

A. Scrtoxtltungâfofïen Orr Sireftion.
1. Sureaitîoften
2. Sefolbung bes Seîretârê

B. Sßrotefiantififie «ir<i>e.

1. SBefoIbitttgert ber ©eiftlidjen
2. SefolbungZulagen
3. 2Dol)mtttgêentfct)âbigungen
4. fjoljentfcbabiguttgen
5. ßeibgebinge (^enfionen)
6. Seiträge an JMtatiiren unb ändere ©eiftlidje
7. Seitrag an ben reformierten ©otteibienft in

©olottjurn
8. Seiträge an Sßfarrbefolbungen
9. îtjeologifdje SprüfungÜontmiffion

10. Slietjinfe
11. Seitrag an bie Seelforge ber bernifdjen 2aub=

ftummen
($eut|ct)=St.3mmertl)al, Seitrag an ben5ßfarr=
bauêban unb Soêfauf ber 2öot)nungient=
fctjäbigung.)

12. ÄBnij, ^ilialtircfje, Seitrag
13. greibergen^osfaufb.3öot)nungientfd)äbigung
14. greibergen, ^irc^enbau, Seitrag
15. ^inbelb'anf, .ffirdjenbau, Seitrag

(5pruntrut, flapelle in Sîiécourt, Seitrag)
(Sertt,$o()anneê£irc£)e,8oëtauf ber 2öof)nimgs=
entfcf)äbigung.)
(Selêberg, fiostauf ber 2öot)nungientfd)äbi=
gung.)

400
500

400
500

801 95 900 — — 900 — 900

743,053
5,828

20,182
48,513
31,161

5,814
580

801
1,379

172,590
1,600

17,500

95

10
56

35
30

766,000
6,000

20,600
50,250
34,100

6,350
580

801
2,000

171,260
1,600

4,500

7,500

3,000
27,500

20,000

—

801
500

762,000
6,300

18,530
50,600
36,700

6,350

580

2,500
165,140

1,600

7,500
15,500
8,000
2,000

801

762,000
6,300

18,530
50,600
36,700
6,350

580

2,000
165,140

1,600

7,500
15,500
8,000
2,000

1,047,400 56 1,120,439 — 1,301 1,083,300 — 1,081,999

1



JYÎ 18 — 341

JUdjmtng

1911.

gjrrflnfdjlag
1912. Porottfdjlag fur das lûfyr 1913.

»0
Sinimljmfit.

(F-

|nogaben.

*e
dlttttaiftiirit.

ill'
luagabeu.

g»-

164,450
1,100
2,968

800
13,300

1,865
188

SR.

20

90

gr-

168,000
1,100
3,000

800
13,300

1,865
200

SR.

ßaufettbe &ertt>aftuttg.

Y. Birdjenwcfeu.

»ötnifgfrttftolififte «it<fte.
1. Sefolbungen ber ©eifttidfen
2. Sefolbungëjjulagen
3. 2Bof)mmqSent)cf]äbigimgen
4. Ijotjentfcbäbigungen
5. Seibgebinqe (Sßenfionen)
6. Seitrag att bie Sefolbung beê Sifdjofê
7. îf)eologifct)e Sßrüfungötommiffiun
8. ^luingen, S os tauf ber ïôot)nungëentf<f)âbi=

flung
9. ßaufett, ßirdjenbau, Seitrag

D. <£l)Viftr«t&olif#e «irrfje.
1. Sefolbuttgen ber ©eiftlidjen
2. Sefotbungêjulagen
3. 3Bof)nungêentfd)âbigungcn
4. Iiotjentf^äbigungen
5. Seitrag an bie Sefolbung bes Sifdjofê
6. Süjeologifdje SJjrüfungstommiffion
7. <St. $mmer, Sostauf ber 3Bot)nungsentfd)ä=

bigung
(@t. Sntiner, üirttjenbau, Seitrag.)

A. fBertoaltunggfofteit Der STireftion
B. SJJroteftantifdje Iirc()e
C. SRömifdjtatloliidjjc firdje
D. (Sljriftfatijoltfdje $ird)e

VI. ütttcrridjtjttiefen.

A. ûieviDattungéfoften bet ®tre(tton uttb
bet <St)it0be«

1. Sefolbung bes Setretärs
2. Sefotbuitqen ber Singefteilten
3. Sureaufoften
4. gjïietjinfe
5. spriifungêtoften, Sjpertifen, Dieifeïoften
6. édjulftjnobe

1

gv-

50

Sr-

168,000
1,100
2,650

800
13,300

1,865
250

8,750
10,000

ge- 8*-

168,000
1,100
2,650

800
13,300
1,865

200

8,750
10,000

184.672 10 188,265 — 50 206.715 — 206,665

17,025
2,500
1,950
1,050
2,750

133 80

17,150
2,500
1,950
1,050
2,750

200

5,000

30,600

—
50

17,000
2,500
1,450
1,050
2,750

250

17,500

—

17,000
2,500
1,450
1,050
2,750

200

17,500

25,408 80 — 50 42.500 — 42,450

801
1,047,400

184,672
25,408

95
56
10
80

900
1,120,439

188,265
30,600

— 1,301
50
50

900
1,083,300

206,715
42,500

— 900
1,081,999

206,665
42,450

1,258,283 41 1,340,204 — 1,401 1,333,415 — 1,332,014

5,062
15,771
7,650

950
8,650
6,187

50
35
74

30

4,750
16,600

7,650
950

9,000
5,500

—

5,000

5,125
17,000

7,650
950

14,000
5,500

—
5,125

17,000
7,650

950
9,000
5,500

44,271 89 44,450 5,000 50,225 — 45,225



342 — Ni 18

jgUdprattg

1911.

Hormtfdjlag
1912. jpormtfdjlag fur ôû0 laljr 1913.

p o ij

iinna|)Diri!.| jHsgtbrn.

e ni <

®iuua|jmni. luegabeu.

Sv. n.

335,448

4,125
42,090
45,734
78,669

143,537
25,000

15,263
3,330
1,190
6,108
3.699
2,541

772
3,805
3,829
3,213
2.700
3,254
6,287
4,481

1,010
1,913
3,614

1,463
831
337
635

1,192
2,169

1,263
463
788
475

1,099
1,995
1,380

357
10,004
3,885

749,957

35

80

40
67
25
25
80
38
35
45

85
50
95

55
85
90

50
90
50
50
60
55

74
35

35
90
70
80
55
85
10

gv. «.

341,340

1,500
44,700
46,435
82,500

143,537
25.000

79,100

44 764,112

üaitfettbe ©ethmttung.

VI. Pnterndjtsroefen.

B. $od)f4)uU.

1. 93e[oIbungen ber Ißrofefforen urtb Honorare
ber Sojenten

2. ^3enftonen
3. SBefolbungen ber ÏCffiftcnteri
4. 23e[oIbungen ber 21ngeftellten
5. SSermaltuugsfoften (ÏJlobtliar, SBe^eiguttg te.)
6. TOietjinfe
7. Beitrag att bie Stabtbibliotljef
8. Sefyrmittel uttb Subfibiaranftalten :

1. 5ßoMtrtt|"d)e Slnftalt
2. @l)irurgtfd)e .Rlittil
3. 9D7ebijim|c|e Jîltntf
4. Slnatomiidjeë $nftitut
5. Pjtjfiologifdjeê 3nftitut
6. Slugerttjeilïurtbe
7. £)tiatrifd)=lartyngologtfd)eö $nftitut
8. Spatf)olDgiid;e Slnftalt
9. SJÎebijtntfd^cfyemtfdjeê $nftitut

10 £t)giem[cï)=baltertoIogtfcf)eë ^nfttlut
11. $afteur=$tt[titut
12. Organise Sfjemie
13. 9lnorgantfd)e Sljemie
14. P)t)|Yfali|cf)es Kabinett uttb tellurifdjeâ

Dbjerbatortutu
15. 9JHneraIogifd)e Sammlung.
16. .Qoologifcfye Sammlung
17. spijarmajeutiïcfieê ^nftitut
18. ^pfjarmalologifctjeë ^nftitut....
19. sbermatologtjdjeë $nftttut
20. <Seograp^tfcE)eê Snftitut
21. 5pft)d)oIogif4^ Snftitut
22. i?unftl)iftorifd)e Sammlung
23. 5p^)t)fifaï.=cÊ)em. ÎUologie
24. Slnatomie
25. ipfjtjfiologie
26. ipatfyologtfcfje Anatomie
27. 2icr^ud)'t
28. @£)irurgtfd)e filmt!
29. sJJfebtjtni]cl)e filinif
30. Slmbulatorifdje filinif
31. 33eterinär=2lpot§efe
32. 5iibliotf)e!
33. Seljramtêfdjule
34. ^nftitutêgebûfjren
35. Seminarbibliott)efen

¥)

OM
3

v8<
js

llcbertrag

5v-

16,900

2,500

363,330
1,500

48,100
49,730
85,000

143,535
25,000

20,200 102,200

39,600

gv.

346,430
1,500

48,100
49,730
82,500

143,535
25,000

818,395

82,000

778,795



Ai 18 — 343

Jtedjmmg

1911.

Unrmtfäilag

1912. Poranfdjlog für Dos |oljr 1913. Poll'
<Siutta(rnten.| Ittegabw.

Ht
Qitmaj)tnttt. Jtwgoben.

5r-

749,957

33,475

10,735
7,021
2,500

185,000

8,433
3,000

33,854
5,595
1,500

9t.

44

24

56
50

25
10

3*-

764,112

33,500

7,000
5,300
2,500

170,000

10,000
3,000

14,692
5,595
1,500

9t.

8aitfettfce &evtuaftuttg.

VI. Knterridjtsniefen.

B. £o<f)f«ule.

liebertrag

9. S8otarttfcE)er ©arten:
f a. Setriebëredjnung

b. Spacing
| c. Settrag bes Surgerrateê bon Sern

10. Sierfpitat
11. Siatritelgelber
12. Seitrag ber ©nïuofjnergemetnbe Sern an

bie politlinifctie ïtnftalt
13. Settrag an bie Mimten im 3nfelff)itaï:

a. Seitrag an ben Setrieb ber tlinifd)en
$nftitute

b. Sergiitnng für Freiheiten in ben Minifen
c. Seitrag an bie Setriebêfoften bes Sönt=

gen=3nftitnteê
d. îtmortifation ber SatiOorfdjüffe
e. Sergütnng für ©ebäubeunterfjalt

14. Seitrag an bie ißoliflinif beê $emterff)itol§

C. 9Ktttetfd)ulen.

1. .fîantonëfdjule Spruntrut, Seitrag
2. ©taatêbeitrâge an ©tjnmafien nnb !pro=

gtimnafien
3. ©taatêbeitrâge an ©efunbarfdjitten
4. ^nfpeltion
5. ^penfionen für Stittelfc^nlletjrer
6. Stifjenbien
7. Seitrag an bie Stellbertretungêïaffe ber

Sîittelfdiulleljrer
8. Seiträge für ©tnbienreifen für ^eljrer an

Stittelfd)uten

39,600

1,300

1,000
32,000
' 6,000

2,500

9,350

Fi'-

818,395

24,415
12,230

25,000

200,000
10,000

3,000
51,680

8,219
1,500

Fr

1

1

7,000
6,000

2,500

St-

778.795

34,345

200,000
10,000

3,000
42,330

8,219
1,500

1,000,557 97 987,599 91,750 1,154,439 — 1,062,689

56,300
275,159

819,818
10,400
70,804
13,980
2,500

500

45

75

15
60

56,300
295,725

875,702
10,850
74,525
15,700
2,500

500

8,000
7,900

1,800

61,500

326,518
924,627

11,000
89,375
17,500

2,500

800

61,500

318,518
916,727

11,000
89,375
15,700

2,500

800

1,249,462 95 1,331,802 17,700 1,433,820 — 1,416,120

1

Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1912. 87*
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Jlfdjnnttg

1911.

Utrrmtfdjiag

1912. Porrutfdjlog für bas $aljr 1913.
üo

(fitminljinrit.

Ii-
Auognbru.

ü f i «

gituinljmru. Jluaplieii.

3-ï-

2,193,418

152,359

96,479
25,150
15,000
60,000

226,941
4,000

63,824
4,685
7,551

56,711
53,902
19,626

840
5,825

2,000

m

30

55

65

65

80
55

80
30
60
85

05

3-r.

2,482,000

152,708

104,000
26,000
15,000
60,000

259,500
4,000

64,300
4,500
6,000

62,000
64,000
15,000
2,000
6,700

Sattfettbe JKerftmltmtg.

VI. ftnterridjtsroefen.

]>. !pritnarf<D«Un.

1. Drbenitidfe Staatöjulagen att ße^rerbefol=
bungen

2. 91ufjerorbentlt<ihe Staatëjulagen att arme
©emeinben

3. Seibgebinge (^enfionen)
4. Beiträge an erweiterte Oberfaulen
5. Beiträge an Setjrmittel unb S9ibliot£}e£en
6. Beiträge an Sctiuttjausbauten
7. Stâbchenarbeitêfchulen
8. Turnunterricht
9. Sd)uIinfpettoren

10. 3ïbteilunqêweifer Unterricht
11. ôanbfertigîeitëunterricht
12. beitrage an Sehrmittel für Schüler
13. gortbilbungêfchule
14. Stellvertretung tranter Setter
15. Stellvertretung tranter 2trbeitèlef)rerinneu
16. Seitrüge an Spejialanftalten für anormale

Mnber
(Jîurê für Setjrer an Spejialttaffen)

El. SefttevbilVuuQëanftalten.

1. Teutfcheë Sehrerfeminar :

A. Unterfeminar fpofwil.
a. Sermaltnng
b. Unterridht
c. Nahrung
d. Serpflegung
e. ÎRietsinê
f. Sanbmirtfchaft

Setrieböergebni«
g. $nüentarüeränberung
Ii. .ßoftgetber

3v.

10,000

3r-

2,500,000

152,708
104,000
27,000
15,000
70,000

299,000
4,000

64,325
5,000
7,000

62,000
64,000
18,000
2,000

8,700

31'- 3"

2,500,000

152,708
104,000
27,000
15,000
60,000

299,000
4,000

64,325
5,000
7,000

62,000
64,000
18,000
2,000

8,700

2,988,317 3,327,708 — 10,000 3,402,733 — 3,392,733

8,534
33,087
23,610
21,182
14,890

27

61
97
20
22

90

8,300
34,000
27,100
17,000
14,920

100

—

400

800

8,300
35,880
27,500
17,000
15,640

700 100

8,300
35,880
27,100
17,000
15,640

101,277
739

15,137

10
60
50

101,820

15,000 —

1,200

15,000

105,020

15,000

103,820

85,400 86,820 16,200 105,020 — 88,820



As 18 - 345

Jtedjmmg

1911.

Ihrranfdjlag
1912. pora«fd)lû0 für î»as |ûljr 1913.

SiitnalitncnJ luspbcn.

Î5r

ffiimmljntcn.

i H <

àusgnbtn.

B'Ï-

665
3,627
1,500

284
282

38,458
3,307
9,415

45,074
525

SR.

95
95

93
60

45

20

««•

500
4,000
1,600

165
250

38,800
2,500
9,415

50,800
525

*• 4

Saufettbe ^erlualtuttfl.

VI. Mntcrridjtsroefen.

E. UtbmbiltmnflSanftallen.

B. Dberfentinar Sera.
a. Serwaltung:

1. Stobitiar, ïtnfauf mtb Unterhalt
2. Se^eijuttg, ^Beleuchtung, ic.
3. 9lbmart
4. Sureauïoften
5. ©ebänbe, Unterhalt

b. Unterricht:
1. Sefolbungen
2. Sehrmittet, Sibltotlje!, jc.

c. Siietjind
d. Stipendien
e. ilteiieentfchäbigung

2. Seminar Iprimtrut.
a. Sermattunq
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Serpftegung
e. Sanbmirtfchaft

Setriebêergebniê
f. ^nbentarbercinberang
g. ßoftgelber
h. Stipenbien für Sjterne

3. Seminar ^tnbelbanï.
a. Sermattung
b. Unterricht
c. Währung
d. Serpftegung
e. Siietjind

Setriebêergebniê
f. SnOentarüeränberung

g. .tïoftgetber

dx-

400

Sv.

500
4,400
1,600

165
250

40,000
2,500
9,415

50,800
525

8Ï- 5e.

500
4,000
1,600

165
250

40,000
2,500
9,415

50,800
525

103.141 08 108,555 - 400 110,155 — 109,755

6,476
30,154
14,465
6,871

95
31
06
10

6,500
32,450
15,000

7,225

—
400
25

6,730
33,850
15,500
7,225

—
6,730

33,450
15,475

7,225

57,967
3,582
6,450

16,000

42
95

61,175

5,300
16,000

—

425

5,750

63,305

16,000
5,750

62,880

16,000

71,100 37 71,875 __ 6,175 79,305 — 73,130

2,313
11,106
8,557
6,038
1,640

90
58
16
85

2,640
10,455
9,800
4,800
1,640

— 2,650
10,605
10,000
4,800
1,730

—

2,650
10,605
10,000
4,800
1,730

29,656
1,778
6,635

49 29,335

6,635 6,635

29,785

6,635

29,785

21,243 49 22,700 6,635 29,785 — 23,150
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Jtedjimng

1911.

Jlijrtmrdjlag
1912.

Poranfdjlag fur ks $oljr 1913. Ho

Œiunaljmtn.

11'

luopbett.

He

dinna^ntti.

in »

lusgaben.

8r-

4,632
6,111

12,309
4,388
2,555

SR.

95
05
75
40

3*

4,650
6,200

13,175
3,800
2,555

SR.

Saufettbe ^erhialtMiig.

VI. gnterridjtsroefen.

E. äebrerbUDunß&mftalteu.

4. ©emittaï ©elêberg.
a. SSerroaltung
b. Unterricht
c. 5ia^ruttg
d. tBerpflegunq
e. SJHetjinS

SPetrtebêergebnié
f. Sfnbentarberärtberunq

g. .(îoftqelber

5. 333ieberî)oïuttgëturfc uitb 5pettfionett.
a. éemtnarle^rer=5pettftoneit
b. 2Stebert)otungs= uttb ftortbitbungêfurîe

6. ©i^roetjert^e ©djulauâfteïïung

7. SBeitrag auè ber 23imbeëfubbention (VI. J.
2. c.)

gr.. S*-

4,700
6,400

12,750
3,800
2,555

8r-

4,700
6,400

12,750
3,800
2,555

29,997
49

5,630

15
50

30,380

5,700 5,300

30,205

5,300

30,205

24,416 65 24,680 — 5,3001 30,205 — 24,905

4,100
2,485 35

4,100
2,700

4,100
2,700

4,100
2,700

6,585 35 6,800 — — 6,800 — 6,800

11,000 11,000 11,000 11,000

11,000 — 11,000 — — 11,000 — 11,000

60,000 60,000 —
60,000 60,000

60,000 60,000 — 60,000 — 60,000 —



JVÎ 18 - 347

Kedjmmg

1911. 1912. Porattfdjlag für das |aljr 1913.
H«

(Sin iml)men.

>!)<

luupbtu.

Ii e

Œiuuoljttieu.

i n «

luupben.

3-t'-

85,400
103,141

3t.

08

s»-.

86,820
108,555

m.

Saufettbe îikrUmltuiifl.

VI. $tnterridjtsroefen.

E. Sebterbitbungéattfialten.

1. SeutfdjeS £et)rerfemmar :

A. llnterfeminar |)ofmil
B. Oberfeminar Vent

2. Seminar ißruntrut
3. Seminar ^inbclban!
4. Seminar Oelsberg

5. Sôieberfjolmtgêïurfe itnb ißenfioneit
6. Sdjulauêfteltung, Veitrag
7. Beitrag aus bcr VunbcS|ubucutiou

F. Saufeftammenanftalten.

1. ïaubftummenanftalt Vtintdjeubudjfee.
a. Vermaltuug
b. Unterridjt
c. Valjrung
d. Verpflegung
e. VlietjinS
f. ©emerbe

g. Sanbmirtfdjaft

VetriebSergebniS
h. Snöentarberänberung
i. Hoftgelber

2. Sanbftummenanftalt SBabern.

Veitrag beS Staates

3. 2aubftummen=Subftitutionêfonbê.
Zinsertrag

8-r-

16,200
400

ftc.

105,020
110,155

5r- <Sr-

88,820
109,755

188,541
71,100
21,243
24,416

08
37
49
65

195,375
71,875
22,700
24,680

—
16,600
6,175
6,635
5,300

215,175
79,305
29,785
30,205

—
198,575
73,130
23,150
24,905

305,301
6,585

11,000
60,000

59
35

314,630
6,800

11,000
60,000

—

34,710

60,000

354,470
6,800

11,000
60,000

319,760
6,800

11,000

262,886 94 272,430 94,710 372,270 — 277,560

5,076
10,374
23,383
11,932
7,485

5-23

845

73
76
63
40

10
10

5,000
11,900
23,700
11,915
7,485
1,000
1,000

—

6,100
2,900

5,100
12,650
25,000
12,000
7,485
5,100
3,100

1,000

5,100
12,650
25,000
12,000

7,485

200

56,884
144

14,200

32
70
55

58,000

13,000

9,000

14,085

70,435

14,085

61,435

42,828 47 45,000 23,085 70,435 — 47,350

10,500 10,500 — 10,500 10,500

10,500 — 10,500 — 10,500 — 10,500

2,508 25 2,500 — 2,500 2,500

2,508 25 2,500 2,500 — 2,500 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912. 88



348 — M 18

fUtymms
1911.

$[0ranrtylfl0

1912. Pormtfdjlog für k$ |al)r 1913.
Sinualjmett.

b'
Insgabfu.

üe
fiinnnljmrn.

in»
Ausgaben.

gr-

42,828
10,500
2,508

91

47

25

g»-

45,000
10,500
2,500

91.

Saufcttbc &ertomltuttg.

VI. ifaterridjtsroefen.

F. Xattfcfittttnmettimftalten.

1. Staubftummenanftalt Sîûnd)enbucf)fee
2. Saubftummenanftatt Söabern
3. j£aubftummen=©ubftitutionêfonbê

«. ituttH.
1. |jiftorif<$eê Shtfeum:

Beitrag att bie Setriebltoften
(Seitrag für fianbanfauf, îlmortifation.)

2. Äunftmufeum, Seitrag an bie Setrieblfoften
3. 2lfabemifcf)e .éunftfammlung, Seitrag
4. Stufitfc^ule, Seitrag
5. 6cf)ibeijerifd)eê ^biotiton, Seiträge
6. ©d)ibeijerifd)e Sibliograptjie, Seitrag
7. Srtjaltung bon ßunftaltertümern
8. „Särnbütfd)", Seitrag
9. ©rfteEung bes beritifdjett llrfunbentbertl

10. ©tabtttjeater, Seitrag an ben Setrieb
11, 9llpineê Sîufeum, Seitrag

H. £cfc«mittel>3)erlafl.

1. Setjrmittel.
a. Sorräte auf 1. Januar.
b. ©rftettungêfoften bon Setjrmittctn
c. (Mité bon ße()rmitteln
d. ©ratilejeniplare
e. Sorräte auf 31. Sejember

2. Setriebstoften.
a. Sefolbungen
b. ülrbeitllöfjne
c. Siagajin= unb Sureautoften
d. Siietjinl
e. graäjten unb Sßorti
f. ,3inê bel Setricbêtapitall

gv.

23,085

2,500

gl'.

70,435
10,500

gr-

2,500

gv-

47,350
10,500

50.820 22 53.000 — 25,585 80,935 — 55,350

15,000
10,797
3,000
3,000
4,300
1,114

300
9,365
2,000
3,000.
5,000

600

80
15,000

3,000
3,000
4,300
1,114

300
5,000
2,000
3,000
5,000

600

— —

15,000

3,000
3,000
4,300
1,114

300
8,500
2,000
3,000
5,000

600

—

15,000

3,000
3,000
4,300
1,114

300
8,500
2,000
3,000
5,000

600

57,476 80 42,314 — — 45,814 — 45,814

280,569
150,656
169,030

334
298,904

50
46
80
95
95

274,711
110,345
164,985

500
270,965

—

174,589

309,627

270,965
166,370

500
174,589

309,627

270,965
166,370

500

36 374 84 50,394 — 484,216 437,835 46,381 —

6,150
2,154
4,026
2,710

855
6,038

05
78

20
85

6,150
2,650
3,350
2,650

800
5,000

—

1,500

6,900
2,485
3,775
1,990
2,400
6,000

—

6,900
2,485
3,775
1,990

900
6,000

21,934 88 20,600 — 1,500 23,550 — 22,050



JVs 18 — 349

|tedjttung
1911.

Kflranfdjlng
1912. Pormtfdjlog fur bas $aljr 1913. ü«!i'

®inim(pntn.| Insgabett.

He in«
Jttspbett.

Sr. SR. Sr. SR.

Saitfettfee ©ethialtititg.

VI. Untroidjtjmefen.

H. £<brmittel>®erlaa.

8«- ®r. Sr. Sr-

2,997
11,442

62
34

3,000
26,794

—
3. Srtragêberroenbung.

a. Slmtlidjeë ©dfjulblatt, Soften
* b. Sinlage in bie IReferöe

— 3,000
21,331

— 3,000
21,331

14,439 96 29,794 — — 24,331 — 24,331

36,374
21,934

84
88

50,394
20,600

— 1. Scîjrmittel
2. Setriebèfoften

484,216
1,500

437,835
23,550

46,381
22,050

14,439
14,439

96
96

29,794
29,794

— Setriebêertrag
3. Srtragêbertoenbung

485,716 461,385
24,331

24,331
24,331

— — — — 485,716 485,716 — —

J. ®ut»J>töfu»>ocntion für Me ®rimarf(f)Ute.

387,526

130,000
36,905
60,000

76,124

81,671

1,800
1,025

20

30

30

60

387,000

130,000
38,000
60,000

10,000
60,000

89,000

—

1. Seitrag beê Sunbeê
2. Sermenbung :

a. aSeitrag an bie fiefjrerberfidjerungêïaffe
b. ,8ufet)üffe an geibgebinge
c. ©taatéfeminare, Seitrag an bie Stetjr*

ïoften (VI. E. 7)
d. Seiträge an ©cfjulbauêbauten
e. Seiträge an belaftete ©emetnben mit ge=

ringer <5teuerfraft
f. Seiträge an bie ©emeinben, 80 auf

ben Sßrimarfdjüler
(Setträge an ^ngenbbibliottjeten.)
(Seiträge an gortbilbungëfurfe für Serrer.)

387,000

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,000

387,000

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,000

-— — — — 387,000 387,000 — —

K. t»e* Sdfoftolifttm«.

1, 500
1,500

— 1,500
1,500

— 1. Seitrag auâ bem SlKoIjoljetjtttel
2. Seiträge an ßinbertjorte

1,500
1,500

1,500
1,500

— — — -— 1,500 1,500 — —



350 - JVs 18

fjlrdjmnta
1911.

UorattlTlilflfl

1912. Poronfd)lû0 fur ks goljr 1913.
Ho

Sinttaijmrtr.

ll'
JLnsgatieii.

He

iimiatimen.

iit»

luspben.

44,271
1,000,557
1,249,462
2,988,317

262,886
50,820
57,476

SR.

89
97
95
05
94
22
80

44,450
987,599

1,331,802
3,327,708

272,430
53,000
42,314

SR.

Sattfettfce ©ertualtuitg.

VI. Unterridjtsroefftt.

A. Sertoialtunßifojiten lier $ireWion u.DcrS^noDe
B. .pödjfdjule
C. SWittelfdjttleit
D. SßrhitarfdjiOeit
E. Seljrerluliittnpanftalten
F. 2iutbftummenanf(iUten
G.
H. SeljntttttelsüBerlaß
J. Sunïieifulitiention für Die $rimarfdjulc

K. ©efömfifuitß beb SUfofjoligmuS

VII. (gemcinknicfcit.

A. iBevttxtUunobfoften ber ®irefliou bed

©ettteinbelvefettb.

I. Sefolbuitg beê ©efretärg
2. SBefoIburtg beê 21ttge[teïlten
3. 33ureau= uttb ûîeifeïoftert
4. ÏJÎietjinfe

VIII. JUmenroefen.

A. Slevtoaltungbfoften bet $treftion beb
Sttttneittweîenê.

1. SBefolbuttgett ber Seomtert
2. Sefolbungett ber SlngeftelÜett
3. SBureauloften
4. SJlietjinfe

Sv.

5,000
91,750
17,700
10,000
94,710
25,585

485,716
387,000

1,500

gv.

50,225
1,154,439
1,433,820
3,402,733

372,270
80,935
45,814

485,716
387,000

1,500

Sv-

45,225
1,062,689
1,416,120
3,392,733

277,560
55,350
45,814

5,653,793 82 6,059,303 — 1,118,961 7,414,452 — 6,295,491

5,125
3,800
2,300

995

5,125
3,800
2,300

995

— 5,500
3,800
2,500

995

5,500
3,800
2,500

995

12,220 — 12,220 — 12,795 — 12,795

10,625
18,840
6,135

950
32

10,625
20,800

5,000
950

600
11,000
25,000

7,000
950

11,000
24,400

7,000
950

36,550 32 37,375 — 600 43,950 — 43,350



JVs 18 — 351

fUdptung
1911.

Jlürmtftfflug

1912. Poronfdjlag für bas lafyr 1913.
Ho

Qittiiajjmfv.

Ü'

Inogaben.

Ht
einnabnttn.

itt •

Insgabtu.

g*

228

10,000
2,005

16,650

91.

60

30
30

gv.

400

9,000
2,000

18,000

91.

Saufettfce üöerhmltiutß.

VIII. ^rmenttiefen.

B. ftotmttiffiott uttb Jttfbeftoren.

1. Cantonale Armentommiffion
2. .ffantonaler 9lrmeninfpeïtor :

a. Söefolburtg
b. Üieifetoften

3. .Rreiê=Armeninfpeïtoren

C. Strmenbflege.

1. Setträge an ©enteinben :

a. Seiträge für bauemb Unterftü^te.
b. Setträge für öorübergefjettb llnterftü^te.

2. An§tt>ärtige Armenpflege :

a. ilnterftü|ungen aitfjer Äanton.
b. Soften gemäfj §§ 59 unb 123 A. ©.

3. Aufjerorbentlidje Seiträge an ©emehtben

D. SBejirtS« unb «etnetttbe«©erpf»tgwnge»
auftaltrn, Beiträge.

11. Dberlänbifcfje Anftalt in liegen
2. ©eelänbifdje Anftalt in Söorben
3. SlitteEänbifct)e Anftalt in Aiggiêberg
4. ©tabtbernifcpe Anftalt in Äüfjlemil
5. Dberaargaitifc^e Anftalt in S)ettenbü£)l.
6. ©mntentpalifdje Anftalt itt ffrieniêberg
7. Anftalt bes Amteê ©ignan in Sangnau

[8. Serfdfiebene ©erneinbe=AnftaIten

gi-- gv.

400

6,500
3,200

18,000

gi-. gr.

400

6,500
3,200

18,000

28,884 20 29,400 — — 28,100 — 28,100

1,122,825
380,993

288,563
363,723
200,000

79
68

82
49

1,160,000
410,000

300,000
355,000
200,000

—
— 1,160,000

410,000

310,000
370,000
200,000

— 1,160,000
410,000

310,000
370,000
200,000

2,356,106 78 2,425,000 — — 2,450,000 — 2,450,000

12,250
9,125

11,175
8,800

10,275
10,625
6,050

11,900

—

81,000 82,000 82,000

80,200 — 81,000 — — 82,000 — 82,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1012. 89*



352 — JMs 18

flcdjmmg

1911.

Unranfdjlag
1912. Poronfdjlog für bns $n|jr 1913.

Ho

fêimmljmm.

h1

litsgalicii.

Hf
fSiuuat)men.

i u >

lusgalieu.

gv

2,50U
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
3,500
2,500
7,000

81. gv.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

81.

Sattfettbe ©ertoaltttng.

VIII. Urmenmefen.

E. uttb ®tib<Jt«grjtebutifläanflaUcn,

1. Orphelinat in ©aignelégier
2. Orphelinat in üßruntrut
3. Orphelinat in èourtelart)
4. Orphelinats in Selêberg
5. Orphelinat in fReconhilier
6. @Qieljitngêonftûlt in ©berbipp
7. érjie^nngêanftalt in (Snggiftein
8. Srjiepnngêanftûlt im ©teinpöljli.
9. Slnftalt für fcE) idacf) fi ttnige .ffinber in Vurg=

borf
10. Inftalt für fcpmai^finnige .ffinber in ®teffiê=

bnrg

F. Cantonale <Sv)UI)una$anfialten.

1. Sonborf.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjjinfe
f. Sanbwirtfcpaft........
g. Veumbblierung bee df^immerâ

Vetrtebëergebniê
h. ^nbentarberänberung
i. .ffoftgelber

2. 2larwangen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjjinfe
f. Sanbroirtfcpaft

Vetriebêergebniâ

g. Snöentarberänberung
h. fîoftgelber

(Veitrag beê Unterftûpungâfonbë.)

gv- gv.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

4,670

gv- gv-

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

4,670

36,000 — 36,500 — 41,170 — 41,170

4,356
4,476

14,726
8,230
5,170
4,844

35
10

22

41

3,900
4,800

14,920
8,200
5,330
5,400

— 800

20,500

4,000
5,100

15,185
9,000
5,330

15,000
1,200

5,500

4,000
5,100

15,185
8,200
5,330

1,200

32,114
1,398
8,155

26
10

31,750 j—

7,750 j—

21,300

10,755

54,815

1,040 9,715

33,515

25,357 36 24,000 - 32,055 55,855 — 23,800

3,890
4,766

15,680
11,004
4,835
5,491

36
23
76
05

24

3,830
5,400

15,115
9,200
4,835
4,320

—

800

18,800

4,165
5,400

16,000
10,000
4,835

13,600 5,200

4,165
5,400

16,000
9,200
4,835

34,685
5

8,697
1,000

16

50

34,060

8,060
—

19,600

12,000

54,000

1,200 10,800

34,400

24,982 66 26,000 — 31,600 55,200 — 23,600



JVs 18 — 353

Jlerfjtumg

1911.

Honutlitjlag
1912. Poranfdjlûjj fur bos Snljr 1913.

Ht
tëimialfinrn.

d-
lusgobfn.

Hr
(Siutiûljmtn.

n >

luogaben.

g»-

3,905
3,370

16,702
7,620
3,804

10,750

5«.

26
46
23
44
50
98

gr-

3,700
4,000

15,300
6,500
3,785
5,985

91.

Saufettbe &e«!t>aftisttg.

VIII. Htmenmefen.

F. Kantonale <grtiet>nn0£anftalten.

3. (Mad).
a. SSertoaltunq
b. Unterricht
c. 9ïaf)rimg
d. tßerpflegung
e. aJHetjmfe
f. Saribroirtfd)aft

93etriebëergebniê

g. ^nüentarberänberunq
h. .(îoftqelber

4. .U'cl)vi"atj.

a. 23crn>altung
b. llnterridjt
c. 91aljrung
d. S5et*pflegung

e. ïïîietgittfe
f. Sanblbirtf^aft

SBetriebêergebnië

g. ^nbentarbercinberung
h. .(îoftgelber

5. Sriittelcn.
a. SSeribalhutg
b. Unterridjt
c. Währung
d. Sterpffegunq
e. îJîtetjhtè
f. SanbiDtrtfdjaft

SSetriebêergebniê

g. .^nbentarberänberimg
h. .(îoftgelber

gv-

200
700

24,700

g*-

4,000
4,000

15,815
7,700
3,785

19,700

gr-

5,000

gï-

4,000
4,000

15,615
7,000
3,785

24,651
3,536
6,707

91
50
50

27,300

6,500
E

25,600

9,000

55,000

1,000 8,000

29,400

21,480 91 20,800 — 34,600 56,000 — 21,400

3,786
4,530

14,131
6,055
4,660
2,112

84
83
67
13

03

3,800
4,400

13,150
6,700
4,660
2,960

— 350

17,900

4,000
4,600

14,850
6,700
4,660

14,940 2,960

•

4,000
4,600

14,500
6,700
4,660

31,052
97

6,680

44
35

29,750

5,750
—

18,250

10,000

49,750

1,000 9,000

31,500

24,469 79 24,000 — 28,250 50,750 — 22,500

3,824
4,247

14,083
8,856
3,765
6,492

41
12
79
65

97

40
50

3,790
4,200

12,600
7,300
3,765
3,800

200

14,800

4,135
4,200

14,000
7,800
3,765

10,200 4,600

4,135
4,200

13,800
7,800
3,765

28,284
365

6,657

27,855

5,455
—

15,000

9,000

44,100

900 8,100

29,100

21,991 90 22,400 — 24,000 45,000 — 21,000



354 - JV. 18

|lcrfjmtng

1911. 1912. Pormtfdjlog fut ïms laljr 1913.
Po

ftiiiuaijmrit.

If-

liwgabm.

Ht
CSiiinaifnteit.

in
lusgabtn.

Sr.

4,725
4,326

16,173
7,570
4,385
4,107

91.

80
99
15
01

70

Sr.

5,025
5,200

16,500
11,500
4,385

610

91.

Saufettbe ©erhialtang.

VIII. Uttntitmefen.

F. Aatttonole ®rjteptui08<wf*alten.

6. ©onbilier.
a. Verwaltung
b. Unterridjt
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VHetginê
f. Sanbroirtfcpaft

Vetriebëergebniê

g. ^nöentarüeränberintg
h. floftgelber

7. Sobereffe.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vahrung
d. Verpflegung
e. Vtietjinë
f. Sanbtoirtfd£)aft

Vetriebêergebniê

g. $nbentarbercmberunq
h. .ffoftqelber

1. Sanborf
2. 2larwangen
3. (Mach
4. Äeljrfafc
5. Vriittelen
6. Sonbilier
7. Sobereffe

Sr.

180

28,475

Sr.

5,000
5,200

17,180
12,000
4,385

28,190

Sr.

285

Sr.

5,000
5,200

17,000
12,000
4,385

41,288
2,511
9,692

65
65
50

42,000

9,000

28,655

12,000

71,955

1,200 10,800

43,300

34,107 80 33,000 — 40,655 73,155 - 1 32,500

2,684
1,682
5,297
2.809
2.810

33

15
35
40
35

95

2,800
3,200
8,560
4,800
2,810

820

—

5,200

2,810
3,300
9,000
4,800
2,810
4,380 820

2,810
3,300
9,000
4,800
2,810

15,317
30

2,290

20 21,350

4,200

5,200

6,000

27,100

600 5,400

21,900

12,997 20 17,150 11,200 27,700 _ 16,500

25,357
24,982
21,480
24,469
21,991
34,107
12,997

36
66
91
79
90
80
20

24,000
26,000
20,800
24,000
22,400
33,000
17,150

32,055
31,600
34,600
28,250
24,000
40,655
11,200

55,855
55,200
56,000
50,750
45,000
73,155
27,700

—

23,800
23,600
21,400
22,500
21,000
32,500
16,500

165,387 62 167,350 202,360 363,660 — 161,300



JV; 18 — 355

fledjttuttg
1911.

gflnrnfttflag
1912. Poronfdjlag für bas |ol)r 1913. *•

(Siniwfonteu.

Ii'
lusgaben.

Ii f
Hinnahmen.

in>

Insgaben.

fr-

24,021
31,059
5,000

20,000

70
30

26,000
31,000

5,000
20,000

9Ï.

gftufettfee &e?tt>altiittg.

VIII. Urmenmefen.

G. ©erf<f)te&<ne Uuterftü%ungen.

1. S^erufêftipertbiert
2. Serpfleguttg tranter .ffantonêfrember.
3. Setträge art ^itlfêgefellfc^aftett im ïiuslattbe
4. Unterftiitiuttgen bei Sctjaben burclj Sahtr=

ereigniffe

H. bed SHfo&oltdmu«.

1. aus betn SCCfoljol^eljntel....
2. Sefämpfung beê Stffotjolismuê

J. ©eiträge an ©nftalten für ©auten ut»b
@inei<f)tungen.

1. Sufctjuji attd bem 11rtterftü Iiu ttgëfo nbs für
Stnftalten

2. Setträge att 2trmen= itttb .iîranfeitanftalten.

51'- Sv-

28,000
31,000

5,000

20,000

gr. irr-

28,000
31,000
5,000

20,000

80,081 — 82,000 — — 84,000 — 84,000

38,491
38,491

15
15

36,000
36,000

36,000
36,000

36,000
36,000

— — — 86,000 36,000 — —

43,347

43,347

95

95

— — — — — — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1912. 90



356 — JVs 18

flrrljmtng
1911. 1912. Poranfd)l60 fur Î»a0 galjr 1913.

Hfl

iiiiiiflljuien.

IM

lusgabtu.

He

Qlittiialjmrit.

in «

Insßabeii.

Sr.

36,550
28,884

2,356,106
80,200
36,000

165,387
80,081

an.

32
20
78

62

Sr.

37,375
29,400

2,425,000
81,000
36,500

167,350
82,000

81.

Saufenbe ©ernmltuiiß.

VIII. JUtnenroefen.

A. Sertomltnnßgtoften Her $irtftion....
B. iammiffion ititïi ^nfoeftoreit
C. SHrnteniflege
D. löejirf8lier|jfleßttnß8ttnjioIttn, Beiträge
E. $ejirföerjieljnnß8anftaltett, beitrage
F. Cantonale (grjielittttgSanftaltett
6. Sltrfdjiebene llnterftiitjungen
H. £kfamt>fu)tß bei Mlfoljotiämttg
J. beitrage an Ülnftalten für bauten «ni

^inrtrf)tnngen

IX.a Polksroirtfdjaft.

A. SBertvaltungäfoftcn öer 2>trcttion
Snnertt.

I. SBefoIburtg bes ©eïretârë
2. 33ejoIbungert ber 5lngefte0C+crt
3. Sureaufoftett
4. SHietjinfe

B. Stattfïif.
1. Slefolbuttg bes 2SorfteC)ers
2. Sefölbunqett ber * Slngeftettten
3. SureauEoften unb ©rucfEoftert

(5JHIct)tt)irtfcE)af tsftatiftiE.
(@ibgenbf)ifcE)e Solfs^cüjlurtg.)
(Sibgenöffifc^e SSiefjjäfylung.)

Sr-

600

202,360

36,000

Sr-

43,950
28,100

2,450,000
82,000
41,170

363,660
84,000
36,000

Sr. Sr-

43,350
28,100

2,450,000
82,000
41,170

161,300
84,000

2,783,209 92 2,858,625 — 238,960 3,128.880 — 2,889,920

5,125
17,000
5,041
2,045

56

5,313
17,500
6,000
2,045

5,500
17,600
6,000
2,045

5,500
17,600
6,000
2,045

29,211 56 30,858 — — 31,145 — 31,145

5,500
6,800
4,480

3,179
2,482

37

90
85

5,500
6,800
4,500
2,000

— — 5,500
6,800
5,000

— 5,500
6,800
5,000

22,443 12 18.800 — — 17.300 — 17,300



JV» 18 — 357

Jtedptnng

1911.

Uffrflitftlilûg
1912. Pormtfdjlog fur bas |al)r 1913.

8«
CSiitnafjtneti. lusgaben.

He

(Stttitabmrn.

in«
luogabcii.

gr.

10,461

13,245
194,294

18,000

8,750
1,075
4,794
4,800
1,540

25,000
7,445

25,000
43,480

100,000

Si.

25

35

95
64

90

47

S*-

11,000

13,500
200,000

18,000

8,750
1,500
5,000
4,560
1,540

7,500
25,000
42,000

1,500
100,000

SR.

8«ufenbe ©ertomïttmg.

IX.8 #ollt0tmrtfd)ftft.

C. &<m»el un» ©«»««»«.

1. gbrberung bon fpanbel uttb ©eroerbe im
allgemeinen

2. ©eiBeibliclje ©tipenbien
3. gadj- unb ©ewerbefcputen
4. fiantonaleâ ©etoerbemufeum
5. fpanbelê= unb ©emerbefammer:

a. Sefolbungen ber Seamten
b. ©iijungêgetber nnb SReifeentfdjäbigungen

c. Sureau= unb 3feifefoften, Sßublifationen
d. Sefolbungen ber Slngefiellten
e. SRietjjinie
(Secpnitum SSiet, Saufoften, Seitrag.)

6. fpauêmirtfdjaftlidjeê Silbungêmefen
7. Seitrag an bie bern. Serfeprêbereine
8. Seprlingêwefen
9. Slrbeiterinnenfcpuljgefefj, $nfpeftion

10. ©cproeij. SanbesauöfteKung in 1914, Sei=

trag, IV. fRate

D. Sedjnifutn ©urß»orf.

1. llnterridjt :

a. Seprerbefolbungen
b. Seprmittel

2. Serioaltung :

a. 2lufficf)t§= unb Sßrüfungöfommiffion
b. Sureau= unb fReifefoften
c. ^eijung, Seleucfjtung, SReinpaltung
d. Slbmart

Setriebêergebnté
3. ©dfulgetber
4. Seitrag ber ©emeinbe Surgborf
5. Seitrag beë Sunbeë
6. ©tipenbien
7. Gsrtrag ber SBiefe

9,000

Si'-

11,000
14,500

230,000
18,000

8,000
1,500
5,500
4,920
1,540

7,625
25,000
51,000

1,500

100,000

3* Sr.

11,000
14,500

230,000
18,000

8,000
1,500
5,500
4,920
1,540

7,625
25,000
42,000

1,500

100,000

457,887 56 439,850 — 9,000 480,085 — 471,085

83,808
6,504

816
3,315
8,861
2,433

50
43

60
51

89,200
6,400

850
3,550
7,800
2,500

—

—
92,000

6,800

900
4,000
9,400
2,900

—

92,000
6,800

900
4,000
9,400
2,900

105,739
16,341
17,826
35,853

3,525
65

04

68

110,300
14,000
19,470
37,930

4,000 j
14,800
20,575
39,475

116,000

4,000

14,800
20,575
39,475

116,000

4,000

39,178 36 42,900 — 74,850 120,000 — 45,150



Jledpumg

1911.

goranfitjlag
1912. Poranfdjlag fur bas laljr 1913.

Ü a Ij »

ffiiunalimtn. lusptieu.

Be
(Siunajfrnen.

in»
lusgabeii.

gr.

123,062
20,003

1,749
2,791
6,501

14,550
3,800

328

81.

85
95

80
60

35

80

gr.

126,900
24,390

1,500
2,520
6,295
8,300
3,700

200

SR.

gaufettfee &ethm(ittttg.

IX.a Polksimrtfdjaft.

E. £e<f»ttifum ©ici.

a. £ed)ttt!um.
1. Unterricht:

a. Sefjrerbefolbungen
b. Lehrmittel

2. Sermattung:
a. 2luffi<iht§= unb $ad)tommitficmen
b. Sefolbungen
c. Siireau= itnb ïïèeifefoften
d. -fseijmtg, Seleudjtung, Uteinhaltung
e. Sbmarte

3. Uhrenbeobactjtnngsbureau

Setriebêergebnté
4. @ä)utgelber
5. Qsrlbê aus Arbeiten
6. Serfc£)iebeneê
7. fîapitatjinfe
8. Seitrag ber ©nwohnergemeinbe Stiel

(Seitrag ber Surgergemeinbe Siel.)
9. Snnbeêbeitrag

10. ©tipenbien

b. @ifenbaf)ttfchule.
1. Unterricht:

a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Sermaltung:
a. 3luffichtê= unb Sßrüfungölommiffion
b. Sefotbungen
c. Süreau= unb 9deifefoften
d. fbeijung, Seleud)tung, Seinhaltung
e. Sbtoarte

Setriebsergebnis
3. ©djulgelber unb Serfd)iebeneê
4. Seitrag ber Sinmohnergemeinbe Siel

(Seitrag ber Surgergetneinbe Siel.)
5. Seitrag ber Sunbeêbahnen
6. ©tipenbien

«V.

1,000

1,500

gr.

127,690
22,500

1,600
2,520
7,900
9,870
3,700
2,400

fr- 5v.

127,690
22,500

1,600
2,520
6,900
9,870
3,700

900

172,788
18,229

6,068
745

1,561
30,743

3,000
56,346

875

35

90

70
05

173,805
25,000

5,800

1,300
30,345

3,000
48,002

1,000

—

2,500
20,000

6,000
500

1,500
32,840

49,760

178,180

1,500

20,000
6,000

500
1,500

32,840

49,760

175,680

1,500

62,969 70 61,358 — 113,100 179,680 — 66,580

27,925
1,184

1,045
1,646
2,919

600

50

80
50
25

30,090
1,080

120
890

1,205
1,535

600

— —

24,775
510

120
890

1,300
1,600

600

—

24,775
510

120
890

1,300
1,600

600

35,321
1,425
7,699

500
11,099

725

05

35

35,520
1,500
7,393

500
11,340

1,000

—
1,000
6,410

9,615

29,795

1,000

1,000
6,410

9,615

29,795

1,000

16,322 70 15,787 — 17,025 30,795 — 13,770



M 18 — 359

Innung
1911.

Jfgrmtrdflflg

1912. fïoranfdjlag für bas |ai)r 1913.
Ho

Siitnahtnen.

If'
iBspbfn.

$ei«»
ffiintiajfmtn. lusgobtn.

Sï-

18,036
219

1,045
844

1,774
600

91.

95
70

80
85
45

Sv.

16,390
280

120

890
1,320
1,550

600

91.

Saufettbe ©etttmltuitg.

IX.a öolkjiüirtfdjaft.

E. Xufynifum »Biel.

c. Spoftfc^ule.
1. Unterricht:

a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Bermaltung:
a. @nt|ct)äbigung an Äommiffton unb

©jperten
b. Beübungen
c. 93üreau= unb Reifefoften
d. Regung, Beleuchtung, Reinhaltung
e. Rbroarte

Betriebêergebniê
3. ©chulgelber
4. Beitrag ber ©ittmohnergemeinbe Biel

(Beitrag ber Burgergemeinbe Biel)
5. Bunbeèbeitrag
6. Stipenbien

a. 2ed|nitnm
b. ©ifenbahnjchutc
c. Spoftfchule

F. »JJtaft unb @ctt)l(bt.

1. Befolbung beê Sntyeftorë
2. Bureau= unb Reifeloften beêfelben
3. Snfpeftionêloften ber ©ichmeifter
4. Blafje, ©eroict)te unb Rpparate
5. Blietjing

G. Sebenêmittetyolijei.

1. ©hemijd)e§ Sabaratorium :

a. Befolbung beê Rtontonêchemiterë
b. Befolbungen ber Rffifienten, beê Sabo=

ratoriumêgehiilfen unb beê Rbmartê
c. BUet^inê
d. ©hemifalien, Siteratur, Beleuchtung îc.
e. BafterioIogifc£)e lltiterfitc£)ungen
f. RMerftattungeu bon Rnaltjfetoften

liebertrag

S»'- Sc.

17,290
420

120
890

1,300
1,600

600

Sc- Sc-

17,290
420

120
890

1,300
1,600

600

22,521
3,085
4,444

500
6,603

375

75

30

90

21,150
2,500
3,889

500
6,483

800

—

2,500
4,393

6,857

22,220

800

2,500
4,393

6,857

22,220

800

9,263 55 8,578 — 13,750 23,020 — 9,270

62,969
16,322
9,263

70
70
55

61,358
15,787
8,578

— 113,100
17,025
13,750

179,680
30,795
23,020

—
66,580
13,770
9,270

88,555 95 85,723 — 143,875 233,495 — 89,620

1,500
352

4,796
447

1,400

95
25
60

1,500
1,000
5,500
1,000
1,400

— — 1,500
1,000
6,000
1,000
1,000

—
1,500
1,000
6,000
1,000
1,000

8,496 80 10,400 — — 10,500 — 10,500

5,000
14,256

4,375
3,761

83
7,203

72

02

6,000
14,400

4,375
5,000

500
5,000 5,000

7,000

14,850
4,375
5,000

500
5,000

7,000

14,850
4,375
5,000

500

20,272 70 25/275 5,000 31,725 26,725

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912. 91*



360 — JVs 18 y

Iznang
1911.

IJuranftbluß

1912. Jloronfitjlog fur bas goljr 1913.
So

(Siititaljmeit.

|J'

liiogatien.

Se

(Situmljracn.

in »

lusgaüeu.

gi-

20,272

13,450
9,856

440
536

18,881

s.

70

75

80

gi-

25,275

14,000
10,000

1,500
925

23,200

9t.

Saufettbe ikrtualtmifl.

IX.a liolttsniirtfdjûft.

G. £eben£mittelt»otisei.

llebertrag
2. Sacfjfdjauen :

a. S3efoIbungett ber Gsrperten
b. IReifebergiiturigen
c. Snftrultionêlurfe

3. Sureauloften uttb SrucUoften
4. Sunbeêbeitrag

G. »tê SUfoftotiêmuâ.

1. Seitrag auê bem SUfolpljjefyntel
2. Seläntpfung beö 2ïlfof)oliêmu§ im allgemeinen
3. Setträge art $oc(j= urtb |)au§l)attungê!urfe
4. Seiträge ait Solfêfûdjett, Äaffee= uttb @peife=

pallen
5. Seiträge an $rinfer^eilanftalten unb .îto[t=

gelbbeiträge jitr Unterbringung bon unber=

mögiidjen Printern
6. gteferbe für ©rünbung einer £rinlerf)etlan=

ftalt im Sura
7. Prämien an SBirte, roeldje leinen Sdjnaps

auêfcffenfen

J. ^euerpoltjei.
1. Seuerpolijei
2. Snfpeltion ber Söfcfjanftalten

gi-

5,000

25,300

gr-

31,725

14,750
12,000

1,500
925

gi-

25,300

gi-

26,725

14,750
12,000

1,500
925

25,673 65 28,500 — 30.300 60,900 — 30,600

46,000
26,154

8,896

5,609

5,340

75
05

20

44,000

44,000

42,000

42,000

42,000

42,000

— — — — 42,000 42,000 — —

6,515
1,805

90
45

7,000
2,000

— — 7,000
2,000

— 7,000
2,000

8,321 35 9,000 — — 9,000 — 9,000

29,211
22,443

457,887
39,178
88,555
8,496

25,673

8,321

56
12
56
36
95
80
65

35

30,858
18,800

439,850
42,900
85,723
10,400
28,500

9,000

—

A. üBertoultunßildfien ber Streittott....
B. Statijltf
C. 0nnbel unb ©enterbe
D. Seibntfuut Surßborf
E. Sedjnifum Siet
F. SJtafe unb ©ewidjt
G. äebctiämittelbolijei
H. Scfätnbfuuß bei ÎUfafjoIiimui
J. geuerpoltjet

9,000
74,850

143,875

30,300
42,000

31,145
17,300

480,085
120,000
233,495

10,500
60,900
42,000

9,000

—

31,145
17,300

471,085
45,150
89,620
10,500
30,600

9,000

679,768 35 666,031 — 300,025 1,004,425 — 704,400



JMs 18 — 361

fUdprang
1911.

Ifurmtrrffltts
1912. Poronfdjlog für Das |aljr 1913.

$<

linnafimcn. Husgaiittt.

»t
HiiitMjimtit.

in
Unsgabett.

gr-

5,614
3,200
1,365

400

81.

80

65

gv.

5,800
3,200
1,600

400

91.

ëaufettbe SBerhmftttitg.

IX.b ^cfunDljeitfltticfcu.

A. »erttxUtunflStoften.

1. (Sanitâtéfollegium, Prüfungen, $nft>eltionen
2. Sefolbung bes Slnqeftellten
3. Sureanîoften
4. StJïietginfe

B. «cfunM)cit«»>ffen im (tttgtmcitten.

1. Slllgenteiite Sanitâtsborïeljren
2. ^mpfïxjefert
3. Sßartgelber an Slerjte
4. Seiträge an bte Sejirlêtranfenanftalten.
5. Seiträge an ©pejialanftalten für .fîrante
6. Seitrag an baê $nfelfpital
7. @rtt)eiterung ber Srrenpfiege
8. Sertjütung nnb Sefänipfung ber SuberMofe

C. ??r<tuenft>ital.

1. Sermaltung
2. Unterricht
3. 5tat)rnng
4. Serpflegung
5. ©tjnälologifdfe politlinil
6. Stietjinë

Setriebêergebniê
7. Äoftgelber bon Pfleglingen
8. iïoftgelber bon ijebammenfdjülerimten
9. Äoftgelber bon Söärterfdfülerinnen

10. Snbentarberänberung

grgr-

5,800
3,400
1,600

400

gr. gv.

5,800
3,400
1,600

400

10,580 45 11,000 — il,200 — 11,200

7,118
5,011

350
147,508

17,000
50,000

280,000
60,000

70
15

35

8,000
3,500

350
175,372
17,000
60,000

280,000
60,000

— 23,000

8,000
3,500

350
200,750

17,000
60,000

280,000
60,000

—
8,000
3,500

350
177,750

17,000
60,000

280,000
60,000

566,988 20 604,222 — 23,000 629,600 — 606,600

24,150
11,624
56,313
63,394

1,785
26,940

48
21
05
73
60

24,500
5,000

52,000
40,000
2,000

26,940

—
600 27,030

6,000
67,000
50,000

2,000
30,120

— 26,430
6,000

67,000
50,000

2,000
30,120

184,208
14,870

7,600
2,800

31,378

07
50

30

150,440
16,000

7,500
2,800 —

600
21,000

7,500
2,800

182,150
21,000

7,500
2,800

181,550

190,315 87 124,140 — 31,900 182,150 — 150,250
1

i



362 - JNs 18

$tedptung

1911.

Uoraitfitjlag
1912.

Porattfdjlag fur has laljr 1913. H»

iimioljnteii.

Il1

Ausgaben.

He

QEittnaljmcii.

in «

Ausgaben.

Sr-

1,440
254

SR.

70

Sr.

2,500
300

SR.

Sanfettbe SSertualhwfl.

IX.b ©eftmbljettsroefen.

D. £>e<xtmutenfnrfc.

1. $oft= uttb IRetfeentfcOäbtgutigen
2. ®eêinfeïtiortêmittel, ^Beiträge

E. SrrenanftaU ättalöan.

1. SSerioalturtg
2. llnterrid)t unb ©ottesbienft
3. SJlafjruitg
4. Sterpflegurtg
5. ÏJHetjitife
6. ©eluerbe
7. Sanbttiirtfcfjaft

SBetriebêergebuiê
8. Stiöerttarberänberung
9. ßoftgelber

10. Beitrag beê SBalbaufottbö

F. 3rrenanffalt SPi Anfingen.

1. SBertnaliuttg
2. llntemdit unb ©otteêbienft
3. Ülcityruttg
4. SSerpflegung
5. SJÏtetjinê
6. ©etnerbe
7. Sattbuiirtîdjaft

SSetriebêcrgebniè
8. ^nüentarüeränberung
9. Äoftgelber

Sr- Sr-

2,500
300

Sr- Sr-

2,500
300

1,694 70 2,800 — — 2,800 — 2,800

125,526
2,782

I 272,629
140,842
56,490
13,805
7,242

19
82
82
84

20
64

126,685
2,500

260,000
140,000
56,400
10,900
10,000

—

5,650

19,800
2,900
2,200

55,100
91,750

138,170
2,700

298,300
147,100
58,715
42,600
81,500

12,500
10,250

132,520
2,700

278,500
144,200
56,515

577,223
870

406,885
32,685

83
10
50

564,685

382,000
32,685

—

177,400

405,000
32,685

769,085

7,000 398,000
32,685

591,685

136,783 23 150,000 — 615,085 776,085 — 161,000

131,976
3,382

272,744
120,680
117,029
21,030
23,330

60
55
55
65
60
25
85

143,000
2,000

280,000
130,000
117,140
17,540
20,600

— 20,000

17,540
89,000

144,000
2,000

308,000
134,000
117,140

68,400
17,540
20,600

144,000
2,000

288,000
134,000
117,140

601,452
24,814

342,878

85

25

634,000

340,000
—

126,540 773,540

345,000

647,000

283,388 60 294,000 — 471,540 773,540 — 302,000



JV» 18 — 363

llerijmtng
1911.

gffranf4rl«0
1912. poraitfdjlng fur fta* galjr 1913. fin

iiiiuajjineit.

(Is

Insgabett. ffiittnafjmeti.

itt
lusgabett.

S*-

55,330
1,703

110,062
51,800
23,812

7,404
3,277

9t.

95
47
58
55
65
20
10

S*-

52,830
1,700

102,300
57,900
23,770
5,000
6,100

9t.

Saufettbe ^crmaltmtß.

IX.b (Sefun&ljeitsroefen.

G. ^mnanftalt ©eHelat).

1. tBertnaltung
2. Unterricht unb ©otteëbienft
3. Dtahrung
4. IBerJiftegung
5. iUlietjinS
6. ©eroerbe
7. 8anbtt>irtfd)aft

93etrieb§ergeïmiê
8. ^nbentarberänberung
9. Äoftgelber

S*-

15,100

1,250
34,100
89,500

gr.

54,780
1,700

126,100
56,000
25,270
29,100
86,500

Sr-

5,000
3,000

Sr-

54,780
1,700

111,000
56,000
24,020

282,028
19,509

126,155

90
30
70

227,400

120,000

139,950

125,000

379,450

125,000

239,500

125,382 50 107,400 — 264,950 379,450 — 114,500

10,580
566,988
190,315

1,694
136,783
283,388
125,382

45
20
87
70
23
60
50

11,000
604,222
124,140

2,800
150,000
294,000
107,400

—
A. ^ertooltuitg
B. ©efuitiif)eit8toefeu tut allgemeinen
C. $rauen|>ital
D. ^ebarnntenturfe
E. Smitanjïalt SBaïbatt
F. $mmutjtolt SWitttftngeit
G. ^mmutftolt SBelïelaij

X. $au= und (fifetibaljnroefen.

A. ©ertoaltungëloften ber centralen ©au»
bertraltuufl.

1. Sefolbungen ber Beamten
2. Sefolbungen ber ülngeftellten
3. 93ureau= unb ffieijefoften
4. ffltietjinfe

23,000
31,900

615,085
471,540
264,950

11,200
629,600
182,150

2,800
776,085
773,540
379,450

—

11,200
606,600
150,250

2,800
161,000
302,000
114,500

1,315,133 55 1,293,562 — 1,406,475 2,754,825 — 1,348,350

18,500
17,100
10,089
3,380

70

18,500
17,300
8,500
3,380

4,000
4,200
1,000

30,500
30,400
14,000
3,880

26,500
26,200
13,000
3,880

49,069 70 47,680 — 9,200 78,780 — • 69,580

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912.
92



364 — Ni 18

Jtfiijmmg
1911.

^crûnfdjlûg
1912. Porottfd)lag für bag |aljr 1913.

P 0

iiitnuljincn.

lp
luspbcu.

»t
fiuiuifymet!.

i«
|lu00alttn.

Sr-

32,250
16,000
11,270
2,662

8t.

20
50

70

».

32,250
16,200
11,800
2,700

3t.

Saufettbe SBertoattitng.

X: Pau= und ®ifenbaljm»efen.

It. .ttieiëDerttmUUMfl.

1. Sefolbungen ber Âretêoberingenteure
2. 23e(olbungen ber îtngeftettten
3. î8ureau= uttb Oietfefoften
4. Uiieffuje

C. Unterhalt J>er «taatoflcbäuDe.

1. Slmtêgebftube
2. Sfifarrgebäube
3. .ftircbengebäube
4. Oeffentlidje päfe
5. SGÔirtfc^aftëgebâube

(Prunbloöfäufe.)

I>. 9lcwe .^odibauten.

1. 9leu= uttb Ilmbauten, otjrte 3rrettan fatten
2. ïtinortifation

js. fyrrenanfalten (fyrrenfor.bs)

Sr. Sr-

19,500
21,200
13,000
1,600

Sr Sr-

19,500
21,200
13,000

1,600

62,182 62,950 — — 55,300 — 55,300

165,000
69,999
10,457

999
24,998
19,000

10
55
25
05
60

170,000
75,000

7,000
1,000

25,000

—
— 175,000

80,000
7,000
1,000

25,000

— 175,000
80,000

7,000
1,000

25,000

290,454 55 278,000 — — 288,000 — 288,000

299,998

321,765
321,765

90

75
75

250,000

313,000
313,000

—

300,000

250,000
50,000

300,000

— 250,000
50,000

299,998 90 250,000 — 300,000 600,000 — 300,000



JV» 18 — 365

Jtedptumj

1911.

Jtorrtitfdjlag

1912. Poronfdjlög für im* $a!jr 1913.
i11

iiminljumi.

(h

lussabtn.

üe
ffiintmljmen.

t il »

lusgaben.

3*.

540,243
499,968
135,637
20,008
3,093

SR.

95
99
98
36
50

3v.

550,000
500,000
100,000
20,000

2,500

SK.

ëattfettbe SBerttmltitttg.

X. $au= unb Cfifentmbntuefen.

E. Unterhalt ï»er Straften.

1. SBegmeiftcrbefolbungen
2. @traftcmmterl)alt
3. 2öafferfc£>aben unb @cf)iuellertbauteu
4. Sßerfdjiebene Soften
5. Srlbê Dort Straftettgrab, Sanbabfcfjnitten te.

F. SKeue Straften^ uni» ©rürfcnftawten.

1. yteue è>trafjen= urtb SrMenbautm unb
Stmortifatton

<*. Sôafferbauten.

1. Sßafferbciuteit unb ïlmortiiation

2. SBejoIbuttgen ber @cf)Ieufen= unb @c£)iuel(en=

meifter

13. Surügeiräfferlornftton, Unterhalt

S1'- 31'-

580,000
500,000
100,000
15,000

S'1'- 5r-

580,000
500,000
100,000

15,000

1,192,765 78 1,167,500 — — 1,195,000 — 1,195,000

220,761 60 225,000
225,000 225,000

220,761160 225,000 — — 225,000 — 225,000

320,000 320,000 320,000 320,000

320,000
5,582

96,169
96,169

10

91
91

320,000
8,000

42,000
42,000

— 42,000

320,000

8,000

42,000

320,000

8,000

325,582 10 328,000 — 42,000 370,000 — 328,000



366 - JVï 18

Imming
1911.

ijlflrmtfttilag
1912.

JJorottfdjlog fur i>a0 $oljr 1913.
Ü0

iimialjmtti.

d'
Inegabtn.

üe

Qinitajimen.

iti»
lusgalien.

St.

5,500
3,360
2,684

375
17,136

1,637

3t.

95

80
50

5,500
3,360
4,765

37^
20,000

2,000

8Î.

ëititfenbe îôerhmltmtg.

X. $au' und üfenba^nmefen.

H. SôafTcrreiWétttefen.

1. Sefolbmtg beê 2Ibteitungêcf)efê
2. Sefolbung beê Ingcftetlten
3. 83ureau= unb iReifefoften
4. ÏRietainê
5. ©ebüfjrett
6. (Sinlage irt bert iliaturfctjabenfottbs

J. 2*e«tneffuna£tt)efett.

1. Sefotbung beê .ffantonêgeometerê
2. ÎBefolbungen ber Slngeftellten
3. *23ureau= unb 9teifetoften
4. ÎJiietjtttfe
5. 33ermeffungê= unb ©renabereinigungêtoften
6. Triangulationen, SSorfcfjuffamortifation

(fiantonêtarte.)

K. unb

1. Sefolbung beê 9lbteilungêct)efê
2. Sefotbungen ber 3ïngeftetlten
3. ïhtreau= unb iReifeïoften
4. ÛRiet^inê
5. 3termaltungê= unb Snfpettionêïoften fur

©(ijiffatjrtêpoliâei
6. ©ebüfjren für ©c^iffafjrtëtonjeffionen îc.
7. Subventionen für ©ctjiffafjrtsunternetjmungen

ÖV.

20,000

fr.

5,500
3,360
2,000

500

2,000

3v.

20,000

O'ï.

5,500
3,360
2,000

500

2,000

3,579 35 4,000 — 20,000 13,360 6,640

4,500
14,816
6,350
1,490

10,893

188

60
50

20

80

4,875
23,040
6,000
1,490

11,200

—

—

5,250
16,980
5,000
1,490
9,500
5,000

—

5,250
16,980
5,000
1,490
9,500
5,000

87,861 50 46,605 — — 43,220 — 43,220

6,000
6,000
1,030

300
45

6,000
6,200
1,000

300
—

2,500

6,000
6,200
1,000

300

5,000

2,000
2,500

6,000
6,200
1,000

300

5,000

2,000

13,330 45 13,500 — 2,500 20,500 — 18,000



Ni 18 — 367

Jterijtumg

1911.

Unnutfdjlflg
1912. Poranfdjlog für &O0 $aljr 1913.

Ko

(Simnijimett.

lp
Jusgalieii.

lit
iiiiualjmeu.

i 11 »

Inogalien.

3-v-

49,069

62,182
290,454
299,998

1,192,765
220,761
325,582

3,579
37,861
13,330

81.

70

70
55
90
78
60
10
35
50
45

SÏ-

47,680

62,950
278,000
250,000

1,167,500
225,000
328,000

4,000
46,605
13,500

Si.

Saufettbe SBerttmlittttg.

X. $au= uni) Cfifenbafyntuefen.

A. Siertonltunpfoften tier zentralen SBautier*

toaltiittß
B. ^retSbertonUttng
C. Unterhalt öcr Stautögebüuiie
D. ffteue §odjbauten
E. Unterhalt tier ©trafen
F. 9lm ©trafeeits itnti S3riirfenbnuten
G. SfBoffertiauten
H. Sôafferredjtêniefen
J. Süerateffunpuicjeit

K. difcnlmljns uiiti ©djtffflljrtöttieieu •

5r-

9,200

300,000

42,000
20,000

2,500

3r-

78,780
55,300

288,000
600,000

1,195,000
225,000
370,000

13,360
43,220
20,500

3r.

6,440

3-v.

69,580
55,300

288,000
300,000

1,195,000
225,000
328,000

43,220
18,000

2,488,427 93 2,415,235 — 373,700 2,889,160 2,515,460

580,000
153,000

1,312,425
700,000
700,000
200,000

— 597,500
158,000

1,295,025
694,645
700,000
400,000

—

XI. Hnleii)(n.

A. unt» SJcrjittfuitft.

1. fRMjafylung :

a. 2lnïeif)en bon 1895 %. 42,570,000, 3%
b. 2lnleii)en bon 1900 gr. 19,689,000,3 V20/0

2. tBerjinfnng :

a. 2lnïeif)en bon 1895 $r. 42,570,000, 3 %
b. «nletyen bon 1900gr. 19,689,000,3V2 %
c. Slnlciljett bon 1906 gr. 20,000,000,3'/s %
d. aittïeifjert bon 1911, gr. 30,000,000, 4 %

B. îMnleibcnérofteu.

1. fßrobifionen, ïranêportloften unb 2lgio
2. Srucfoften, fßublifationSfoften

(Soften bee iknleitjenë bort 1900, 3ïntorti=
fation.)

3. «Soften beê 21nleil)enê bon 1906, 21mortt=

fation
4. .Soften beë 9ïnleif)enê bon 1911, 2lntorti=

fation

800,000

615,500
164,000

1,277,100
689,115
700,000

1,200,000

615,500
164,000

1,277,100
689,115
700,000
400,000

3,645,425 — 3,845,170 — 800,000 4,645,715 — 3,845,715

14,430
1,000

178

92,000

65
65

14,000
1,300

92,000

10,000

—

— 14,000
1,300

92,000

10,000

—
14,000

1,300

92,000

10,000

107,609 30 117,300 — — 117,300 — 117,300

3,645,425
107,609 30

3,845,170
.117,300

— A. ÎRiirfia^ung uitii ^erjittfunö
B. 3lnteijjen8foften

800,000 4,645,715
117,300

— 3,845,715
117,300

3,753,034 30 3,962,470 — 800,000 4,763,015 — 3,963,015
1

I

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912.
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llrrtjunug
1911.

fjrmtfliflûB
1912. Pormtfdjlng für bos loljr 1913.

|î a

iimialjmeu.

Ij

Jjtgpltcii.

lie
(timialjumi.

i il --

luogaben.

S*.

5,500
8,313
3,359
1,080

409

91.

35
33

20

88

3'v.

5,500
10,000
4,500
1,080
1,000

91.

gattfettbe &erUMltttng*

XII. linonjwcfen.

A. »ikmaltunaéfoflen t>er ftrinatnbivtftiott
uni» $omÄ«cnMrcttiott.

1. Sefolbimg beë @efretär§
2. 33efolbungen ber SlngefielEtett
3. 33ureau= unb yfetîcloften
4. SUiietgirtfe

' 5. fïîecOtëf often

B. «atttouétutrtîfralterei.

1. Sefolbungen ber Seamteu
2. SBefolbungen ber SlngefteKten
3. SureauEoften
4. 2)rucffoften urtb Sudjbinberïoftett
5. .Soften beë IßüfttfjecfberfeEjrs
6. yiUetjinfe

Slmtôfdraffnmiett.

1. Sefolbungen ber 3lmtêjd)ciffner
2. Sureaufoften
3. ïftietjinfe

A. üBerumltunpfoften ber ^tuaujUireftian îtnb
îomoncitiitvetttoit

B. SttntottblntdjljaUcm
C. 5(«tt§i<f)affttcreieit

Sv.

5,500
10,000
4,500
1,080
1,000

Se- 3-v.

5,500
10,000
4,500
1,080
1,000

18,661 22,080 — — 22,080 —- 22,080

22,500
33,733

2,304
4,147
4,869
1,160

30
66
75
60

31

17,000
34,800

3,000
4,000
5,000
1,160

—

—

17,000
35,200
3,000
4,500
6,000

960

—

17,000
35,200
3,000
4,500
6,000

960

68,715 64,960 — 66,660 — 66,660

61,698
4,331
1,820

30
62,000
5,000
1,820 —

— 62,000
5,000
3,005

—
62,000
5,000
3,005

67,849 30 68,820 — 70,005 — 70,005

18,661

68,715
67,849

88

31
30

22,080

64,960
68,820

—
— 22,080

66,660
70,005

— 22,080
66,660
70,005

155,226 49 155,860 — — 1,58,745 — 158,745



JVÎ 18 — 369

igtfdjmmg

1911.

Jlflraitftijlflg
1912. Pormtfdjlog für im* laljr 1913.

Ü0

liutiafymfu.

If'
lusgabfit. ffiimtalpitett.

n

lusgabcu.

5v.

5,125
8,000
2,495

2,750
1,795

550

SR.

65

70

S*-

5,125
8,300
2,500

2,750
1,800

550

SR.

ëaitfettbe ÜUnualtmtfl.

XIII. fanötmrtfdjaft.

A. t&ettoattungëfofteu bet $trettton.

1. Sefolbtmg beë Sefretârë
2. 93efoIbixrtgert ber 2£ngeftet£ten
3. 33ureau= uttb SMfefoftett
4. .ffantimstierarjt :

a. Sefolbung
b. Sureau= uttb ïïîeifeïoflett

5. SMetjinê

B. itaubwiriftftafi.

1. görbermtg ber Sanbttnrtfcfjaft :

a. görbermtg tut oüqetnetttett
b. görbermtg beë SBeiitbaueê :

aa. Serfucfjc mit amertfnttifcfiert Dieben.
bb. Dïebtauëbe£âm:pfimg
cc. görberuttg beë ïôeinbaueê im aïïgent.

c. DJiaifäferprämien
2. Sanbtttirtfdjaftïi(ï)e SJÎelioratiorten :

a. Sejblbung beë j?ultitrtecf)niferê
b. Sejotbung beë ©e£;ülfert

c. Sureau= uttb Dieijefuftett
d. Sobenberbefferungen
e. Sergmeq=3lnlagen

3. gitrberung ber ißferbejucfit
4. görberung ber Éinbbie^ud)t
5. gorberung ber 4{Iei11Uie£;rtdjt
6. Sprämienrüderftattungen
7. ^agelberfictjerung
8. Siet)berfid)erung
9. Seiträge an Obftbaumpftansungen lângë

©taatêftraften
10. ^mfbefdjlaganftalt u. §uffdjmiebe£urfe :

a. fhtrfe
b. ïïîietjinë

Sr.

2,750

S*-

5,500
11,800
2,500

5,500
2,300

925

S*- gr.

5,500
11,800
2,500

2,750
2,300

925

20,716 35 21,025 — 2,750
"

28,525 — 25,775

15,506

3,500
10,807
16,000

2,750
400

2,400
50,000
10,000
39,995

149,993
29,999

47,983
117,989

3,794
1,400

85

10

80
05
15

05
40

40

80

20,000

5,000
13,000
10,000
20,000

2,750
1,750
2,400

60,000
30,000
40,000

150,000
30,000

40,000
130,000

1,000

4,000
1,400

—

10,700

2,500
7,500

2,750
1,750

500
10,000

500
11,000
42,000

288,000

4,000

30,700

5,000
15,500
17,500
3,000

5,500
3,500
2,800

70,000
45,000
40,500

160,000
33,500
11,000
84,000

430,000

1,000

8,000
1,400

—

20,000

5,000
13,000
10,000
3,000

2,750
1,750
2,800

70,000
45,000
40,000

150,000
33,000

42,000
142,000

1,000

4,000
1,400

502,518 561,300 — 381,200 967,900 — 586,700



370 — JVs 18

flcdjuuttg

1911.

llflrtmfdjlag
1912. iîomttfdjlag fur îms |ol]r 1913.

Po

(Siuualjnitu.

IIs

lusgabeu.

Pc

Öiuualjmcu.

in*
lusgabeu.

5r-

33,981
1,830

15,247
17,926
11,640
7,800
6,476

SR.

70
70
42
99
06

88

Se-

34,500
2,000

16,400
17,450
11,250
7,800
5,500

SR.

Sattfettbe ©ertoaltuttrj.

XIII. Mmnrtfdjaft.

C. gattbtoivtfftaftlidK

1. Sanbimrtf^aftlidje ©chute :

a. Unterricht
b. Sanbluirtjchafttiche 33erfixdÉ)e

c. töerttmttung
d. 9tat)rung
e. tSerpftegunq
f. ÏRietjinê

g. Arbeiten ber .Qbglinge

Setriebêergebniê
h. SnbentarUeranberunq

| i. .fföftgetber
| k. ©tipenbien

1. 33unbesbeitrag

2. ©utêïDtrtîc£)aft

1. Sanbimrtfchafttiche ©chute
2. ©nt0lmrt|d)aft
3. äftoftereibetrieb

(Seitrag an bas SBienentjauâ.)

I>. ötolfereifdjute.

1. 33toItereifchute :

a. Unterricht
b. Uliitchttnrtfchaftlithe $erfuct)e
c. 23ertt>attung
d. Dlahrung
e. 33er|>flcgung
f. 3Jtietjin0
g. Arbeiten ber .Qöglittge

Setriebëergebniê
h. ^nüentarüeränberung
i. Äoftgetber

k. ©tipenbien
1. SSunbeëbeitrag

gr.

44,700
2,500

6,000

Se-

35,000
2,000

16,400
62,150
14,250
7,940

Se.

6,000

Se

35,000
2,000

16,400
17,450
11,750
7,940

81,949
434

15,200

14,909

99
90

51

83,900

15,500

15,750

—

53,200

18,500

16,000

137,740

2,500
18,500

16,000

84,540

2,500

51,405 58 52,650 — 87,700 140,240 — 52,540

23,713 69 5,000 78,600 73,600 5,000

23,713 69 5,000 — 78,600 73,600 5,000 —

51,405
23,713

951
3,658

58
69
42
80

52,650
5,000
1,000 —

87,700
78,600
11,000

140,240
73,600
10,000

5,000
1,000

52,540

30,399 27 46,650 — 177,300 223,840 — 46,540

32,109

5,835
16,174
2,335
3,460
1,200

41

23
51
20

32,300

6,000
14,200
3,180
3,460

' 1,200

— 3,950
3,400

1,200

34,325
500

6,000
18,000
6,500
3,460

1,200

34,325
500

6,000
14,050
3,100
3,460

58,714
3,390

15,275
250

15,707

35
85

04

57,940

11,400
1,600

16,150

—
8,550

11,400

17,165

68,785

1,600
11,400

• 17,165

60,235

1,600

24,591 46 31,990 — 37,115 70,385 — 33,270



As 18 — 371

$cdjmmg
1911.

Uflrmtfdilflg
1912. Pormtfdjlag fur ks 1oI)ï 1913. lis

iiuualjmcii.

Ih

luspiicu.

Pe

(Siitttaljmcit.

i H «

Juts gaben.

3-r-

ö,320
4,157
3,992
5,151
1,986
4,973

201,240
222,986

8,733
1,917

9Î.

91
80
80
15

05
37
78
42
96

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

185,000
202,400

2,000

31.

Saufettbe SSerhmliuttg.

XIII. fanbwirtfdjaft.

I>. SMoïfmifdiuU.

2. 3)7oI!eret :

a. SJUetjinfe uttb 'Steuern
b. Unterhalt ber ©ebäube
c. ©eräte urtb 3Kafct)inen
d. iBremtmateriat uttb tBeleudjtuug
e. SBefolbuitgett unb 2lrbeitêlôt)ne
f. äSeridjiebctte SBetriebëfoften

g. ÎRildjanlauf
h. Sprubufte
i. Sdjlueirte

(.Stciferei SMlmooê.)

1. iDMfereifdjuIe
2. yjlolÉerei

E. 8«nbtt)irtf(f)aftlt(fjs Ü8iutcrf<f)uten.

1. ßanbvuirt|d)afttt(^e Sötuterj^ule Hîiitti :

a. Unterricht
b. SSerlualtung
c. 9lahrung
d. tßerpflegung
e. îliietjinô

SBetriebëergebtttè
} f. .fîoftgelber
i g. Stipenbien

h. tBunbeëbeitraq

2. filiale in Sangentfjat :

a. Unterricht
b. 33ertDûltiutg
c. Nahrung
d. ÏÏerpftegung

Setriebêergebniê
e. $nbeniarberänberungen
f. lîoftgelber

g. 23unbe§beitrag

3-r.

202,400
2,000

3-e.

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

185,000

3-r.

202,400
2,000

3-e-

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

185,000

2,980 16 1,700 — 204,400 202,700 1,700 -
24,591
2,980

46
16

31,990
1,700

— 37,115
204,400

70,385
202,700 1,700

33,270

21,611 30 30,290 — 241,515 273,085 — 31,570

25,274
5,300

26,017
6,750
6,980

93

50

27,200
5,300

24,000
6,550
6,980

—

— 28,125
5,700

24,000
6,550
6,980

28,125
5,700

24,000
6,550
6,980

70,322

21,697

12,556

43

80

44

19

70,030

18,750

13,225

— 21,250

13,705

71,355

2,500
21,250
__
13,705

71,355

2,500

36,068 38,055 — 34,955 73,855 38,900

6,610
108

8,726
2,539

34
22
35
27

7,300
200

8,000
2,200

— 7,450
200

8,700
'2,550

—
7,450

200
8,700
2,550

17,979
906

5,800
3,047

18
60

60

17,700

5,250
3,500

— 6,120
3,350

18,900

6,120
3,530

18,900

8,224 98 8,950 — 9,650! 18,900 — 9,250

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912.



372 — J« 18

Jledjmtwi

1911.

Uuranfthlßg

1912. Pormtfdjlag für has laljr 1913.
Œinuoljraeii. Inegabcii.

»r
Siiinahmrn.

in>

luspbeit.

Sr.

7,117
201

8,667
2,219

3Î

71

11

65
60

Sr.

7,500
200

8,000
1,800

SR.

Sattfettbe ©ertoaltutig.

XIII. fanïitmrtfdjaft.

E. £att£>tt>tttf<f)rtfUidK SSinterfdjulen.
3. filiale in ïïîimfùtgen :

a. Unterricht
b. SSertnaltung
c. 9ial)rung
d. SSerpflegung

tBetriebêergebnté
e. ^nbentaröeränberungen
f. lîoftgelber
g. tSunbeèbeitrag

4. Sattbinirtfchaftltctje Söinterfctjule !$runtrut:
a. Unterricht
b. tßernmltung
c. Nahrung
d. Stetpflegung

Setriebêergebniê
e. Sttbentaröeränberung
f. Äoftgetber

g. Stipenbien
h. Snnbeêbeitrag

1. Sanbnrirtfdiaftlidje 2öinterfct)ule 5Rütti
2. filiale in ßangenthal
3. filiate in ïïtiinfingen
4. Sanbwirt^afttidhe 3Q3inter|d)iile Spruntrut

F.
1. ^nftruttionêturfe
2. Söerfdhiebene Soften

Sr. Sr.

8,000
200

8,700
2,000

Sr. Sr.

8,000
200

8,700
2,000

18,206
669

5,730
3,488

07
25

45

17,500

5,250
3,600

— 6,120
3,800

18,900

6,120
3,800

18,900

8,318 37 8,650 — 9,920 18,900 — 8,980

8,715
1,857
5,503
3,510

10
80

55

9,400
1,900
7,360
2,900

50
15

9,870
1,615
7,750
2,900

9,820
1,600
7,750
2,900

19,586

4,702

4,146

45

60

62

21,560

6,000

4,400

65

5,700

4,670

22,135

200
5,700

4,670

22,070

200

10,737 23 11,160 — 10,435 22,335 — 11,900

36,068
8,224
8,318

10,737

19
98
37
23

38,055
8,950
8,650

11,160

—
34,955
9,650
9,920

10,435

73,855
18,900
18,900
22,335

—
38,900

"

9,250
8,980

11,900

63,348 77 66,815 — 64,960 133,990 — 69,030

717
2,344

60
20

3,500
4,000

— 3,500 7,000
4,000

— 3,500
4,000

3,061 80 7,500 — 3,500 11,000 — 7,500

20,716
502,518

30,399
21,611
63,348

3,061

35
80
27
30
77
80

21,025
561,300

46,650
30,290
66,815

7,500

—

A. SKerttaltungêfofteit ber $ireftion
B. Snttbtoirtfthoft
C. Sanbtoirtfdjnftïidjc ©djulc
D. äWolferei|"d|ule
E. öanbiuirti(t(aftli(f)c 26intcr|<f)tileit
F. îy(ci|"({)i(f)nu

2,750
381,200
177,300
241,515

64,960
3,500

28,525
967,900
223,840
273,085
133,990

11,000

—
25,775

586,700
46,540
31,570
69,030

7,500

641,656 29 733,580 871,225 1,638,340 — 767,1151
j



Ai 18 — 373

Jledjnuttg

1911.

Jlflrjmfttilng
1912. Poronf4)lo0 fllr Î)a0 1913. üt

Siitimljmen.

1b

Huspbtii.
lit

(Sinnabmeu.

in <

|u«gabeu.

gl'-

12,01 U

3,632
1,360

3t.

73

gi'-

12,510
3,000
1,360

8i.

gattfettbe SBerftmltiing«

XIV. fordwcfen.

A. ütmattttnflSfoften ber centralen gorft«
Slertnaltnn«.

1'. aSefoïburtg beê ©eïretcirê
2. Sejolbmtgen ber ÏCngeftettten
3. Vureau= uttb fReifeïoftert
4. aiîtetjinfc

B. ^orftpolijei.
1. gorftmeifter :

a. Vefolbungen ber fforftmeifter
b. Vureauloften
c. Uteifetoften
d. SUHetjmê

2. Sreiêoberfbrfter :

a. Vefolbungen ber reiëoberforfter
b. Vnreaufoften
c. iKeifefoften
d. VHetjinfe

3. Dberbamnuarte unb äöalbauffetjer
4. Anteil ber ètaatôiualbungen att bert,Soften

ber Sreiéoberfôrfter

C. ^rörberuna »cê IVorfttrefcnë.
1. Beiträge an ïôalbiuiriîdjaftèplâtte unb fybr=

berung beê fyorftioefenô tm allgemeinen
2. Verbauungen bon SBilbbäcfjen unb 2luf=

forftungen
(Vorarbeiten jitr Sanbeêanêftellung).

D. Sdjut} bon tBaturbenftnftlern unb 311b««»
bfïanjcn.

1. Veiträge

Si'-

1,290

185

gi-

4,000
9,900
3,500
1,545

gi- gi'-

4,000
8,610
3,500
1,360

17,002 73 16,870 1,475 18,945 — 17,470

13,503
1,210
3,616

270

69,388
4,229

14,597
3,643

25,816
45,930

65
30

20
20
30
55

20

13,500
1,200
3,700

625

70,000
4,000

15,500
3,800

'27,000
46,700

—

5,730

800

29,415

4,000

5,000

47,970

19,110
1,200
5,000

625

98,050
4,000

23,000
4,300

33,000

47,970

13,380
1,200
4,200

625

68,635
4,000

19,000
4,300

28,000

90,344 92,625 — 92,915 188,285 — 95,370

5,108

50,000

24 5,000

50,000

500

—
— 5,000

50,000

— 5,000

50,000

55,108124 55,500 — — 55,000 — 55,000

1,000 1,000

— —• — — — 1,000 — 1,000

17,002
90,344
55,108

73
20
24

16,870
92,625
55,500

—
A. fBertottltttngêïûften
B. garftyoltflet
C. fyörbcrung lies fÇovfHucfeitb
D. éd)Ul? ban fUniurbenfutnlcrit uitïi Elbens

bftonjen

1,475
92,915

18,945
188,285
55,000

1,000

— 17,470
95,370
55,000

1,000

162,455 17 164,995 — 94,390 263,230 — 168,840
1

l

1



374 — JV« 18

Jlerfptimg

1911.

gflranfiljlag
1912. Porattfd)lû0 fur îms $al)r 1913.

Ha

slitumljmcti.

Ü-

luapbeu.

He

iunaijmeti.

n «

luegabett.

3v.

938,905
177,752

SH fcr.

925,000
175,000

SR.

Sattfenfee äßerttmliimg.

XV. Staatsnjalimngett.

A. Raufet« un» 3u>if^euuu%utt0eu.

1. §au|)tnu|ungen
2. Sttnfchenttuhungeu

B. 9tc»enmt%ungen.

1. ©toctlojungen
2. ©rubenlofungen, £orf
3. 2Beib= uttb £ef)enjitt)e, ®taê= îtttb Sifi^enraub

C. 28i*tWrtft*foft«n.
1. SBalbluItureu
2. äöeganlagen
3. .£mttö()ne (Sannluartenlcfjue)
4. fRüftlöljrie
5. yjiardjungeit, bertnefjmtgen
6. @teigerungë= uttb SSerïaufëïoften
7. Dtecfttëïoften
8. berbauungen bon badjläufen uttb 9iutfc£)=

Ijalben
9. ©eMubereparaturen

I». 5tefd)tt>etbeu.

1. Sieferungen an berechtigte unb Stritte
2. ©taatêfteuern
3. ©emeinbefteuern
4. SctjiueUenmateriat

3f-

942,700
179,300

S*-

942,700
179,300

3r-

1,116,657 — 1,100,000 — 1,122,000 — 1,122,000 —

645
1,339

26,247

10
90

500
800

26,000

— 1,000
800

26,500

500

500

500
800

26,000

—

28,232 — 27,300 — 28,300 1,000 27,300 —

20,712
60,000
41,367

193,604
1,243
4,859

634
3,609

7,004

82

95

40
95
50
47

88

15,000
60,000
42,000

195,000
2,000
6,500
1,000
5,000

5,000

— 65,000

4,000

80,000
60,000
46,000

195,000
2,000
6,500
1,000

5,000
7,000

—

15,000
60,000
42,000

195,000
2,000
6,500
1,000

5,000
7,000

383,036 97 331,500 — 69,000 402,500 — 333,500

558
39,370
58,261

13
26

600
40,000
57,000

3,000

— 600
40,000
59,000

3,000

—
600

40,000
59,000

3,000

98,189 39 100,600 — 102,600 — 102,600



Ni 18 — 375

Jledjmtng

1911.

Uaranfrijlag
1912. Potanfdjlftg für Î>û0 |nljr 1913.

|U
Qtnnaljtncii. JOisgnbrn.

il
ffiiiiiMfymeit.

« •

luspbrit.

Sr-

45,930

5,000

îH. S1'-

46,700

5,000

51,700

91.

ëaufettbe

XV. $taat0waU)mtc)ett.

E. SBertoaltuttflgloften.

1. 2lnteil bee ©taatêlcalbungen cm bett Hüften
ber ,ß>reiäoberförfter

2. 33eitrag an bie llnfalt= ltnb .Stranfenlaffe ber

Söalbarbeiter

A. §aiO)tä unö 3ti)iîri)eitmttjunflcu
B. 9leknnu(iungeu
C. SBtrtf(l)uftÔ{of(eK
D. SSefdjtoet'kn
E. Seriiinïtuttftlïojlen

XVI. ioutäncn.

A. (Srtrafl.

1. ^addjtnfe Don ©btlbomänen
2. ipac^tjinje bon ^frunbbontänen
3. SJlietjinfe oon Äir^engebäuben
4. ÏRtetjtnje Oon SlmtêgeMuben
5. SJÎietjinfe Don 9JHlitärgebäuben
6. Srlbê bon Sprobulten
7. 2krfdj)iebene (Sinttafjmen

&

47,970

5,000

&

47,970

5,000

50,930 —- 52,970 — 52,970

1,116,657
28,232

333,036
98,189
50,930

97
39

1,100,000
27,300

331,500
100,600
51,700

—
1,122,000

28,300
69,000

1,000
402,500
102,600
52,970

1,122,000
27,300

333,500
102,600
52,970

662,732 61 643,500 — 1,219,300 559,070 660,230 —

236,110
11,681
14,685

902,887
146,390

3,494
18

47
05

35

230,000
11,000
13,355

911,607
146,390

500
100

235,000
11,000
11,135

914,960
149,110

2,000
100

1,500

235,000
11,000
11,135

914,960
149,110

500
100

—

1,315,265 87 1,312,952 1,323,305 1,500 1,321,805 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912. 95*



376 — Xi 18

Jledjiumg

1911.

foranfiijlag
1912. Poratifdjlag für öa* laljr 1913.

il s

dtuuaijmen.

lj'
luseatieu.

Ht
CSinnajimm.

i n *

luoplieii.

Sr.

2,637
196
407

2,962
45,702

Si.

05
35
32
09

81

S*-

5,000
500
500

4,000
48,000

Si.

Saitfettbe $$erttmltung*

XVI. Romanen.

B. 40iïtf(J)rtftétoft«n.

1. Kulturarbeiten unb Skrbefferungen
2. 3Jîard)imgen, SSermeffungen
3. 2lufficl)tê!ôften
4. Kauf§= unb Skrpadjtungëtoften
5. 33ranbtierftc§erungêtoften

2*cfd)jt>crîxu.

1. ©taatêfteuern
2. ©emeinbefteuern
3. SBaffermietjinfe

A. fêïtrag
B. aBirtfdjnftëtojte»
C. SBefdjtoertieit

Sr- S1'-

5,000
500
500

4,000
48,000

Sr- Sr.

5,000
500
500

4,000
48,000

51,904 58,000 — — 58,000 — 58,000

21,068
20,622

1,341

56
40
92

21,500
19,000
2,500

5,000
500

21,500
25,000

2,500

21,500
20,000

2,000

48,032 88 43,000 — 5,500 49,000 43,500

1,315,265
51,904
43,032

87
81
88

1,312,952
58,000
43,000

— 1,323,305

5,500

1,500
58,000
49,000

1,321,805
58,000
43,500

1,220,328 18 1,211,952 1,328,805 108,500 1,220,305 —



Xi 18 - 377

Jledftumg

1911.

Hürattfdjlag
1912. Poroitfrtjlag für iia« |al)r 1913.

Ho

®iuna|jin».

IIs

|us gab».

Ht
Siunakmett.

in»
|uegab».

gi--

80,070
91,060

9i.

80
63

gv-

66,250
89,550

%.

Saufettbe SBettoaliuttg.

XVli. BomäneitkalTe.

A. gtttfe Don ©utfnben
B. ginfe für töauffdjulöen

XVIII. Dtjpotljekorkafle.

A. !Rot)ertrafl.

1. ginfe Don f>ppotï)elar=2)arleï)n
2. 3in|e Don ftolepn an ©emeinben
3. ginfe bon jeitmeiligen ©elbanlagen
4. $ßrobifionen
5. 507tetâinê bom SlnftaltégeMube
6a.,3ntêb.9lttletf)enë,b. 1897,$r.47,646,500,3%
6b. ginë beë Slnleifjenê b. 1905, $r. 30,000,000,

3 Y«0/»

6c.3tttê beê Slnleifjenê bon 1911, %v. 10,000,000
4%

7. Soften b.Gsinlöfungb.Gouponsu.Cbligationen
8. Slmortifation ber Slnleipeneloften
9. $infe ber Sepotê auf Kaffafci)eme

10. ^infe ber Sepotë in Kontokorrent.
11. 8infe ber Spareinlagen
12. Momentane ©elbaufnahmen
13.aS3erlufte

13.b Einlage in ben 3ïeferbefonbê
14. Sintommensfteuern
15. ^tne beê Stammîapitalê

B. UlevttiaUunn^foften.

1. Saggelber ber SQenoaltungëbeijôrbett
2. Sefolbungen ber Beamten
3. SBefoIbungen ber Singefteilten
4. SEJÎietjinfe
5. Sureaufoften
6. 3tecf)të= unb Sietreibungefoften
7. (Smolumente

gi--

60,620

gi-

90,120

gi--

60,620

gi--

90,120

10,989 83 23,300 60,620 90,120 — 29,500

10,601,177
416,565
639,816
22,714
15,782

1,455,856
1,050,000

216,667

11,217
325,395

4,390,505
1,067,035
1,110,117

85,254

10,000
254,837
800,000

55
40
62
70
06
85

30
65
85
81
55
95

50

10,827,600
425,000
643,500

23,000
15,200

1,444,400
1,050,000

400,000

12,000
352,700

4,360,000
1,040,000
1,110,000

89,300
2,000

30,000
264,000
800,000

12,183,500
477,000
468,600

34,500
21,200

15,000
6,200

1,429,400

1,050,000

400,000
12,000

352,700
5,379,400
1,059,500
1,095,700

70,700
2,000

50,000
309,100
800,000

12,183,500
477,000
468,600

19,500
15,000

1,429,400

1,050,000

400,000
12,000

352,700
5,379,400
1,059,500
1,095,700

70,700
2,000

50,000
309,100
800,000

919,167 87 979,900 13,184,800 12,031,700 1,153,100 —

9,339
47,500
87,726

7,000
27,178

452
2,451

10

70

87
35
80

13,500
47,500
88,500

7,000
15,500

500
2,500

3,500
6,000
2,500

13,500
47,500

100,500
11,000
22,000

6,500
2,500

13,500
47,500

100,500
11,000
18,500

500

176,745 22 170,000 12,000 201,000 — 189,000



378 — Ai 18

Pcdjnmtg

1911.

Horaufdjlag
1912. Poranfdjlag fur bas Intjr 1913.

P l
ßimioijinen.

lj

luogabeu.

Ut
iiunaljmeit.

in-
luogabeu.

S1'-

800,000

31 gr.

800,000

9Î.

ëaufettbe ©erUmltuuQ.

XVIII. Itjpotyeliarkaffe.

C. 3itt« ôcê 2tamtnïal»itat(?

A. Sftdljertraft
B. fBertomltnngöfoften
C. ging beS Stnmnttobitalê

XIX. lantonalbank.

A. »elrid>£«rtri»g.

1. SBecbfelertvaa
2. 3infe:

a. ,3tnëbe§2lnlei£ienèb. 1899, gr. 13,804,000,
S1/«0/®

b. Soften ber ©inlbfung ber gouponë uttb
Obligationen

c. jßerfdfiebene Qtttfe
3. SproOifionen unb 2lufbeioal)rungêgebû£)ren
4. Cantonale unb ©emeinbefteuern

/ 5. 33erlufte
\6. SÏbfc^retButtgen

7. .fîurêgelDtnn auf SBertfdjriften
8. Sterwaltungëfoften
9. Uebertragung in bie ©be^ialreferben

ÖV.

800,000

3-f- 5-Ï-

800,000

?v"-

800,000 — 800,000 — 800,000 — 800,000 —

919,167
176,745
800,000

87
22

979,900
170,000
800,000

— 13,184,800
12,000

800,000

12,031,700
201,000

1,153,100

800,000
189,000

1,542,422 65 1,609,900 — 13,996,800 12,232,700 1,764,100 —

1,265,715

504,627

3,387

1,392,990
612,399
136,123

77,423
258,187
123,150

1,080,222
134,284

88

45

70

86
68
84
43
52
80
34
94

1^00,000

490,400

2,400

1,092,800
500,000
150,000

J 100,000

950,000

—

1,350,000

6,069,000
650,000

475,709

3,291
5,000,000

190,000

200,000

1,100,000

1,350,000

1,069,000
650,000

475,709

3,291

190,000

200,000

1,100,000

1,200,000 - 1,100,000 — 8,069,000 6,969,000 1,100,000 —



JVs 18 — 379

flfdjnuitg
1911. 1912. Pormtfd)lü0 für Öos $nljr 1913.

Ho

Siunaljractt.

1f
JUsgabtit.

He

Sinnnljraen.

in>

Iwgaben.

ftv.

280,091
47,091

539,855

121,253
28,874

6,483

3,536

SR.

69
80
05

10
44
91

60

Ör-

250,000
47,000

547,000

113,000
10,000

5,000

SR.

Saufenbe sBerhmltung.

XX. Staatskajfe.

A. bott ©wibaben.

1. .gittfe bort ©elbanlagen :

a. S3art£bepot
b. Obligationen
c. Slftien

2. $infe bon töorfdjüffen :

a. ©pe^ialbermaltungen
b. ©effentlidje Unternehmen

3. 3infe bon berfd)iebenen ©wtlja&en unb SBer=

fjjätungöjjinfe
4. Sferfdfiebene ®intta£)nten

B. 3infe für 3<t)uU»n.

1. ginfe für Oefiotê :

a. ©pejialbermaltungen
b. ©eridjtlidje ©elbljinterlagen
c. SHbminifiratibe ©elbljinterlagen
d. Spe^ialfonbê
e. SSerft^iebene Sepotê

2. ©conti für SBar^al)hingen

A. giitfe bon ©utljaben
B. ginfe für ©djulöen

Ör-

48,000
650,000

124,000
10,000

5,000

Ör- Ör-

48,000
650,000

124,000
10,000

5,000

Ör-

1,027,186 59 972,000 — 837,000 — 837,000 —

390,730
16,409

703
1,389
3,831
7,500

48
60
50
15
70
03

400,000
20,000

2,000

7,000
8,000

—
—

250,000
20,000

2,000

7,000
8,000

—
250,000

20,000
2,000

7,000
8,000

417,786 16 437,000 — — 287,000 — 287,000

1,027,186
417,786

59
16

43

972,000
437,000

837,000
287,000

837,000
287,000

609,400 535,000 — 837,000 287,000 550,000 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912. 96



380 — N° 18

jßerijtuutg

1911.

gorunfttjlflg
1912. Pormtfdjlog für im* $aljr 1913.

Holp
ffiiuituljmeii. JLusgnbrn.

15 e

üfiuiialjiucu.

i«
luspbcn.

gr.

171,511
23,650
6,248
4,605

878

91.

80
70
15
30
24

Sr.

130,000
30,000
6,500

500
1,000

at

Saufcnbe S&ethmttuitg.

XXI. Pußen uttb ftonftahationen.

4. ©Ußttt.

1. ©eridjtliäje 93uften
2. ilmgemanbelte Zufielt
3. äkrjäljrte Stujjen
4. aibmtniftrntiübufjen
5. einteile att eibgertöffiftiten älufjen

Ii. Suftent>e«it>citi>un0.

1. île-jugêloftett
2. Selotittungen au ©emeitibepoit jetbietter itnb

Sßriöate
3. Beitrag an bie Sefolbung be§ Spoïigeiforpë
4. Beitrag att bie $nbalibenfaffe beöfelben
5. 9Ittteil bei- ©emeinbert
6. Slnteil be§ ©efunb^ettêiuefenê
7. 31erfdf)tebene ÎUtfjenanteile
8. Vortrag ju berteilenber einteile

C. uttfe Äonfiöfatioim».
1. @r|"a^
2. iÎDnfiëfationen

A. SMtfeeit
B. SMtfjcitbertoenbitng
C. ©rial; unö Äoitjiöfattoneit

Sr.

130,000

500
1,000

Sr-

30,000
6,500

Sr-

130,000

500
1,000

Sr..

30,000
6,500

147 090 49 95 000 131,500 36,500 95,000 —

6,189
2,959

20,000
17,000
45,211
45,211

7,678
2,839

53
90

65
65
10
66

5,000
3,000

20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

—
—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000

4,000

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000

4,000

| 147.090 49 95,000 — — 95,000 — 95,000

4,140
514

05 3,000
100

3,000
100

3,000
100

4,or,4 05 H,100 — 3,100 — 3,100 —

147,090
147,090

4,654

49
49
05

95,000
95,000
3,100

— 131,500

3,100

36,500
95,000

95,000

3,100
95,000

4,054 05 Him — 134.600 131.500 3.100 —



Jfc 18 — 381

ffledjmmg

1911.

goraitftfilug
1912. Porûttfdjlôg fur Dûs $ûtjr 1913.

S

(ftttunljmfii

D 1) >

lusplim.

lie
Wmialjmcii

i il «

iusQabrii

gr-

78,796
14,64U
14,7 >0

2,008
5,297

3f

40

10
70
57

Sr-

70,000
14,000
15,000
2,000
2,500

31

gaitfettbe

XXII. $agD, fifdjerei uni) Bergbau.

A. SrtflÖ«

1. 3agbbatentqebül)ren
2. StnteÜ ber ©enieinben, 20 %
3. 2lujjid)të= uitb JBejugëfoften
4. .£>ebimg ber $agb
5. SSergütung ber (Sibgenoffeitfdjaft

B. ftiffleret.
1. gifdjejettjittfe uitb ^atentgebii^ren
2. 3lufftd)tê= unb Slejugêîoften
3. .öeburtg ber gife^jud^t
4. Vergütung ber (Sibgenofjenfctjaft
5. 5it4iucl)tanftfttt
6. SRwptoften

C. »crflbrtu.
1. Sefolbuttg beê ÎJltnett^ttfpeltôrë
2. Stfenerjgebuljren
3. (Steinbrüche:

a. ßonäei)iottögebitt)re!t
b. Stocfcrnfteittbrud), Ausbeutung

4. föebung beë Bergbaues

A. 3«flî>
B. ^ifrljcrct
C. ÎBerglmu

g*-

72,000

720

3,000

gv-

14,000
22,120

2,500

gr.

72,000

3.000

gr;

14,000
21,400
2,500

52675 17 41.5(H) 75.720 38 620 37,100 —

15,910
10,150

162
9,411

647

58
32
80
58
15

15,600
11,000

500
4,500

900
400

—

17,000

5,000
1,800

12,000
500

750
400

17,000

5,000
1,050

12,000
500

400

14361 89 9,100 23,800 13.650 10,150 —

1,000
2,041

173
831
421

92
43

1,000
1,500

175
325
500

—
1,500

175
325

1,000

500

1,500

175
325

1,000

500

1,625 35 500 — 2.000 1,5110 500 —

52,675
14,361

1,625

17
89
35

41,500
9,100

500

— 75,720
23,800

2,000

38,620
13,650

1,500

37,100
10,150

500

-

68,662 41 51.100 101,520 53,770 47,750 —



382 — JVÎ 18

^Iciljnuiig
1911

Jtormirrijliig
1912 Porûtifdjlag fur bas $al)r 1913.

iï

dinuajftnett.

h
luosabrn.

Pt
linnnljiiicu.

iii'
Iwgabcit.

3v-

54,347
1,095,271

1,514
1£55

14,431
600

1,686
214

55,726

SR.

50
30

40

40
16

3*.

1,100,000
1,400

750
16,000

1,700

100

SR.

Saufettbe SSertoalttmg.

XXIII. M;l}<utblung.

A. 2ali»erfauf.
1. ©aljborrfite auf 1. Sännet
2. .fôocfjfalj
3. îafelfalj
4. ÛJÎeerfalj
5. ©etuerbefalj
6. ffeinfalj
7. ^einftee SSergoIberfalj „©renol"
8. Safelfalj „Séréboë"
9. ©aljUorrate auf 31. Sejember

B. SBttricbêfoftcn.

1. gtttê bee SBetriebêïafntalê
2. ïranêportloften
3. 2luê»uâgerlb|ne
4. SJÎagajinlb^ne
5. iöergütungen für 23arjat)lung
6. 23erf<ï)tebene SBetriebêïoftett
7. 3krfd)iebette @ittttaf)men

1. SBefolbungen ber SBeamten

2. SBureauïoflen
3. ïïîietjittfe

A. ©aljlierfituf
B. ©elrtebëfojleit
C. SJerttittltuitßSfoften

3r-

1,600,000
5,000
1,500

40,000
2,700

400
800

3r-

500,000
3,600

750
25,000

1,000
300
700

31'-

1,100,000
1,400

750
15,000
1,700

100
100

3r.

1,115,921 90 1,119,950 1,650,400 531,350 1,119,050 —

16,000
76,955

109,938
9,295

12,481
1,123
2,051

74
89
30
51
05
65

16,000
81,000

115,000
9,800

13,500
1,500

100

—

100

16,000
80,000

115,000
9,800

13,500
1,500

100

16,000
80,000

115,000
9,800

13,500
1,500

228,742 84 236,700 — 100 235,800 — 235,700

12,160
1,243
7,970

40
12,160

1,000
7,970

— — 12,160
1,400
7,970

— 12,160
1,400
7,970

21,873 40 21,130 — — 21,530 — 21,530

1,115,921
223,742

21,373

96
84
40

1,119,950
236,700

21,130

— 1,650,400
100

531,350
235,800

21,530

1,119,050
235,700
21,530

870,805 72 862,120 — 1,650,500 788,680 861,820 —



JVs 18 — 383

Jtedjmmg

1911.

JJünmftjilag

1912. itortmltylag für imp $ûljr 1913.
Po

®imtfl(iraen.

II'
Inogoben.

Pe

ffiiitua||inen.

i it »

Inogoben.

gi'-

107,954
690,885
36,126

3t.

65
55
70

g*.

68,000
500,000

32,000

31.

Saufettbe &e?ttw(tmtg.

XXIV. Stempelsteuer.

A. $<cmbflt»crtrtuf.

1. ©tempelpapier
2. ©tempelmarfen
3. @|>iellartett=@temj)el

B. iöetricböfoftcu.

1. ^Rohmaterial uttb Unterhalt ber ©eräte
2. SßroDifiortert ber ©tempeltoerfäufer
3. 3}erfd)iebene SSejjugêïofteit

C. IBemaUttttgdfofien.

1. Sefolbung beë 35orfte£)erè ber @tem:pelber=

maltung
2. 33efoIbimgett ber StngefteEten
3. 33ureaufoftett
4. 5Jiietjinfe

A. ©ttJttpelberïaiif
B. Setriebêfoften
C. âSertomKtmpïdjten

3r.

78,000
500,000

32,000

gr. g*-

78,000
500,000

32,000

Si'-

834,966 90 600,000 610,000 — 610,000 —

19,276
39,585

286

85
42
25

17,000
34,000

300

— — 19,000
39,000

500

— 19,000
39,000

500

59,148 52 51,300 — — 58,500 58.500

4,500

5,400
3,418

550
85

4,500

5,600
3,500

550

: 4,500
5,600
3,500

550

— 4,500
5,600
3,500

550

13,868 85 14,150 — 14,150 — 14,150

834,966
59,148
13,868

90
52
85

600,000
'

51,300
14,150

— 610,000
58,500
14,150

610,000
58,500
14,150

761,949 53 534,550 610,000 72,650 537,350 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912. 97*
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384 — JVs 18

Jflctljmmg

1911.

Utorftnfdjlng

1912. Porottfdjlog für im* galjr 1913.
H

iiiumljmcii

11) >

Insgaltcu.

He

ffiiminljmcn

in *

Ausgaben.

Sr.

1,483,197
169,737
450,584

1,438

31.

83
90
40

90

850,000
130,000
370,000

1,200

SR.

Sfutfenfee SBerhmltttitg.

XXV. ©ebttljren.

A. Slmtê' uitt»
uni» Setreibwttgê* uttb ftonfuräämtev.

1. SprojentgcbUtjren ber 3Imtëfd)reiber
2. gije ©ebiitjren ber 9lmtëfci)reiber
3. ©ebiifjren ber @erid)têfcf)reiber ltitb ber £Be=

treibuttge= itnb ,S?onfur§ämter
4. Se^ugêloftert

H.

1. ©motumente, ipatentgebüljren uitb -JtaturalU
fationöqebüljreu

C. Wcri(f)tôfaujlficn.

1. Oberg er id) t, ©ebütjreit in Sibilfacfjen, .flatty
let= uttb Jpatentqebüfjrert

2. ©ebütjreit beê 3Serumltungegerid)te<3
3. £mnbelêqerid)t
(©ebüljren in Straffenden, fieûe IIP, G. 2.)

D. uni» ipolijei.
1. ©ebneren ber SuftigbireEtion nub ber ^olijei=

bireftion
2. ©ebiitjren für UiarfO unb £>aufierpatente
3. spatenttajen ber ijanbelerereitben
4. ©ebiitjren für SRabfabrcrbeimltiqungen

850,000
160,000

380,000

gï-

1,200

tp

850,000
160,000

380,000

gv.

1,200

2,102,081 23 1,348,800 — 1,390,000 1,200 1,388,800 —

38,588

38,588

35,000
35,000 35,000

— 35,000 — 35,000 35,000 —

12,850

310

— 7,000

600
—

7,000
600

4,000

— 7,000
600

4,000

—

13,160 — 7,600 11,600 11,600 —

19,749

86,088
87,858
61,264

60

30

95

14,000

76,000
70,000
40,000

—

14,000
80,000
75,000
50,000

14,000
80,000
75,000
50,000

—

254,960 85 200,000 219,000 219,000 —



As 18 — 385

fjtedjnnng

1911.

Jftrrflttfdjlug

1912.
$tor<uifdjlo0 für bas $nljr 1913. Ho

tëimmljmeu.

1)'

Ausgaben.

He

iiunoljinen.

itt
Jwgabeu.

gr.

3,212
14,112

450

9Î.

99
90

Si-

3,000
12,000

200

3t.

ëaufettbe ^erhmüuiig.

XXV. GScbüljren.

E. beS Stiftern.

1. Äottgefftortägebü^reit
©en)erbeic§eingebiit)ven

3. ©ebiit)ren ber |xmbelê= urtb ©eloerbefammer

F. Sinattjbircfiion.

1. ©molumente uitb ©aljauêiuâger^atente
2. Sîeîurêïommiffion

fi. Wmtës uub^cridjtifrijmbcr uubSktrcilnutgis
tntïi .rtonfurëumter

B. ©taatëfiutjïei
C. ©eriditëïanjleten
D. Suftij uni HJolijci
E. ^ireftion bei ^intern
F. ginanjbtreftion

XXVI. ©rbfd)afts= und Sdjenkungs*
Steuer.

A. @rtraa ber (?rbfd)aft8« «ub SdjettïMtflS«
Steuer.

1. Orbeutlicîje Abgaben
2. 2lntetl ber ©emetrtben, 10 %
3. Slujjett

Si-

3,000
12,000

200

Si- Si-

3,000
12,000

200

Si-

17,775 89 15,200 — 15,200 — 15,200 —

150
6,932

— 100
3,000

— 100
7,000

— 100
7,000

—

7,032 — 3,100 — 7,100 — 7,1001 —

2,102,081

38,588
13,160

254,960
17,775

7,082

23

85
89

1,348,800

35,000
7,600

200,000
15,200
3,100

—

1,390,000
35,000
11,600

219,000
15,200
7,100

1,200 1,388,800
35,000
11,600

219,000
15,200
7,100

2,433,047 97 1,609,700 — 1,677,900 1,200 1,676,700

588,055
58,854
3,147

28
lb
85

500,000
50,000
2,000

500,000

2,000
50,000

500,000

2,000
50,000

532,343 33 452,000 — 502,000 50,000 452,000 —



386 — J6 18

fjUdptuttg

1911.

Uflrmtfrijlag
1912. Pormtfdjlag für bo0 laljr 1913.

Ho

Simtajimett.

Ile

lusgaben.

HM
(Siuuabmtu.

n «

lusgalieu.

S*

10,969
392

9î.

08
70

3*-

10,000
500

5».

ëaufettbe ^crlualtuiig.

XXVI. tërbfdjafts* urtî) Sd)enkungs=

Steuer.

B. ®cju«ôtoPcn.

1. ®ejitgê))rot)i|ionen
2. SBet-fc^iebene SSejugêloftert

A. (grbfdjaftfc utib Sdjenïuttgâsgtcucr •

B. ôeauôëfojtcn

XXVII. £#afferred)tsab(}abcn.

A. ©vtrag bcr aöajfme<)Wat)0at>en.

1. Abgaben
2. Anteil beë ïtaturfcfyabenfonbê, 10°/o

B. »ejufléfofiUn.

1. 2>rucf= uttb attbere S^ugëfoften

A. drtrag Der SBnffemdjtSabpben....
B. ©cppïojiten

8*- gr.

10,000
500

g*. gi'-

10,000
500

11,361 78 10,500 — — 10,500 10,500

532,348
11,361

33
78

452,000
10,500

502,000 50,000
10,500

452,000
10,500

520,986 60 441,500 — 502,000 60,500 441.500 —

105,050
10,505

65
05

\

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

94,545 60 90,000 — 100,000 10,000 90,000 —

21 500 500 500

21 — 500 — — 500 — 500

94,545
21

60 90,000
500

— 100,000 10,000
500

90,000
500

94,524 60 89,500 — 100,000 10,500 89,500

1



As 18 — 387

1911. 1912. Porottfdjlog für boe lotjr 1913.
Ha

Hinnahmen.

d»

|negal»n.

He

Hinnahmen.

in«

Inégal»«.

gl-

1,176,545
111,992

91.

27

Sr-

1,140,000
115,000

91.

Sattfettbe ^ethmliitttg.

XXVIII. JUirtfdjafts-- unb Ileinuerköuf»*
patentgebttljren.

A. Söit-tf^aftSpatentgebabmt.

1. Spateritgebül)ren
2. 5lttteil bet ©emeirtbert, 10 % • •

B. &erfauf$0e(>af)?ett.

1. $ateittgebiif)rett
2. Anteil ber Ojemeittbeit, 50 %

C. »tiugëfoflen.

1. 3nft)eftion3=, 2ajatiottê=, Sejugê=
uttb Srucßoften

A. SBtrtjdjaftäbatentßcbüljrcn
B. SJerfn«f88e6ü|re«
C. SBejujjêïojïcn

gv-

1,202,000

gr

35,000
117,000

gi'-

1,167,000

gi¬

ll 7,000

1,064,552 78 1,025,000 1,202,000 152,000 1,050,000 —

33,043
16,487

16,556

80
50

SO

32,000
16,000

— 32,000
16,000

32,000
16,000

16,000 32,000 16,000 16,000 — I

517 65 2,000
2,000 2,000

517 65 2,000 — — 2,000 — 2,000

1,064,552
16,556

517

73
30
65

1,025,000
16,000

2,000

1,202,000
32,000

152,000
16,000
2,000

1,050,000
16,000

2,000

1,080,501 38 1,039,000 — 1,234,000 170,000 1,064,000 —
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Voranschlag für das Jahr 1913.

Bericht der Finanzdirektion
an

den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates.

(November 1912.)

Wir unterbreiten Ihnen andureh den Voranschlag
für das Jahr 1913. Derselbe sieht vor:
Rohausgaben Fr. 54,424,332
Roheinnahmen » 51,476,295

Ueberschuss der Ausgaben Fr. 2,948,037

oder wenn man nur die Nettoergebnisse der einzelnen
Verwaltungszweige in Betracht zieht:

Reinausgaben Fr. 24,440,800
Reineinnahmen » 21,492,763

Ueberschuss der Ausgaben Fr. 2,948,037

Gegenüber dem Voranschlage für 1912 sind höher
berechnet :

die Einnahmen um Fr. 717,788
die Ausgaben um » 610,200

so dass sich für das Jahr 1913 eine
Besserstellung ergibt von Fr. 107,588

Dieses günstigere Ergebnis geht aus folgenden
Abweichungen vom Voranschlage für 1912 hervor:

Mehreinnahmen :

XXXII. Direkte Steuern Fr. 424,555
XVIII. Hypothekarkasse » 154,200
XXV. Gebühren » 67,000

XXVIII. Wirtschafts-und Kleinverkaufs-
patentgebühren » 25,000

XV. Staatswaldungen » 16,730
XX. Staatskasse » 15,000

XXXI. Militärsteuer » 10,500
XVI. Domänen » 8,353

XXIV. Stempelsteuer » 2,800

Summe der Mehreinnahmen Fr. 724,138

Mindereinnahmen :

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau Fr. 3,350
XXIX. Anteil am Ertrage des Alkohol¬

monopols » 2,700
XXIII. Salzhandlung » 300

Summe der Mindereinnahmen Fr. 6,350

VI.
X.
II.

IX.»
III.b
IX. a

XIII.
VIII.

I.
XVII.
XIV.
XII.
VII.
XI.
III.a
IV.

Mehrausgaben :

Unterrichtswesen Fr,
Bauwesen
Gerichtsverwaltung
Gesundheitswesen
Polizei
Volkswirtschaft
Landwirtschaft
Armenwesen
Allgemeine Verwaltung
Domänenkasse
Forstwesen
Finanzwesen
Gemeindewesen
Anleihen
Justiz
Militär

236,188
100,225
57,030
54,788
43,515
38,369
33,535
31,295

9,130
6,200
3,845
2,885

575
545
160
105

Summe der Mehrausgaben Fr. 618,390

Minderausgaben :

V. Kirchenwesen Fr. 8,190

Mehreinnahmen Fr. 724,138
Mindereinnahmen » 6,350 Fr. 717,788

Mehrausgaben Fr. 618,390
Minderausgaben » 8,190 » 610,200

Günstigeres Ergebnis als in 1912 Fr. 107,588
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Es wäre verfehlt, aus diesem Ergebnis, das an
und für_sich zu begrüssen ist, etwa den Schluss zu
ziehen, dass sich eine Festigung unserer Finanzlage
anbahne. Dies wäre nur möglich, wenn in der
Vermehrung der Ausgaben einmal ein Stillstand einträte
und eine Zunahme der Einkünfte gesichert wäre,
oder die letzteren anhaltend mehr zunähmen als die
Ausgaben. Weder das eine noch das andere wird
eintreten. Unsere Ausgaben steigen im Gegenteil von
Jahr zu Jahr, nicht nur weil die Bedürfnisse allgemein

wachsen, sondern auch dadurch, dass fortwährend

neue Ausgaben dekretiert werden. Solche neue
und bleibende Ausgaben resultieren z. B. aus der
Einführung eines Handelsgerichtes und dem Baue
einer landwirtschaftlichen Bildungsanstalt in
Münsingen, weiche beide die Einsteilung von Krediten von
Fr. 36,900 und Fr. ÖU,UUU im Voranschlage für 1913
nötig machten. Auch ist das Gesetz betreffend die
Besoldung der Primarlehrer vom 31. Oktober 19U9
noch nicht vollständig durchgeführt. Nachdem die
Ansprüche der Primariehrerschaft befriedigt wurden,
kommen nun die Arbeitslehrerinnen, die nicht
zugleich Primarlehrerinnen sind, an die Reihe. Die da-
herigen Mehrausgaben belaufen sich in 1913 auf
Fr. 36,388.

Was die Einnahmen anbetrifft, so kann einzig bei
den direkten Steuern mit einiger Sicherheit auf eine
Vermehrung gerechnet werden. Wir haben denn auch
nicht gezögert, den Ertrag derselben für 1913 um
Fr. 424,5öb zu erhöhen. In betreff der andern
Einnahmen waren, abgesehen von der Hypothekarkasse,
wesentliche Erhöhungen nicht angezeigt. Bei einer
Anzahl unserer Einnahmsquellen ist überhaupt eine
Zunahme der Erträgnisse ganz ausgeschlossen. Gegenüber

der Rechnung von 1911 sind die Einnahmen
freilich um Fr. 1,342,443 niedriger veranschlagt. Es
kann daraus nicht gefolgert werden, dass die
Einnahmen des Jahres lyl3 diejenigen in 1911 erreichen
werden. Dies erscheint schon deshalb unwahrscheinlich,

weil der Ertrag der Prozentgebühren, der in
1911 viel zu den Mehreinnahmen und dem
verhältnismässig günstigen Rechnungsabschluss beitrug,
kaum wiederkehren wird. Dafür sprechen alle
Anzeichen. Aber selbst wenn die Einnahmen des Jahres
1913 diejenigen von 1911 erreichen würden, ständen
wir immerhin noch vor einem Defizit von Fr. 1,605,594.
Die Behörden, Regierungsrat und Grosser Rat, haben
daher allen Anlass, in der Bewilligung von Ausgaben
die grösste Vorsicht walten zu lassen.

Die Ausgaben sind im vorliegenden Voranschlag
so berechnet, dass allen berechtigten Ansprüchen
Genüge getan werden kann. Es steht daher zu erwarten,
dass die Verwaltungen alles aufbieten werden, mit
den bewilligten Krediten auszukommen und
Kreditüberschreitungen, mit welchen man es da und dort
allzu leicht zu nehmen scheint, zu vermeiden. Die
Finanzdirektion wird jedenfalls mit aller Strenge gegen
Nachkreditbegehren Stellung nehmen.

Die meisten Kredite für Besoldungen und Mietzinse

weisen gegen 1912 Abweichungen auf.
Bezüglich der Besoldungen sind sie, wo hienach nichts
anderes bemerkt ist, auf Mutationen oder fällige
Alterszulagen zurückzuführen. Die Aenderungen
betreffend die Mietzinse rühren daher, dass letztere von
der Domänendirektion revidiert worden sind.

I. Allgemeine Verwaltung.

Mehrausgaben:
H. Regierungsstatthalter Fr. 1,730
J. Amtsschreibereien » 10,670

Fr. 12,400

Minderausgaben :

E. Staatskanzlei » 3,270

Reine Mehrausgaben Fr. 9,130

Sowohl die Mehrausgaben als die Minderausgaben
betreffen die Rubriken Besoldungen und Mietzinse.
Eine Ausnahme macht einzig die Mehrausgabe von
Fr. 100 für Bureaukosten der Amtsschreibereien, die
durch die Kosten des Jahres 1911 begründet ist.

II. Gerichtsverwaltung.
Mehrausgaben :

A. Obergericht Fr. 7,500
C. Amtsgerichte » 965
D. Gerichtsschreibereien » 3,035
E. Staatsanwaltschaft » 700
G. Betreibungs- und Konkursämter » 24,005
K. Handelsgericht » 29,400

Fr. 65,605

Minderausgaben :

B. Obergerichtskanzlei Fr. 1,100
J. Verwaltungsgericht » 7,475

Fr. 8,575

Reine Mehrausgaben Fr. 57,030

Das Obergericht erhält infolge der Einführung eines
Handelsgerichtes ein Mitglied mehr, das dieses Gericht
zu präsidieren bestimmt ist. Die Mehrausgaben für
Amtsgerichte, Gerichtsschreibereien und Staatsanwaltschaft

berühren ausschliesslich die Rubriken Besol-
dungen und Mietzinse. Im Abschnitt Betreibungs- und
Konkursämter verteilen sich die Mehrausgaben neben
den drei Besoldungsrubriken und den Mietzinsen mit
Fr. 200 auf die Bureaukosten und mit Fr. 2,000 auf
Formulare und Kontrollen. Erstere Erhöhung ist
durch die Abtrennung des Konkurs- und Betreibungsamtes

Nieder-Simmenthai von der Gerichtsschreiberei
bedingt, letztere Mehrausgabe durch neue Formulare
und Kontrollen, die vom Bundesgerichte vorgeschrieben

werden. Der Abschnitt Handelsgericht ist neu.
Wie hoch sich die Kosten dieser Institution belaufen
werden, ist zur Zeit unbestimmt. Sie wurden berechnet,

soweit eine Schätzung möglich war. Die
Einrichtungskosten bilden eine einmalige Ausgabe. Die
Minderausgaben der Obergerichtskanzlei resultieren aus
Mutationen im Personalbestaude, diejenigen des
Verwaltungsgerichtes aus Reduktionen der Kredite für
Besoldungen der Angestellten Fr. 4,600 und Entschädigungen

der Mitglieder Fr. 3,000, sowie einer Erhöhung
des Kredites für Besoldungen der Beamten um Fr. 125.

III3. Justiz.

In diesem Abschnitt erfährt die Rubrik Besoldungen

der Angestellten eine Reduktion von Fr. 200, wo-
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gegen die Mietzinse um Fr. 110 und die Besoldungen
der Beamten um Fr. 250 zunehmen.

III1'. Polizei.

Mehrausgaben:
C. Polizeikorps Fr. 17,955
D. Gefängnisse » 18,695
H. Zivilstand » 8,705

Fr. 45,355

Minderausgaben :

A. Verwaltungskosten der Polizeidirektion » 900
E. Strafanstalten » 940

Fr. 1,840

Reine Mehrausgaben Fr. 43,515

Die Mehrkosten für das Polizeikorps betreffen den
Bold der Landjäger mit Fr. 10,632, die Bekleidung mit
Fr. 5,527, die Mietzinse mit Fr. 346 und die Wohnungsund

Mobiliarentschädigungen mit Fr. 1,450. In der
Erhöhung für Sold der Landjäger sind Fr. 4,000
Mehrentschädigung an die Gemeinde Bern für Besorgung
des Polizeidienstes inbegriffen. Die Mehrausgaben für
Bekleidung werden veranlasst durch die reglementarische

Erneuerung der Waffenröcke und diejenigen
für Wohnungs- und Mobiliarentschädigungen durch
erhöhte Wohnungsentschädigungen an die in Bern
stationierten, nicht auf der Hauptwache kasernierten
Unteroffiziere und Landjäger. Von den Mehrausgaben
tür Gefängnisse lallen Fr. 2,U0U auf Nahrung der
Gefangenen (Hauptstadt), Fr. 8,00u auf Nahrung der
Gefangenen (in den Bezirken), Fr. 5,500 auf verschiedene
Verpflegungskosten (in den Bezirken) und Fr. 3,195
auf Mietzinse. Begründet werden die Mehrausgaben
für Nahrung der Gefangenen in der Hauptstadt durch
die eingeführte dritte Mahlzeit, diejenigen für Nahrung
der Gefangenen und verschiedene Verpflegungskosten
in den Bezirken durch die vorgesehenen Erhöhungen
der Vergütungen an die Gefangenwärter und diejenigen
für Mietzinse durch die erhöhte Entschädigung an die
Domänendirektion, sowie den Mietzins von Fr. 2,000,
der für die im Kantonalbankgebäude zu Langenthal
untergebrachten Gefangenschaften zu entrichten ist.
Die Ausgaben für Zivilstand steigen in Rubrik
Entschädigungen der Zivilstandsbeamten um Fr. 7,205 und
in Rubrik Inspektionskosten und Anschaffungen um
Fr. 1,5U0. Erstere Erhöhung ist durch das Dekret
vom 23. November 1911 betreffend das Zivilstandswesen

bedingt, letztere durch die Vermehrung der
Zivilstandskreise und die Kosten für Einband der in
den Amtsarchiven aufbewahrten Zivilstandsregister-
doppel. Das Mindererfordernis für Verwaltungskosten
der Polizeidirektion betrifft die Besoldungen der
Angestellten. Die Kredite der Strafanstalten Thorberg und
St. Johannsen erfahren Reduktionen von Fr. 5,000 und
Fr. 1,050, dagegen ergeben sich Erhöhungen für die
Anstalten Trachselwald und Hindelbank von Fr. 110
und Fr. 5,000. Die Reduktion für Thorberg erfolgt
mit Rücksicht auf die Rechnungsergebnisse der beiden
letzten Jahre. Bei der Strafanstalt St. Johannsen würde
die Reduktion noch grösser sein, wenn nicht der Posten
Verpflegung wegen der innern Einrichtung des im Bau
begriffenen Gebäudes um Fr. 4,800 erhöht werden
müsste. Die Mehrkosten der Arbeitsanstalt Hindelbank

werden durch die Zunahme der Zahl der Enthaltenen
verursacht.

IV. Militär.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 2,100
C. Zeughausverwaltung » 65
E. Depot in Dachsfelden » 200
F. Kasernenverwaltung » 1,150
G. Kreisverwaltung » 3,500

Fr. 7,015
Minderausgaben :

B. Kantonskriegskommissariat Fr. 530
J. Aufbewahrung und Unterhalt des Kriegs¬

materials » 1,380
L. Verschiedene Militärausgaben » 5,000

Fr. 6,910

Reine Mehrausgaben Fr. 105

Von den Verwaltungskosten der Direktion sind die
Besoldungen der Angestellten um Fr. 1,1 OU und die
Bureaukosten um Fr. 1,000 höher berechnet. Letztere
Erhöhung hat ihre Ursache in dem Umstände, dass
die Kantone nunmehr die Formulare betreffend das
Kontrollwesen auf ihre Rechnung zu beschaffen haben.
Die Ausgaben der Zeughausverwaltung nehmen in
Rubrik Besoldungen der Angestellten um Fr. 130 zu. Die
Hälfte davon wird jedoch durch eine Mehreinnahme
in Rubrik Kostenanteil der Zeughauswerkstätten
ausgeglichen. Die Mehrkosten des Depot in Dachsfelden
rühren von einer fällig werdenden Alterszulage an
den Verwalter her. Die für die Kasernenverwaltung
mehr vorgesehenen Fr. 1,150 verteilen sich mit Fr. 200
auf Besoldungen der Angestellten und Fr. 950 auf
Betriebskosten. Letzterer Betrag betrifft im besonderen

reglementarische Lohnaufbesserungen. Die für die
Kreisverwaltung mehr aufgenommenen Fr. 3,500 sind
für Aufbesserungen an die Sektionschefs bestimmt.
Die reinen Minderausgaben des Kantonskriegskommis-
sariat.es sind lediglich die Folge eingetretener
Mutationen im Personalbestand. Die Besoldungen der beiden

Beamten erfordern Fr. 1,700 weniger, die
Besoldungen der Angestelltem Fr. 900 mehr als in 1912. Die
Minderausgaben für Aufbewahrung und Unterhalt
des Kriegsmaterials resultieren aus den Reduktionen
auf den Posten Bekleidung und persönliche Ausrüstung
und persönliche Bewaffnung und der Erhöhung des
Postens Mietzinse, um Fr. 1,120. Im Abschnitt Ver-
schiedene Militärausgaben kommt der für 1912 bewilligte

Kredit von Fr. 10,000 für neue Stammkontrollen
in Wegfall. Dagegen tritt ein Kredit von Fr. 5,000
für neue Korpskontrollen an die Stelle.

V. Kirclienwesen.

Mehrausgaben :

C. Römischkatholische Kirche Fr. 18,400
D. Christkatholische Kirche » 11,850

Fr. 30,250
Minderausgaben :

B. Protestantische Kirche » 38,440

Reine Minderausgaben Fr. 8,190
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Die reinen Minderausgaben der protestantischen
Kirche ergeben sich aus dem Wegfall einmaliger Kredite

für Beiträge an Kirchenbauten und Loskäufe
von Wohnungsentschädigungen und den Reduktionen
auf Rubriken Besoldungen der Geistlichen,
Wohnungsentschädigungen und Mietzinse. Für Beiträge an Kirchenbauten

und Loskauf einer Wohnungsentschädigung sieht
der Voranschlag in vier Posten Fr. 33,000 vor, wovon

derjenige von Fr. 15,500, Freibergen, Loskauf der
Wohnungsentschädigung, vom Grossen Rate am 22. Mai
1912 bereits genehmigt worden ist. Erhöhungen treten
den Bedürfnissen entsprechend ein auf den Rubriken
Besoldungszulagen, Holzentschädigungen und Leibgedinge.
Die Mehrausgaben der römischkatholischen Kirche
resultieren aus den einmaligen Ausgaben für Loskauf
der Wohnungsentschädigung in Zwingen, Fr. 8,750, und
Beitrag an den Kirchenbau in Laufen, Fr. 10,000. Die
Mehrausgaben der christkathoUschen Kirche sind ebenfalls

auf eine ausserordentliche Ausgabe zurückzuführen,

die Vergütung für Loskauf der
Wohnungsentschädigung in St. Immer im Betrage von Fr. 17,500,
welche vom Grossen Rate am 16. September 1912
beschlossen worden ist.

VI. Unterrichtswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion und
der Synode Fr. 775

B. Hochschule » 75,090
C. Mittelschulen » 84,318
D. Primarschulen » 65,025
E. Lehrerbildungsanstalten » 5,130
F. Taubstummenanstalten » 2,350
G. Kunst » 3,500

Fr. 236,188

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der
Direktion iind der Synode betreffen die beiden
Besoldungsrubriken. Die Mehrausgaben für die Hochschule
verteilen sich auf folgende Rubriken : Besoldungen der
Professoren und Honorare der Dozenten Fr. 5,090,
Besoldungen der Assistenten Fr. 3,400, Besoldungen
der Angestellten Fr. 3,295, Lehrmittel und Subsidiar-
anstalten Fr. 2,900, Botanischer Garten Fr. 845, Beitrag

an den Betrieb der klinischen Institute Fr. 30,000,
Amortisation der Bauvorschüsse Fr. 27,638 und
Vergütung für Gebäudeunterhall Fr. 2,624. Die Mehrausgaben

für Besoldungen sind die Folge der Errichtung

neuer Stellen und von Aufbesserungen. Die
Mehrkosten für Lehrmittel und Subsidiaranstalten
sind zurückzuführen zum Teil auf den Rückgang der
Institutsgebühren, zum Teil auf die Errichtung von
Seminarien für allgemeine und spezielle Betriebslehre
und für schweizerische Finanz- und Volkswirtschaft,
sowie für Anschaffung von Literatur für die
handelswirtschaftliche Abteilung. Die Mehrkosten für den
botanischen Garten haben als Ursache die Erhöhung
des Pachtzinses um Fr. 335 und der Arbeitslöhne um
Fr. 510. Der Beitrag an den Betrieb der klinischen
Institute ist auf das vertragliche Maximum von
Fr. 200,000 erhöht worden mit Rücksicht darauf, dass
angesichts der Rechnungsergebnisse des Inselspitals
mutmasslich diese Summe an dasselbe auszurichten
sein wird. Die für Amortisation der Bauvorschüsse
und Vergütung für Gebäudeunterhalt mehr vorge-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912.

sehenen Fr. 27,638 und Fr. 2,624 betreffen den Abortan-
anbau der chirurgischen Klinik und das neue hygienische
Institut. Die Mehrausgaben der Mittelschulen berühren
alle Unterrubriken mit Ausnahme der Stipendien und des

Beitrages an die Stellvertretungskasse der Mittelschullehrer.

Die für die Kantonsschule Pruntrut mehr
geforderten Fr. 5,200 stehen mit der Errichtung einer
neuen Klasse in Verbindung, und durch die übrigen
Erhöhungen, Fr. 22,793 für Staatsbeiträge an
Gymnasien und Progymnasien, Fr. 41,025 für Staatsbeiträge
an Sekundärschulen und Fr. 14,850 für Pensionen
werden die bezüglichen Kredite mit den bestehenden
Bedürfnissen in Einklang gebracht. Die Mehrausgabe
für Inspektion entspricht einer fällig werdenden
Alterszulage. An den Mehrausgaben für Primarschulen
partizipieren folgende Rubriken : Ordentliche Staatszulagen
Fr. 18,000, Beiträge an erweiterte Oberschulen Fr. 1,000,
Mädchenarbeitsschulen Fr. 39,500, Schulinspektoren
Fr. 25, Abteilungsweiser Unterricht Fr. 500,
Handfertigkeitsunterricht Fr. 1,000, Stellvertretung kranker
Lehrer Fr. 3,000 und Beiträge an Spezialanstalten für
anormale Kinder Fr. 2,000. Von den Mehrausgaben
für die Arbeitsschulen fällt ein Betrag von Fr. 36,388
auf Aufbesserungen nach Massgabe des Gesetzes
betreffend die Besoldung der Primarlehrer vom 31.
Oktober 1909. Alle übrigen Mehrausgaben des
Abschnittes Primarschulen erklären sich aus der
fortschreitenden regelmässigen Zunahme der Bedürfnisse
für diesen Teil des Schulwesens. An den Mehrausgaben

der Seminarien haben alle diese Anstalten Teil.
Die Mehrausgaben berühren wenn nicht ausschliesslich

so doch im wesentlichen die Rubrik Unterricht,
im speziellen die Besoldungen der Lehrer. Die
Ausgaben der Taubstummenanstalt Münchenbuchsee steigen
in der Hauptsache in den Rubriken Unterricht und
Nahrung, sodann ist in Rubrik Landwirtschaft
ausserordentlicherweise ein Kredit von Fr. 1,200 für
Ankauf von Ziegen vorgesehen. Von den Krediten für
Kunst erfährt derjenige für Erhaltung von
Kunstaltertümern eine Erhöhung von Fr. 3,500 gemäss den
bestehenden Verpflichtungen für Beiträge an
Restaurationen. Der Voranschlag des Lehrmittelverlages sieht
an Rohertrag Fr. 46,381, an Betriebskosten Fr. 22,050
und eine Zuwendung in die Reserve von Fr. 21,331
vor. Von den Betriebskosten sind höher berechnet
die Besoldungen, die Magazin- und Bureaukosten, die
Frachten und Porti und der Zins des Betriebskapitals.

VII. Gemeindewesen.

Hier mussten mehr eingestellt werden Fr. 375 für
Besoldung des Sekretärs und Fr. 200 für Bureau- und
Reisekosten. Der bisherige Kredit von Fr. 2,300 für
letztern Posten erweist sich als zu klein.

VIII. Armenwesen.
Mehrausgaben:

A. Verwaltungskosten der Direktion des
Armenwesens Fr. 5,975

C. Armenpflege » 25,000
D. Bezirks- und Gemeinde-Verpflegungs¬

anstalten, Beiträge » 1,000
E. Bezirks- und Privat-Erziehungsansial-

ten, Beiträge » 4,670
G. Verschiedene Unterstützungen » 2,000

Fr. 38,645

100
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Minderausgaben :

B. Kommission und Inspektorat » 1,300
P. Kantonale Erziehungsanstalten » 6,050

Fr. 7,350

Reine Mehrausgäben Fr. 31,295

Von den Krediten für Verwaltungskosten der
Direktion des Armenwesens werden erhöht die Posten
Besoldungen der Beamten um Fr. 375, die Besoldungen
der Angestellten um Fr. 3,600 und die Bureaukosten
um Fr. 2,000. In den Mehrausgaben für Besoldungen
der Angestellten sind Fr. 3,200 für eine neuerrichtete
Kanzlistenstelle I. Klasse inbegriffen. Die Festsetzung
des Kredites für Bureaukosten erfolgt gestützt auf
die Ausgaben des Jahres 1912, die sich auf Fr. 7,000
belaufen und in Zukuuft schwerlich zurückgehen
werden. Die Ausgaben für Kommission und Inspektoren

vermindern sich in Rubrik Besoldungen um
Fr. 2,500, steigen dagegen in Rubrik Reisekosten um
Fr. 1,200. Der bisherige kantonale Armeninspektor
ist vom Amte zurückgetreten und der Adjunkt an
seine Stelle befördert worden. Die Adjunktenstelle
ist zur Zeit unbesetzt. Die Reisekosten werden mit
Rücksicht auf vermehrte Reisen und das Regulativ
betreffend die Reiseentschädigungen der Beamten und
Angestellten der Staatsverwaltung vom 7. Mai 1912
erhöht. Die Kosten der Armenpflege werden in den
Rubriken Unterstützungen ausser Kanton und Kosten
gemäss §§ 59 und 123 A. G. erhöht, am einen Ort um
Fr. 10,000, am andern um Fr. 15,000. Beide
Erhöhungen stützen sich auf die diesjährigen Ausgaben. Bei
den Bezirks- und Gemeinde- Verpflegungsanstalten wird
eine höhere Zahl der Pfleglinge angenommen. Die
Mehrausgabe für Bezirks- und Privat-Erziehungsanstalten

betrifft den Beitrag an die Anstalt für schwachsinnige
Kinder in Steffisburg, die am 1. Mai 1913 eröffnet wird.
Der Beitrag ist marchzählig berechnet für die Zeit
der Eröffnung bis Ende des Jahres auf Grund der
Jahressubvention, die der Schwesteranstalt in Burgdorf

verabfolgt wird. Die Kostgelder der staatlichen
Erziehungsanstalten sind von Fr. 150 auf Fr. 200
erhöht worden und es weisen daher die Voranschläge
dieser Anstalten in der bezüglichen Rubrik Mehreinnahmen

auf. Denselben stehen Mehrausgaben gegenüber

für Nahrung, teilweise auch für Unterricht und
Verpflegung. Der Anstalt Landorf ist ein besonderer
Kredit für Neu möblierung des Esszimmers eröffnet. Die
Mehrausgaben für verschiedene Unterstützungen betreffen

die Berufsstipendien, die bereits in 1912 eine Summe
von Fr. 28,000 beanspruchen.

IXa. Volkswirtschaft.

Mehrausgaben

A. Verwaltungskosten der Direktion des
Innern Fr. 287

C. Handel und Gewerbe » 31,235
D. Technikum Burgdorf » 2,250
E. Technikum Biel » 3,897
F. Mass und Gewicht » 100
G. Lebensmittelpolizei » 2,100

Uebertrag Fr. 39,869

Uebertrag Fr. 39,869

Minderausgaben :

B. Statistik » 1,500

Reine Mehrausgaben Fr. 38,369

Die Verwaltungskosten der Direktion des Innern
nehmen in den Rubriken Besoldung des Sekretärs und
Besoldungen der Angestellten zu. Von den Krediten
für Statistik wird derjenige für Bureaukosten und
Druckkosten um Fr. 500 erhöht, da der bisherige Ansatz

von Fr. 4,500 sich als ungenügend erwies. Der
im Voranschlag pro 1912 aufgenommene Posten
Schweiz. Landesausstellung in 1914, Fr. 2,500, kommt
in Abgang. Ueber die Kosten der Beteiligung der
verschiedenen Verwaltungen an der Landesausstellung
hat der Regierungsrat Erhebungen angeordnet und
es soll der nötige Kredit in einer besondern Vorlage
ausgewirkt werden. Soweit Kreditforderungen der
Direktionen zwecks Teilnahme an der Ausstellung im
Voranschlag beantragt waren, wurden sie vorläufig
abgelehnt. Die Mehrausgaben für Handel und Gewerbe

ergeben sich auf den folgenden Posten: Gewerbliche
Stipendien. Fr. 1,ÜU0, Fach-und Gewerbeschulen Fr. 3U,00Ü,
Bureau- und Reisekosten Fr. 500, Besoldungen der
Angestellten Fr. 360 und Hauswirtschaftliches Bildungswesen

Fr. 125. Durch die Erhöhung der Kredite für
gewerbliche Stipendien und Fach- und Gewerbeschu
Jen wird den steigenden Bedürfnissen im möglichst
zulässigen Masse Rechnung getragen. Der erhöhte
Kredit für Bureau- und Reisekosten soll den Beamten
der Handels- und Gewerbekammer den Besuch dei
verschiedenen Jahresversammlungen wirtschaftlicher
Vereinigungen und Unternehmerverbände wenigstens
der Schweiz und das Abonnement auf eine oder zwei
ausländische Zeitungen ermöglichen. Die für das
hauswirtschaftliche Bildungswesen mehr vorgesehenen
Fr. 125 sind für. die Haushaltungsschule Choindez
bestimmt, die von der Kalenderjahresrechnung zur
Schuljahresrechnung (Frühling bis Frühling) übergeht
und daher in 1913 einen Beitrag für b/i Jahr beziehen
wird. Die Mehrausgaben des Technikums Burgdor/
resultieren aus der Erweiterung, welche die Anstalt
sowohl in Beziehung auf den Unterricht als in
baulicher Richtung erfährt. Die Mehrausgaben des
Technikums Biel haben ihren Grund hauptsächlich in dem
Wegfall des Beitrages der Burgergemeinde Biel. Letztere

bestritt die Pflicht zur weitern Ausrichtung eines
Beitrages und ein eingeholtes Rechtsgutachten sprach
sich zu ihren Gunsten aus. Die Mehrausgaben für
Mass und Gewicht gehen hervor aus einer Zunahme
der Inspektionskosten der Eichmeister (infolge vermehrter

Nachschauen) um Fr. 500 und einer Reduktion
des Mietzinses von Fr. 400. Vom Mehrerfordernis für
Lebensmittelpolizei fallen Fr. 2,200 auf die drei
Rubriken Besoldungen und Fr. 2,000 auf Reisevergütungen.
Letztere Mehrausgabe wird durch das vom
Regierungsrate erlassene Regulativ betreffend die
Reiseentschädigungen der Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung veranlasst, das höhere Vergütungen
als bisher vorsieht. Für Bekämpfung des Alkoholismus
werden der Direktion des Innern entsprechend den
vorhandenen Mitteln Fr. 2,000 weniger zur Verfügun
gestellt.
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IXb. Gesundheitswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten Fr. 200
B. Gesundheitswesen im allgemeinen » 2,378
C. Frauenspital » 2(3,110
E. Irrenanstalt Waldau » 11,000
F. Irrenanstalt Münsingen » 8,000
G. Irrenanstalt Bellelay » 7,100

Fr. 54,788

Die Mehrausgabe für Verwaltungskosten betrifft die
Besoldung des Angestellten und die Mehrausgabe für
Gesundheitswesen im allgemeinen die Beiträge an die
Bezirkskrankenanstalten. Für diese werden 275
sogenannte Staatsbetten eingesetzt gegenüber 271 im
Jahre 1912. Die Mehrausgaben des Frauenspitals
stehen im Zusammenhange mit dem Bezüge des neuen
Isolierhauses und der dadurch zu erwartenden
Zunahme der Zahl der Patientinnen. Es waren höher
zu veranschlagen die Kosten für Fahrung um Fr. 15,000,
für Verpflegung um Fr. 10,000, für Unterricht um
Fr. 1,000, für Mietzins um Fr. 3,180 und für Verwaltung
um Fr. 1,930. Letztere Erhöhung erfolgt grösstenteils

mit Rücksicht auf das revidierte Besoldungsregulativ

für das Anstaltspersonal. Allen diesen
Mehrausgaben steht ein Mehrertrag an Kostgeldern von
Fr. 5,000 gegenüber. Die abermalige Zunahme der
Kosten der Irrenanstalten betrifft bei allen drei
Anstalten in der Hauptsache die Rubriken Verwaltung,
Nahrung und Verpflegung. Im Voranschlag der
Anstalt Münsingen ist einer Vermehrung der Zahl der
Patienten Rechnung getragen. Zu dem ungünstigen

Resultat der Anstalt Bellelay trägt auch die
Reduktion des Ertrages der Landwirtschaft bei. Bei
allen drei Anstalten ist eine Zunahme der Kostgelder
berücksichtigt.

X. Bauwesen.

Mehrausgaben :

A, Verwaltungskosten der zentralen Bau-
vericaltung Fr. 21,900

C. Unterhalt der Staatsgebäude » 10,000
D. Neue Hochbauten » 50,000
E. Unterhalt der Strassen » 27,500
K. Eisenbahn- und Schiffahrtswesen » 4,500

Fr. 113,900
Minderausgaben :

B. Kreisverwaltung Fr. 7,650
J. Vermessungswesen » 3,385

Mehreinnahmen :

H. Wasserrechtswesen » 2,640 » 13,675

Reine Mehrausgaben Fr. 100,225

Die Mehrausgaben der zentralen Bauverwaltung und
die Minderausgaben der Kreisverwaltung (früher
Bezirksbehörden) sind, soweit sie die Besoldungen der
Beamten und Angestellten berühren, die Folge der
Reorganisation der Baudirektion. Die zentrale
Bauverwaltung zählt zwei Beamte (Adjunkt des
Kantonsoberingenieurs und Wasserbauingenieur) und vier
Angestellte (je einen Sekretär und einen Techniker für
den Kantonsoberingenieur und den Wasserbauinge¬

nieur) mehr als bisher. Die Beamten der Kreisverwaltung

(Bezirksbehörden) sind von sechs Bezirksingenieuren

auf drei Kreisoberingeniere reduziert worden.

Die Zahl der Angestellten der Kreisverwaltung
ist die nämliche geblieben (6), hingegen hat ein

teilweiser Ersatz stattgefunden, indem drei Hülfstech-
niker mit Besoldungen von Fr. 4,000 beziehungsweise
Fr. 3,700 angestellt und die drei beibehaltenen Sekretäre

in eine höhere Besoldungsklasse (II.) versetzt
wurden. Die Bureau- und Reisekosten der zentralen
Bauverwaltung werden netto um Fr. 4,500 und
diejenigen der Kreisverwaltung um Fr. 1,200 höher
veranschlagt. Diese Mehrausgaben haben ihre Ursache
in der Revision der Reiseentschädigungen durch das
regierungsrätliche Regulativ vom 7. Mai 1912, überdies

bei der zentralen Bauverwaltung in der Zunahme
der Zahl der Beamten. An die Besoldungen des
Wasserbauingenieurs und dessen Angestellte und an die
Reiseauslagen sind Bundesbeiträge zu erwarten, die
zusammen auf Fr. 9,200 berechnet sind. Die Kosten
für Unterhalt der Staatsgebäude nehmen stetig zu. Es
werden daher für Amtsgebäude und Pfarrgebäude je
Fr. 5,000 mehr eingestellt. Die für Hochbauten mehr
vorgesehenen Fr. 50,000 sind für die Amortisation der
Baukosten der landwirtschaftlichen Schule in Münsingen
bestimmt. Die reinen Mehrausgaben für Unterhalt der
Strassen setzen sich zusammen aus der zwecks
Aufbesserungen vorgenommenen Erhöhung von Fr. 30,000
für Wegmeisterbesoldungen, der Reduktion des Kredites

für verschiedene Kosten um Fr. 5,000 und des Wegfalles

der Einnahme für Erlös von Strassengras. Im
Abschnitt Wasserrechtswesen ist die bisherige Rubrik
Verwaltungskosten in die drei Rubriken Besoldung des

Abteilungschefs, Besoldung des Angestellten und Bureau-
und Reisekosten zerlegt und dieselben entsprechend
dotiert worden. Hieraus resultiert eine Reduktion der
letztgenannten Rubrik um Fr. 2,765, der eine Erhöhung

von Fr. 125 für Mietzins gegenübersteht. Auch
für das Vermessungswesen hat eine andere Gliederung
der Ausgaben stattgefunden, indem die bisherige
Rubrik Ordentliche Vermessungskosten nach den Zwecken

der Ausgaben auf die drei Rubriken Besoldungen

der Angestellten, Bureau- und Reisekosten und Ver-
messungs- und Grenzbereinigungskosten repartiert wurden.

Der Posten Triangulationen, Vorschussamortisation,

Fr. 5,000, ist neu. Der Abschnitt Eisenbahn-
und Schiffahrtswesen bestand bis jetzt nicht, indem
die Kosten der Abteilung Eisenbahnwesen unter
zentrale Bauverwaltung verrechnet wurden. Zu den
bisherigen in vier Spezialrubriken dargestellten
Ausgaben kommen Fr. 5,000 Verwaltungs- und
Inspektionskosten für Sckiffahrtspolizei und Fr. 2,000 Subventionen

für Schiffahrtsunternehmungen hinzu. Letztere
Summe betrifft den vom Regierungsrate beschlossenen
Beitrag an die Subvention von Fr. 4,000, welche die
Gemeinde Biel für die Dampfschiffahrt Neuenburg-
Biel in den Jahren 1911—1914 übernommen hat.
Eine neue Einnahme wird aus den Gebühren für
Schiffahrtskonzessionen resultieren. Sie ist auf Fr. 2,500
veranschlagt.

XI. Anleihen.

Mehrausgaben Fr. 545

Auf dem Anleihen von 1895 gelangen Fr. 18,000
und auf demjenigen von 1900 Fr. 6,000 mehr zur
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Rückzahlung. Die Verzinsung beider Anleihen
beansprucht dagegen Fr. 23,455 weniger.

XII. Finanzwesen.

Mehrausgaben Fr. 2,885

Die Rubriken, welche Mehrausgaben aufweisen,
sind folgende: Besoldungen der Angestellten der Kan-
tonsbuchJialterei Fr. 400, Druckkosten- und Buchbinderkosten

Fr. 500, Kosten des Postcheckverkehrs Fr. 1,0u0
und Mietzinse der Amtsschaffnereien Fr. 1,185. Eine
Reduktion von Fr. 200 ergibt sich auf den Mietzinsen
der Kantonsbuchhalterei. Der Kredit von Fr. 4,000
für Druckkosten und Buchbinderkosten ist ungenügend
geworden, desgleichen derjenige für Kosten des
Postcheckverkehrs, da von dieser Einrichtung je länger
je mehr Gebrauch gemacht wird.

XIII. Landwirtschaft.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 4,750
B. Landwirtschaft » 25,400
D. Molkereischule » 1,280
E. Landwirtschaftliche Winterschulen » 2,215

Fr. 33,645

Minderausgaben :
C. Landwirtschaftliche Schule Rütti Fr: 110

Reine Mehrausgaben Fr. 33,535

Die Verwaltungskosten der Direktion steigen in den
beiden Besoldungsrubriken zusammen um Fr. 3,875,
wovon Fr. 3,200 eine neukreierte Kanzlistenstelle
I. Klasse betreffen ; ferner sind höher veranschlagt
die Bureau- und Reisekosten um Fr. 500 und der Mietzins

um Fr. 375. Von den Krediten für Landwirtschaft
kann derjenige für Maikäferprämien um Fr. 17,000
reduziert werden, da die Maikäfer in 1913 nur in
beschränktem Masse zum Fluge kommen. Dagegen
zeigen folgende Rubriken Krediterhöhungen : Bureau-
und Reisekosten Fr. 400, Bodenverbesserungen Fr. 10,000,
Bergweganlagen Fr. 15,000, Förderung der Kleinviehzucht

Fr. 3,000, Hagelversicherung Fr. 2,000 und
Viehversicherung Fr. 12,000. Die Erhöhungen für Bergweganlagen

und Bodenverbesserungen geschehen mit
Rücksicht auf die zugesicherten Beiträge. Desgleichen
nehmen die Ausgaben für Hagelversicherung und
Viehversicherung infolge wachsender Bedürfnisse zu.
Die Mehrausgaben für die landwirtschaftlichen
Bildungsanstalten betreffen durchgehend den Unterricht,
teilweise auch die Nahrung und Verpflegung.

XIV. Forstwesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der zentralen Forst¬
verwaltung Fr. 600

B. Forstpolizei » 2,745
D. Schutz von Naturdenkmälern und Alpen¬

pflanzen » 1,000

Uebertrag Fr. 4,345

Uebertrag Fr. 4,345
Minderausgaben :

C. Förderung des Forstwesens Fr. 500

Reine Mehrausgaben Fr. 3.845

Die Zunahme der Verwaltungskosten der zentralen
Forstverwaltung berührt die Besoldungen mit Fr. 100
und die Bureaukosten und Reisekosten mit Fr. 500.
Die Besoldungen verteilen sich nunmehr auf zwei
Kredite, nachdem die Stelle des Sekretärs in der Person

des Kanzleichefs wieder besetzt worden ist. Von
den Kosten für Forstpolizei nehmen zu die Reisekosten
der Forstmeister um Fr. 500, die Reisekosten der
Kreisoberförster um Fr. 3,500 — beiderorts infolge
Erhöhung der Reiseentschädigungen ; ferner die Mietzinse

um Fr. 500 und zwecks Aufbesserungen die
Besoldungen der Oberbannwarte und Waldaufseher um
netto Fr. 1,000. Reduktionen erleiden die Kredite für
Besoldungen der Forstmeister, Fr. 120, und für
Besoldungen der Kreisoberförster, Fr. 1,365. Der Anteil
der Staatswaldungen an den Kosten der Kreisoberförster
steigt um Fr. 1,270. Der in 1912 für Vorarbeiten zur
Landesausstellung ausgesetzte Kredit von Fr. 500 wird
vorläufig nicht erneuert. Neu ist die Ausgabe für
Schutz von Naturdenkmälern und Alpenpflanzen. Der
bezügliche Kredit wird vorgesehen mit Rücksicht auf
Art. 83 des Einführungsgesetzes zum Schweiz.
Zivilgesetzbuch und die beiden Verordnungen des
Regierungsrates für den Schutz von Alpenpflanzen und
Naturdenkmälern.

XV. Staatswaldungen.

Mehreinnahmen Fr. 16,730

Der Ertrag der Haupt- und Zwischennutzungen ist
um Fr. 22,000 höher angenommen. Einer Erhöhung
von je Fr. 2,000 bedürfen mit Rücksicht auf die
Ausgaben der Jahre 1911 und 1912 die Posten
Gebäudereparaturen und Gemeindesteuern. Der Anteil der
Staatswaldungen an den Kosten der Kreisoberförster steigt
übereinstimmend mit der entsprechenden Einnahme
XIV. B. 4 um Fr. 1,270.

XVI. Domänen.

Mehreinnahmen Fr. 8,353

Die Pachtzinse von Zivildomänen, die Mietzinse von
Amtsgebäuden und Militärgebäuden steigen infolge
Ankauf von Domänen und Neubauten zusammen um
Fr. 11,073, wogegen die Mietzinse von Kirchengebäuden
wegen Abtretung von Kirchenchören um Fr. 2,220
zurückgehen. Die Gemeindesteuern werden um Fr. 1,000
höher, die Wassermietzinse um Fr. 500 niedriger
berechnet, beides nach Massgabe der Rechnung von 1911.

XVII. Domänenkasse.

Mehrausgaben Fr. 6,200

Die Berechnung sowohl der Aktivzinse als der
Passivzinse stützt sich auf den Stand der Guthaben
und Schulden der Domänenkasse auf 30. Juni 1912.
Hierbei ergibt sich eine Verminderung der Zinse von
Guthaben von Fr. 5,630 und eine Vermehrung der
Zinse für Kaufschulden von Fr. 570.
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XVIII. Hypothekarkasse.

Mehrertrag Pr. 154,200

Der Rohertrag ist auf Grund des mutmasslichen
Standes der Aktiven und Passiven auf 31. Dezember
1912 veranschlagt worden. Nach dieser Berechnung
steigt der Rohertrag gegenüber 1912 um Pr. 173,200,
wobei eine Zuwendung von Pr. 50,000 an den Reservefonds

berücksichtigt ist. Die Verwaltungskosten stellen
sich um Pr. 19,000 höher als in 1912.

XIX. Kantonalbank.

Der Reinertrag bleibt gegen 1912 unverändert,
dagegen sind die Roherträge und Kosten je um
Pr. 1,276,200 höher angenommen.

XX. Staatskasse.

Mehreinnahmen Pr. 15,000

Die Zinse von Guthaben sind um BY 135,000
und die Zinse für Schulden um Fr. 150,000 niedriger
veranschlagt. Durch die Auszahlung des in 1913
fällig werdenden letzten Fünftels der Subvention an
die Berner Alpenbahn und die Ausrichtung anderer
Eisenbahnsubventionen wird das Bankdepot
voraussichtlich ganz erschöpft werden. Ein Zins dieses
Depots fällt daher ausser Betracht. Der daherige Ausfall

findet eine teilweise Kompensation in dem um
Pr. 103,000 erhöhten Ertrag der Aktien, herrührend
hauptsächlich von der zu erwartenden Dividende von
der Subvention an die Burgdorf-Thun-Bahn und der
Dividende von Pr. 1,500,000 Aktien der Thunersee-
bahngesellschaft, welche letztere dem Staate für seinen
Vorschuss zum Ankaufe der Dampfschiffahrsunternehmung

Thuner- und Brienzersee abgetreten hat.
Um Fr. 11,000 höher sind ferner die Zinse von
Vorschüssen an SpezialVerwaltungen veranschlagt mit Rücksicht

darauf, dass diese Vorschüsse zunehmen. Die
Reduktion der Zinse für Schulden betrifft die Zinse
für Depots der SpezialVerwaltungen. Die Hypothekarkasse

wird in den BYll kommen, über ihr Depot bei
der Staatskasse verfügen zu müssen, so dass nur die
Zinse für Vorschüsse, welche die Staatskasse für ihren
Betrieb von der Kantonalbank benötigen wird, in
Anschlag zu bringen sind.

XXI. Bussen und Konfiskationen.

Wie für 1912.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Mindereinnahmen :

A. Jagd Pr. 4,400

Mehreinnahmen :

B. Fischerei » 1,050

Reine Mindereinnahmen Pr. 3,350

Die Aufsichts- und Bezugskosten für Jagd wurden
um Pr. 6,400 erhöht. Davon sind BY 4,200 für
Reiseentschädigungen an die Wildhüter vorgesehen,
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während die übrigen Pr. 2,200 teilweise für
Aufbesserungen und die Ausrüstung einzelner der genannten
Aufseher, teilweise für sonstige Kosten eingestellt
werden. Für Hebung der Jagd sind Fr. 500 mehr
vorgesehen. Der Ertrag der Jagdpatentgebühren ist
um Pr. 2,000, der Bundesbeitrag um Pr. 500 höher
berechnet. Die Aufsichts- und Bezugskosten für Fischerei
erfahren eine Erhöhung von Fr. 1,000 mit Rücksicht
auf die wahrscheinliche Zunahme der Reisevergütungen

an die Aufseher. Die Vergütung der Eidgenossenschaft

steigt im Verhältnis zu der Zunahme der
Aufsichts- und Bezugskosten um Pr. 500. Die reinen
Einnahmen der Fischzuchtanstalt werden um Pr. 150
höher veranschlagt.

XXIII. Salzhandlung.

Mindereinnahme Pr. 300

Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag
für 1912 sind folgende: Minderertrag aus dem
Verkaufe von Gewerbezalz Pr. 1,000, Mehrertrag aus dem
Verkaufe von feinstem Vergoldersalz Fr. 100, Minderausgabe

für Transportkosten Pr. 1,000, Mehrausgabe
für Bureaukosten Pr. 400.

XXIV. Stempelsteuer.

Mehreinnahmen Fr. 2,800

Der Erlös aus dem Verkaufe von Stempelpapier
ist in Anbetracht der erhöhten Stempelgebühr für die
neuen Zivilstandsscheine und die Ausgabe gestempelter

Schuldbriefformulare um Pr. 10,U00 höher
angenommen. Die Posten Rohmaterial und Unterhalt der
Geräte sowie Provisionen der Stempelverkäufer sind in
Anlehnung an die Rechnung von 1911 um Pr. 1,000
und Pr. 5,000 erhöht worden.

XXV. Gebühren.

Mehreinnahmen Fr. 67,000

Die Mehreinnahmen verteilen sich wie folgt:
Fixe Gebühren der Amtsschreiber Pr. 30,000
Gebühren der Gerichtsschreiber und der

Betreibungs- und Konkursämter » 10,000
Gebühren des Handelsgerichtes »

'

4,000
Gebühen für Markt- und Hausierpatente » 4,000
Patenttaxen der Handelsreisenden » 5,000
Gebühren für Radfahrbewilligungen » 10,000
Rekurskommission » 4,000

Fr. 67,000

Der Mehrertrag der fixen Gebühren der Amtsschreiber

wird mit der Erhöhung des Gebührentarifes der
Amtsschreibereien begründet Der Mehrertrag der
Gebühren der Gerichtsschreiber und der Betreibungsund

Konkursämter kompensiert die Mehrausgabe für
Besoldungen der Betreibungsgehülfen (II. G. 4). Der
Posten Gebühren des Handelsgerichtes ist neu. Die
übrigen eingestellten Mehrerträge erfolgen gestützt
auf die Einnahmen in 1911.

101*
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XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Unverändert.

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

Wie 1912.

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebiihren.

Mehreinnahmen Fr. 25,000

Die Wirtschaftspaientgebühren sind um Fr. 27,000
höher veranschlagt. Dementsprechend ist der Anteil
der Gemeinden um Fr. 2,000 höher zu berechnen.

XXIX. Anteil am Ertrage des Alkoholmonopols.

Mindereinnahme Fr. 2,700

Der Ertragsanteil beträgt nach vorläufiger Schätzung

Fr. 1,000,000, Fr. 3,000 weniger als in 1912.
und es beläuft sich der für Bekämpfung des Alkoholismus

zu verwendende Zehntel auf Fr. 100,000.

XXX. Anteil am Ertrage der Schweiz. Nationalbank.

Wie 1912.

XXXII. Direkte Steuern.

Mehreinnahmen Fr. 424,555

Mit Ausnahme der Nachbezüge und Bussen, deren
Erträge unbestimmt sind, ferner der Einkommenssteuer
II. Klasse im alten Kanton und der Einkommenssteuer
III. Klasse im alten Kanton übersteigen die vorliegenden

Ansätze überall die Ergebnisse der Rechnung
von 1911. Gegenüber dem Voranschlage für das Jahr
1912 sind höher veranschlagt der Ertrag der
Vermögenssteuer um Fr. 82,500 und der Ertrag der
Einkommenssteuer um Fr. 358,350. Diesen Mehrerträgen
entsprechend, nehmen die Taxations- und Bezugskosten
um Fr. 15,895 zu, nämlich die Bezugsprovisionen um
Fr. 12,395, die Kosten der Einkommenssteuer-Kommissionen

— wegen vermehrten Sitzungen — um Fr. 1,500
und die verschiedenen Bezugskosten um Fr. 2,000. Die
Verwaltungskosten zeigen eine Vermehrung von Fr. 400
in Rubrik Besoldungen der Angestellten.

Bern, den 8. November 1912.

Der Finanzdirektor:

Könitzer.

XXXI. Militärsteuer.

Mehreinnahmen Fr. 10,500

Der Rohertrag der Militärsteuer wird um Fr. 10,000
höher angenommen, nämlich Fr. 20,000 Mehreinnahmen

von landesanwesenden Ersatzpflichtigen,
abzüglich Anteil des Bundes Fr. 10,000. Die Taxationsund

Bezugskosten sind netto um Fr. 500 geringer.
Die Besoldungen der Angestellten erfordern zwar Fr. 800
mehr, aber dieser Mehrausgabe stehen eine
Minderausgabe von Fr. 500 für Anteil an der Besoldung des
Kantonskriegskommissärs und ein um Fr. 800 höherer
Anteil des Bundes gegenüber.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 14. November 1912.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident

Lohner,

der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht
an

den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates
zum

Entwurf des Gesetzes über Handel und Gewerbe

im Kanton Bern.

(Oktober 1912.)

Seit Jahren verlangen die Kaufleute, die sich mit
der Warenvermittlung direkt an die Konsumenten
abgeben, wie die Gewerbetreibenden dringend ein
« Gesetz über Handel und Gewerbe », das den
einschlägigen Verhältnissen in höherem Masse zu
genügen vermag, als es die bestehenden Gesetze und
Verordnungen imstande sind. Von jedem Kenner der
Zustände wird diese Forderung als vollauf berechtigt

angesehen. In Handel und Gewerbe haben sich
Missbräuche eingeschlichen, gegen die heute ein
wirksamer Kampf mit den zu Gebote stehenden Waffen
der Gesetzgebung nicht geführt werden kann.

Die bernische Gesetzgebung im Handels- und
Gewerbegebiete ist eine dürftige. Sie reduziert sich auf
eine bescheidene Zahl von Bestimmungen, die zum
Teil Punkte von ungeordneter Bedeutung regeln, während

andere wichtigere davon nicht berührt werden.
Wir besitzen — von einigen untergeordneten Erlassen
abgesehen — das « Gesetz über das Gewerbewesen »,
vom 7. November 1849, das in seinem Hauptteil ausser

Geltung steht und vornehmlich die Patente und
Gewerbescheine behandelt, eine Ausführungsverordnung

zu diesem Gesetze, vom 27. Mai 1859, sodann
das « Gesetz über den Marktverkehr und den
Gewerbebetrieb im Umherziehen», vom 24. März 1878,
und die Verordnung dazu vom 13. November 1896.

Ohne Widerspruch leisteten diese Gesetze und
Verordnungen zur Zeit ihres Erlasses den bestehenden
Verhältnissen Genüge. Handel und Gewerbe haben
aber namentlich in den letzten zwei Jahrzehnten eine
starke Umbildung erfahren, neue Warenumsatzformen

sind in die Erscheinung getreten, und nur durch
eine zeit.gemässe Handels- und Gewerbegesetzgebung

kann das wirtschaftliche Leben, dem ernsthaft Schaden

droht, in richtige Bahnen geleitet werden.
Der Grund, weshalb in dem in Rede stehenden

Gebiete des öffentlichen Lebens die Gesetzgebung eine
verhältnismässig dürftige ist und nur ungern an
ihren Ausbau herangetreten wurde, trotzdem es in
geradezu hohem Masse dazu angetan ist, die Aufmerksamkeit

der Behörden herauszufordern, muss in der
Hauptsache in der Bundesverfassung erblickt werden.
Sie stempelte die Handels- und Gewerbefreiheit mm
wirtschaftlichen Axiom und unterband damit
tatsächlich, ohne es eigentlich zu wollen, die gesetzgeberische

Tätigkeit. Eine Definition des Prinzips der
Handels- und Gewerbefreiheit enthält die
Bundesverfassung allerdings nicht, und trotzdem sie selbst
wie auch die Bundesgesetzgebung in dieses Prinzip
schon schwere Breschen legte, blieb doch eine
unbestimmte Furcht zurück, mit demselben bei jedem
Versuche zur Regelung von Handel und Gewerbe in
Kollision zu geraten. Anderseits hoffte man immer,
der Bund selbst werde sich dieser Domäne bemächtigen

und, was in der Tat das richtigste wäre, für
Handel und Gewerbe ein Bundesgesetz erlassen. Dies
tun zu können, liegt heute in Art. 34ter B. V. wenigstens

die verfassungsmässige Möglichkeit vor, wenn
allem Anscheine nach auch noch einige Jahre in
die Lande gehen dürften, bis das bezügliche Gesetz
ausgearbeitet sein wird. Zwar sind dafür bereits
einige bemerkenswerte Vorarbeiten gemacht und der
Oeffentlichkeit übergeben worden. Wir erwähnen vor
allen diejenige des Schweiz. Gewerbevereins. Allein
die Schwierigkeiten, die sich bei der gesetzgeberischen

Behandlung der Materie auf Bundesboden er-
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geben werden, sind zahlreich. Das Warten auf
unbestimmte und wahrscheinlich lange Zeit auf die
bezügliche Bundesgesetzgebung liegt nicht im
Interesse der Kantone, sie müssen selbst Hand anlegen.

Bei der Aufstellung eines kantonalen Gesetzes über
Handel und Gewerbe liegt die juristische
Hauptschwierigkeit darin, die aufzustellenden Vorschriften
mit dem in Art. 31 der Bundesverfassung enthaltenen
Grundsatze der Handels- und Gewerbefreiheit in
Einklang zu bringen. Man könnte auf den ersten Blick
sogar versucht sein, in dem erwähnten Verfassungsgrundsatz

direkt ein Hindernis für die Aufstellung
einschlägiger Normen, wie sie durch die modernen
Verhältnisse in Handel und Verkehr gefordert werden,
auf kantonalrechtlichem Boden zu erblicken, während

allerdings für den Bundesgesetzgeber durch den
neuaufgenommenen Art. 34ter in dieser Beziehung
vollständig freie Bahn geschaffen wurde.

Aber auch auf kantonalrechtlichem Gebiete muss
eine derartige Regelung innerhalb bestimmter Grenzen
als rechtlich möglich angesehen werden und hat auch
schon in verschiedenen Kantonen ihre Verwirklichung
gefunden. Art. 31, lit. e, der Bundesverfassung
behält nämlich als Ausnahme von der unbeschränkten
Freiheit des Handels und Gewerbes ausdrücklich vor
«Verfügungen über Ausübung von Handel und
Gewerben». Und zwar können solche Verfügungen bis
zum erfolgten Erlass eines Bundesgesetzes zweifellos
durch die Kantone aufgestellt werden. Diese
Verfügungen können sich sinngemäss nach zwei Richtungen

geltend machen : einerseits behufs Ausübung der
im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

notwendigen Kontrolle über die kommerzielle
und gewerbliche Betätigung, anderseits aber zur
Unterdrückung unreeller, dem Grundsatze von Treu und
Glauben im Verkehr widersprechender Geschäftsgebarung.

Massnahmen nach der ersten Richtung hin zu
treffen gehört direkt zu der Aufgabe jeder ordnungsgemässen

staatlichen Verwaltung. Gegen unreelle
Auswüchse in Handel und Gewerbe einzuschreiten, muss
sodann dem kantonalen Gesetzgeber deshalb erlaubt
sein, weil — wie das die bundesrätliche Rekurspraxis

anerkannt hat — derartige Manipulationen
einen Anspruch auf verfassungsmässigen Schutz nicht
besitzen.

Der nachfolgende Entwurf hat sich bei der
Aufstellung seiner Normen streng an die soeben
entwickelten Prinzipien gehalten, so dass er mit der
verfassungsmässigen Garantie der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht in Konflikt geraten wird. Das
Bestreben, dies zu erreichen, war aber auch der
Grund, warum der Gesetzgeber in einzelnen Punkten
nicht so weit gehen durfte, als es vielleicht im
Interesse einer noch rationelleren Regelung der Materie
erwünscht gewesen wäre. Der zitierte Verfassungsartikel

bildet in dieser Beziehung für den kantonalen
Gesetzgeber eine Schranke, deren Durchbrechung ihm
nicht gestattet ist.

Was nun die Dringlichkeit des Gesetzes anlangt,
so halten wir dafür, es dürfe mit dessen Erlass nicht
länger mehr zugewartet werden. Es haben sich in
Handel und Gewerbe in unserem Kanton schreiende
Missbräuche eingenistet, die man einfach nicht mehr
weiter bestehen lassen darf. Treu und Glauben werden

untergraben und das wirtschaftliche Leben
vergiftet. Wir bedürfen eines Gesetzes, das den Zweck

zu erfüllen vermag, einerseits das kaufende Publikum,

vor Benachteiligung zu bewahren und anderseits

den ehrlichen Handel und dus ehrliche
Gewerbe vor dem Ruin zu schützen. Bildlich gesprochen

: Das Gesetz soll es möglich machen, den Baum
des wirtschaftlichen Lebens von den Schmarotzern,
den dürren Zweigen und den Wasserschossen zu
befreien. Eine Einschränkung der Entwicklung und
der wahren Freiheit des Handels und Gewerbes ist
dabei nicht beabsichtigt und es wird nicht über das
hinausgegangen, was andere Kantone zum Teil schon
besitzen.

Ganz abgesehen davon, dass der ursprüngliche
Entwurf bedeutende Abänderungen und Ergänzungen
nötig machte, die geraume Zeit in Anspruch nahmen,
hatten auch die vielen Eingaben aus Detaillistenkreisen

eine wesentliche Verzögerung der Behandlung zur
Folge. Wünsche zu diesem Gesetze sind ausserordentlich

zahlreich eingegangen, und manches, was
man in demselben glaubte unterbringen zu können,
musste wieder fallen gelassen werden, so beispielsweise

die Ordnung des Sparkassenwesens. Immerhin
war die daherige Arbeit nicht umsonst. Sie gab den
Anstoss zur Gründung eines Sparkassenverbandes
und Einsetzung eines Inspektorates oder beschleunigte

doch zum mindesten die von privater Seite
auf diesem Gebiete nunmehr getroffenen Massnahmen.

Noch in letzter Stunde ging das Verlangen ein, es
möchte auch die Kinematographenfrage im Handelsund

Gewerbegesetze zur Lösung gebracht werden.
Wir können uns mit diesem Gedanken nicht befreunden

und möchten das Kinematographenwesen in
einem besondern Spezialgesetze ordnen.

Das neue Gesetz wird sich nun in erster Linie
gegen das unlautere Geschäftsgebaren und den
Unländern Wettbewerb zu richten haben. Gesund ist
der wirtschaftliche Konkurrenzkampf nur dann, wenn
er auf breiter Basis und unter Anwendung von
ausschliesslich negotimen Mitteln geführt wird. Heute
wird vielfach versucht, den ehrlichen Mann durch
verwerfliche Mittel aus dem Tätigkeitsfelde der
Warenvermittlung zu verdrängen. Der Konkurrenzkampf

nimmt Formen an, die im Interesse des
Gesamtwohls in einem geordneten Staatswesen auf die
Dauer nicht geduldet werden dürfen. Wir denken da
zunächst an das ungesunde Ausverkaufswesen mit
seinem Warennachschube und die dabei praktizierten
Täuschungen des Publikums. Nicht weniger zeitigt
auch das Wanderlagerwesen schwere Auswüchse,
denen mit dem neuen Gesetze wirksam wird
entgegengearbeitet werden können.

Von den umliegenden Staaten ist auf diesem
Gebiete Deutschland am zielbewusstesten vorangegangen.

Seine Gesetzgebung gegen den unlautern
Wettbewerb war von Erfolg begleitet. Neben empfindlichen

Strafen ist jeweilen auch Ersatz des Schadens

vorgesehen. Wir müssen uns darauf beschränken,

Strafbestimmungen zu erlassen, da bei Fällen
unlautern Wettbewerbes die Regelung der
Entschädigungspflicht der Bundesgesetzgebung zusteht. Dem
Richter bleibt es vorbehalten zu bestimmen, wo ausser

der Bestrafung des Fehlbaren eine Vergütung des
angerichteten Schadens an den Geschädigten
auszusprechen sei.

Was nun das unlautere Geschäftsgebaren
und den unlautern Wettbewerb anbetrifft, so
musste es sich empfehlen, sie nicht nur schlechthin
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als strafbare Handlungen (Art. 14) zu erklären und
es in allen Fällen dem Richter anheimzustellen, was
unter die beiden Begriffe zu subsumieren sei,
sondern auch einige der häufigsten Formen, unter denen
unlauteres Geschäftsgebaren und unlauterer Wettbewerb

in die Erscheinung treten, namhaft zu machen
(Art. 15 und 16).

Andere Verhältnisse müssen namentlich auch im
Ausverkaufswesen geschaffen werden. Der Kanton
Bern scheint das Eldorado der Ausverkäufe zu sein.
Seine ungenügende Gesetzgebung lässt es zu, dass
auswärtige Firmen sein Gebiet förmlich abweiden,
und wenn sie auch hin und wieder der Busse und
Patentverschlagnis verfallen, so heimsen sie trotzdem

bei ihrem Vorgehen noch ordentliche Profite
ein. Eine ausländische Firma konnte sich öffentlich
rühmen, in kurzer Zeit 65 Konkurslager liquidiert
zu haben, in der Stadt Bern allein deren acht.

Sie.habe in kürzester Zeit für zirka 500,000 Fr.
Waren aus Konkursen und Liquidationen erworben
und wieder detailliert oder in kleinen Posten weiter
verkauft. Trotz dieses gewaltigen Geschäftsumsatzes
und wohl auch eines entsprechenden Gewinnes löste
die Firma weder ein Patent noch zahlte sie eine
Einkommensteuer. Dass unter solchen Verhältnissen
auch die Steuerkraft für Kanton und Gemeinden
zurückgeht, bedarf kaum noch weiterer Erwähnung.

Ohne Namen zu nennen soll hier doch darauf
aufmerksam gemacht werden, dass Geschäfte mittelst
steter Warennachbezüge eigentlich permanente
Ausverkäufe betreiben, durch allerlei Mittel das Publikum

zu täuschen und den ehrlichen Handel auszu-
schliessen suchen. Eine Aenderung dieser Zustände
ist dringend geboten und soll dadurch erzielt werden,
dass Ausverkäufe nur in gewissen Zeitintervallen
und nur unter bestimmten Bedingungen und
Voraussetzungen stattfinden können.

Eine Regelung erfordern im weitern auch die
Abzahlungsgeschäfte, die zu Missbräuchen und
Benachteiligungen vornehmlich der ärmeren Volksklassen
vielfachen Anlass geben. Nach einigen Abzahlungen
kann sich der Käufer vor die Gefahr gestellt sehen,
das gekaufte Objekt wieder zurückgeben und sein
bereits ausgeworfenes Geld verlieren zu müssen. Hier
soll der Staat eine Aufsicht ausüben können.

Eine fernere Art des Warenumsatzes, über die
sich das Publikum und der ehrliche Geschäftsmann
in gleicher Weise zu beklagen haben, ist der
Hausierhandel, der Gelegenheit bietet, Waren zweifelhaften

Wertes abzusetzen. Er vollzieht sich in der
Hauptsache durch Landesfremde (Deutsche, Russen
usw.) und bringt infolgedessen unnötigerweise ein
schönes Stück Geld ins Ausland. Die Hausierer bilden
ausserdem nicht selten eine Gefahr für die öffentliche

Moral. Manche unter ihnen verbreiten obszöne
Schriften und Bilder. Leider scheint man sich zu
wenig daran zu erinnern, dass man hier in Art. 161
des Strafgesetzbuches das Mittel zum Einschreiten
bereits besitzt.

Die Hausiererei hat heute tatsächlich keine
Existenzberechtigung mehr. In einem Kanton, in dem
sich in verhältnismässig geringem Abstand Ortschaft
an Ortschaft reiht und für die Bedürfnisse des
täglichen Lebens in Nahrung und Kleidung leicht und
ausreichend gesorgt werden kann, ist sie gänzlich
unnötig. Die vollständige Unterdrückung dieses
Handelszweiges läge darum durchaus im öffentlichen In¬
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teresse und müsste zur Hebung unseres Volkslebens
und der Steuerkraft nicht unwesentlich beitragen.

Scheint nun aber aus mehrfachen Gründen die
Eliminierung des Hausierhandels nicht durchführbar
zu sein, so liegt doch hierin noch kein Grund,
Missbräuehe desselben zu dulden. Gegen die zutage
tretenden Auswüchse dieses Handels müssen den Behörden

etwas wirksamere Abvvehrmittel in die Hand
gegeben werden. In höherem Masse als bisher sind
Gemeinden und Bürger gegen die Zudringlichkeit der
Hausierer zu schützen. Eine empfindliche Einschränkung

wird der Hausierhandel auch durch eine
Erhöhung der Patentgebühren erfahren.

Vielfach wird auch die Frage aufgeworfen, ob
nicht Ausländern Hausierpatente überhaupt verweigert

werden könnten. Einem solchen Vorgehen stehen
die Bestimmungen der von der Eidgenossenschaft mit
auswärtigen Staaten abgeschlossenen. Verträge über
die « Berechtigung der Angehörigen eines der
kontrahierenden Staaten zur Ausübung von Handel und
Gewerben im Gebiete des andern » entgegen und
müsste darauf im Gesetzcsentwurfe selbst Rücksicht
genommen werden.

Eine Vervollständigung gegenüber den bestehenden

Vorschriften erfuhren auch die polizeilichen
Bestimmungen über die Aufführungen und Schaustellungen.

Der Ortspolizei wird dabei, wie dies in vielen
kantonalen Gesetzgebungen der Fall ist, das Recht
gewahrt, alle derartigen Veranstaltungen im
Gemeindebezirk zu untersagen, auch wenn die Gesuchsteller
sich im Besitze einer Bewilligung der kantonalen
Polizeidirektion befinden.

Beim Kapitel «Marktverkehr» konnte der gefallenen

Anregung, den Viehhandel von dem Erwerbe
eines Patentes abhängig zu machen, keine Folge
gegeben werden, da es ausserordentlich schwer sein
dürfte, eine Grenze zwischen dem gelegentlichen und
dem gewerbsmässig betriebenen Viehhandel zu ziehen.
Sollten die Verhältnisse hierfür besondere
Bestimmungen erfordern, was wir vorläufig verneinen möchten,

so könnfe eine Regelung am besten durch ein
Spezialgesetz erfolgen, das von der Landwirtschaftsdirektion

vorbereitet werden müsste.
Endlich enthält der Entwurf unter dem Titel

«staatliche Fürsorge» noch einige Bestimmungen, die
eine Beteiligung des Staates an der Förderung von
Handel und Gewerbe vorsehen. Als eine Notwendigkeit

darf da namentlich die Kontrolle der Ausstellungen

bezeichnet werden.
Der Handels- und Gewerbestand setzt grosse

Hoffnungen auf das neue Gesetz und hat ein Interesse
daran, es möglichst bald in Kraft treten zu sehen.
Nicht viel weniger gross ist dieses Interesse aber
auch beim kaufenden Publikum, das billig und gut
nur dann bedient wird, wenn Handel und Gewerbe
von den ihnen anhaftenden Auswüchsen befreit werden.

In der- Septembersession 1912 wurde im Grossen
Rate das Versprechen abgegeben, den Entwurf in
der Novembersession zur Behandlung vorzulegen. Es
sollte eingelöst werden.

Bern, im Oktober 1912.

Dr. Tschumi, Regierungsrat.
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Entwurf des Regierungsrates Abänderungsanträge der Grossratskommission

vom 5. November 1912. vom 12. November 1912.

Gresetz
über

Handel und Gewerbe
im Eanton Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 81 der Staatsverfassung
des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

A. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Diesem Gesetze sind unterstellt: der Handel, • • • unterstellt der Warenhandel und dessen Vermitt-
das Gewerbe und der Marktverkehr. luug, das Gewerbe

Vorbehalten bleiben die bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen über den Gewerbebetrieb, soweit sie
durch dieses Gesetz nicht aufgehoben oder abgeändert

werden, namentlich diejenigen über die
Gelddarleiher, die Apotheker, das Fabrikwesen, die
Berufslehre, den Arbeiterschutz, die Sonntagsruhe und
das Wirtschaftswesen.

Art. 2. Wer ein Handelsgeschäft oder ein Gewerbe Art. 2. Wer Warenhandel betreiben oder ein Ge-
betreiben will, hat seinen Namen oder seine Firma werbe ausüben will, hat
unter Angabe der zur Ausübung des Gewerbes
bestimmten Lokale auf der Gemeindeschreiberei
eintragen zu lassen. Vor dieser Eintragung darf kein
Geschäft eröffnet werden. (Art. 71.)

Niedergelassene Ausländer haben zuhanden der
Gemeindekasse eine Gebühr zu bezahlen, die durch regie-
rungsrätliche Verordnung festgesetzt wird.

Die Bestimmungen der Staatsverträge bleiben
vorbehalten.

Art. 3. Zweiggeschäfte und andere Geschäftsstellen
sind am Orte ihres Sitzes einzutragen.

Art. 4. Wer Waren in seinem Geschäfte oder
an irgend einem andern Orte ausstellt, verkauft oder
verkaufen lässt oder in irgend einer Weise feilbietet,



hat seine Firma an der Ausstellungs- oder Verkaufsstelle

in sichtbarer Weise anzuschlagen und bei An-
lass schriftlicher Offerten dem Käufer zur Kenntnis
zu bringen.

Art. 5. Die bestehenden Bestimmungen betreffend
die Berufs- oder Gewerbepatente bleiben, soweit sie
durch dieses Gesetz nicht ausdrücklich aufgehoben
werden, in Kraft (Art 72).

Der Grosse Rat kann für weitere Berufs- oder
Gewerbearten den Besitz eines Patentes vorschreiben.

Art. 6. Ist für einen Handels- oder Gewerbebetrieb
eine Anlage notwendig, bei der aus Gründen des
Anstandes, der Sittlichkeit, der Gesundheit, der Schonung

der Nachbarn, der Feuersicherheit, der Sicherheit

der Strassen, der Benutzung und Reinhaltung
von Gewässern und dergleichen die Wahrung des
öffentlichen Wohles erforderlich ist, so bedarf es zu
deren Errichtung einer besondern Bewilligung (Art.
73), die von der Direktion des Innern ausgestellt
wird.

Die Bezeichnung der Anlagen, die einer solchen
Bewilligung bedürfen, die Bedingungen für die
Erteilung und das Verfahren zu deren Auswirkung, sowie
die zu bezahlenden Gebühren werden durch eine re-
gierungsrätliche Verordnung geregelt.

Art. 7. Zur Ausübung eines Gewerbebetriebes, dessen

Anlage unter Art. 6 fällt, bedarf es femer eines
auf den Namen des Inhabers lautenden Gewerbescheines,

der von der Direktion des Innern ausgestellt

wird. Er wird erteilt, nachdem festgestellt ist,
dass die errichtete Anlage den amtlichen Anordnungen

entspricht.
Er kann unter Bedingungen und auf bestimmte Zeit

erteilt werden.

Art. 8. Der Gewerbeschein kann durch Beschluss
des Regierungsrates zurückgezogen werden, wenn der
Inhaber das Geschäft so betreibt, dass das öffentliche
Wohl gefährdet wird, oder wenn er wegen unlautem
Geschäftsgebarens bestraft worden ist. • • Geschäftsgebarens oder unlautern Wettbewerbes

bestraft
Wenn der Weiterbetrieb eines Geschäftes Gefahren

in sich schliesst oder der Inhaber sich den polizeilichen

Vorschriften und Anordnungen nicht fügt,
kann die Ortspolizeibehörde die Einstellung des
Betriebes anordnen und Vorkehren zur Verhütung von
Schaden treffen.

Art. 9. Die näheren Bestimmungen über den
Gewerbeschein werden durch den Regierungsrat auf
dem Wege der Verordnung erlassen.
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B. Allgemeine Handelspolizei.

Art. 10. Alle Warengattungen sollen in einer Form
und Ausstattung ausgeboten, feilgehalten oder
abgegeben werden, die eine Irreführung oder
Benachteiligung des Käufers bezüglich Quantität (Stückzahl,

Gewicht, Länge- und Breitenmass) und Qualität
ausschliesst.

Die Preise dürfen nur in Landeswährung
ausgedrückt werden und müssen sich auf das volle ge-
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setzliche Mass und Gewicht beziehen. Ist in Verbindung

mit dem Preis eine bestimmte Mengeneinheit
genannt, so gilt der Preis für die volle genannte Mengeneinheit.

Waren, die übungsgemäss nicht nach schweizerischem,

sondern nach ausländischem Mass und
Gewicht, oder in sonstigen, handelsüblich bestimmten
Einheitsgrössen verkauft werden, müssen unter
Angabe dieser Masse oder Einheitsgrössen feilgeboten
und abgegeben werden (Art. 74 und 75).

Art. 11. Der Regierungsrat ist befugt, zu verordnen,
dass bestimmte Waren nur in vorgeschriebenen
Einheiten der Zahl, der Länge und des Gewichts oder mit
einer auf der Ware oder ihrer Verpackung anzubringenden

Angabe über Zahl, Mass oder Gewicht gewerbsmässig

verkauft oder feilgehalten werden dürfen.

Art. 12. Wer die Abgabe von ausgestellten, mit
Preisangabe versehenen Waren an einen barzahlenden

Käufer zu den angeschriebenen Preisen verweigert,

oder wer sich weigert, den ganzen Vorrat einer
derartig ausgestellten Ware an einen oder mehrere
barzahlende Käufer zu den angeschriebenen Preisen
auszufolgen, ist strafbar (Art. 76).

Art. 13. Der Gebrauch von Auszeichnungen,
herrührend von Ausstellungen, die nicht von beruflichen
Zentralverbänden oder von Staatsbehörden anerkannt
werden, ist untersagt (Art. 75).

Art. 14. Bei der Ausübung von Handel und
Gewerbe dürfen in der Anpreisung und Führung des
eigenen Geschäftes (Geschäftsgebaren) oder in der
Aeusserung über Konkurrenten (Wettbewerb) Mittel
nicht angewendet werden, die Treu und Glauben im
Verkehr widersprechen oder einen schwindelhaften
Charakter haben.

Es werden demgemäss als strafbare Handlungen
erklärt das unlautere Geschäftsgebaren und der
unlautere Wettbewerb (Art. 78 und 79).

Art. 15. Des unlauteren Geschäftsgebarens macht
sich namentlich schuldig:

1. wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder
Mitteilungen, die für einen grössern Kreis von
Personen bestimmt sind, über geschäftliche Verhältnisse

unrichtige Angaben macht, die geeignet
sind, den Anschein eines besonders günstigen
Angebots hervorzurufen; insbesondere gilt dies
für Mitteilungen über die Beschaffenheit, die
Herstellungsart oder die Preisbemessung von Waren
und gewerblichen Leistungen, die Art des
Bezugs oder die Bezugsquellen von Waren, den
Besitz von Auszeichnungen, den Anlass oder den
Zweck des Verkaufs, die Grösse des Vorrates
und dergleichen;

2. Wer die Gewährung oder Vermittlung von
Darlehen, Austausch von Akzepten, Diskontierung
von Wechseln und ähnlichen Geschäften in
Zeitungen, vermittelst Plakaten, Zirkularen und der-

Art. 12. Wer die Abgabe von ausgestellten, mit
Preisangabe versehenen Waren an einen barzahlenden

Käufer zu den angeschriebenen Preisen verweigert,

ist strafbar (Art. 76). Ebenso ist strafbar, wer
sich weigert, den ganzen Vorrat einer derartig
ausgestellten Ware an einen oder mehrere bezahlende
Käufer zu den angeschriebenen Preisen auszufolgen,
insofern der Ausstellung der Ware zu dem
angeschriebenen Preise Treu und Glauben im Verkehr
widerspricht oder geeignet ist, das kaufende Publikum

über die im betreffenden Geschäfte geltenden
Verkaufspreise irre zu führen (Art. 76).
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gleichen; ohne vollständige Namensangabe des
Darleihers oder Vermittlers anbietet;

3. Wer durch die Vorspiegelung oder Gewährung
zufälliger Vorteile (Prämien, Lose und dgl.),
welche auf einen oder mehrere Käufer fallen
sollen, den Absatz seiner Waren oder sein
Gewerbe zu begünstigen sucht;

4. wer sich für den Absatz seiner Waren des Gella-,
Hydra-, Ketten-, Lawinen-, Schnceballen-Kaufs-
systems und ähnlicher Lockmittel oder anderer
Handelsformen bedient, die Treu und Glauben
verletzen ;

5. wer Käufern Rabatt gewährt durch Verabfolgung

von Gutscheinen (Coupons), die nicht zu
ihrem vollen Werte in bar eingelüc* werden
können.

Art. 16. Des unlauteren Wettbewerbes macht sich
namentlich schuldig :

1. wer zum Zwecke des Wettbewerbes durch
arglistige Kniffe, schwindelhafte Angaben, böswillige
Verdächtigungen oder durch andere unehrliche
Mittel die Kundschaft eines andern Geschäftes
abzuleiten sucht;

2. wer wider besseres Wissen oder fahrlässigerweise
zum Zwecke des Wettbewerbes über das Geschäft
eines andern, über die Person des Inhabers oder
Leiters des Geschäfts, über die Waren oder gewerblichen

Leistungen eines andern unwahre Behauptungen

aufstellt oder verbreitet, die geeignet sind,
den Betrieb des Geschäftes oder den Kredit des
Inhabers zu schädigen;

3. wer einen Angestellten, Arbeiter oder Lehrling
eines Geschäftsbetriebes anstiftet oder anzustiften

versucht, ihm Fabrikations-, Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnisse dieses Geschäftsbetriebes
anzuvertrauen oder sonst zugänglich zu machen;

4. wer in der Absicht, sich im geschäftlichen
Verkehr Vorteile zu verschaffen, Beamten oder
Angestellten eines Geschäftsbetriebes oder einer
Anstalt Geschenke irgend welcher Art zukommen
lässt oder verspricht. Der Beamte oder
Angegestellte, welcher die ihm angebotenen Geschenke
annimmt, ist ebenfalls strafbar;

5. wer zum Zwecke des Wettbewerbes seine
Beamten oder Angestellten, seine Arbeiter oder
Lehrlinge in gesetz- oder vertragswidriger Weise
ausnützt.

C. Besondere Handelspolizei.

I. Wandergewerbe.
Art. 17. Unter den Begriff des Wandergewerbes

fallen :

1. das Feilbieten von Waren in Strassen, auf Plätzen
oder von Haus zu Haus;

2. der Vertrieb von Gattungswaren in der Weise,
dass die Ware auf Wagen herumgeführt und
in geringen Quantitäten an Konsumenten ohne
vorherige Bestellung verkauft wird;

3. die vorübergehende Eröffnung eines Warenlagers
(Wanderhandel) ;

4. der gewerbsmässige Ankauf von Waren im
Umherziehen ;

5. der Betrieb eines Handwerkes im Umherziehen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912.

Art. 18. Zur Ausübung des Wandergewerbes ist der
Besitz eines von der kantonalen Polizeidirektion
auszustellenden Patentes erforderlich, das nur
gutbeleumdeten, handlungsfähigen Personen von
schweizerischer Herkunft und mit festem Wohnsitz in der
Schweiz erteilt werden kann.

Ausländer, mit deren Heimatlande ein auf dem
Boden der Gleichberechtigung stehender Staatsvertrag
besteht, sind den Schweizerbürgern gleichzustellen.

Den Angehörigen derjenigen fremden Staaten, die
mit der Schweiz in keinem VertragsVerhältnisse stehen
oder mit denen keine besondere Vereinbarung über
die Gewerbefreiheit getroffen worden ist, sowie den
Angehörigen derjenigen Staaten, die das Wandergewerbe

von einer solchen Vereinbarung ausgeschlossen
haben, dürfen Patente zur Ausübung des
Wandergewerbes nicht erteilt werden (Art. 80).

Art. 19. Für das Patent ist eine Staatsgebühr zu
entrichten, deren Höhe sich nach der Gültigkeitsdauer
des Patentes und der Bedeutung des Gewerbes richtet.
Ueberdies sind die Gemeinden befugt, vom Wandergewerbe

eine Gebühr zu erheben. (Art. 93.)
Ein Patent wird jederzeit nur für eine Person

und ausschliesslich auf ihren Namen erteilt.
Der Patentinhaber muss seine Berechtigung in

eigener Person ausüben und kann sie nicht auf eine
andere Personen übertragen oder durch Stellvertreter
ausüben lassen. Gehülfen, mitinteressierte Genossen
oder Angestellte müssen, wenn sie das Gewerbe ebenfalls

ausüben wollen, je ein besonderes Patent lösen.

Art. 20. Der wandergewerbsmässige Verkauf von
geistigen Getränken aller Art, von Butter, Margarine,
Fleisch und Fleischwaren, von leichtentzündlichen
Stoffen, von giftigen Substanzen, von Arzneimitteln,
Balsamen, Tropfen, Salben und dergleichen, von
Alpenpflanzen mit ihren Wurzeln, von Uhren,
Edelsteinen, Gold- und Silberwaren, von Anleihenslosen
und Losen nicht staatlich bewilligter Lotterien, sowie
von andern Wertpapieren, ist untersagt und es dürfen
hierfür keine Wandergewerbepatente verabfolgt werden.

Dem Regierungsrat steht das Recht zu,
Wandergewerbe, deren Betrieb in Bettel, Prellerei oder
Belästigung des Publikums ausartet oder der Volkssitte
widerspricht, überhaupt oder nur für einzelne
Gemeinden gänzlich zu untersagen.

Art. 21. Das Wandergewerbe unterliegt folgenden
Beschränkungen :

a. es darf zur Nachtzeit (zwischen Sonnenunter¬
gang und -Aufgang), an Sonn- und Feiertagen,

sowie in Häusern, an deren Eingängen ein Hausierverbot

angebracht ist, nicht ausgeübt werden;
b. Belästigung des Publikums und der Hausbewohner,

sowie Ueberforderungen sind untersagt.
(Art. 81.)

Art. 22. Ein Patent ist nicht erforderlich :

1. Für den wandergewerbsmässigen Ankauf und
Verkauf von Geflügel, Wildbret, Fischen, Krebsen,

wildwachsenden Früchten und so weiter, so
wie der zur Befriedigung des gewöhnlichen
Lebensbedarfs bestimmten Erzeugnisse der Land-
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Wirtschaft und des Garten- und Obstbaues, mit
Ausnahme von Sämereien und Steckzwiebeln ;

2. zur Ausübung eines Handwerks im Umherziehen
(Scheerenschleifen, Zinngiessen, Geschirr-, Kessel-

und Pfannenflicken, Sägefeilen, Regenschirmflicken,

Sieb- und Korbmachen, Glasen,
Krauteinschneiden und ähnliche Handwerke). Handwerke). Doch darf ein Handwerk im Um¬

herziehen nur mit Bewilligung der zuständigen
Ortspolizeibehörde begonnen und ausgeübt werden. Eine
erteilte Bewilligung ist zu entziehen, wenn der
Betrieb in Bettel, Prellerei oder Belästigung des Publikums

ausartet.

Art. 23. Der Regierungsrat wird auf dem
Verordnungswege die nötigen Bestimmungen über die Erteilung

der Patente, über Höhe und Art des Bezuges
der Patentgebühren, sowie über die besondern Pflichten

der Patentinhaber aufstellen.
Er ist namentlich auch befugt, zu bestimmen, in

welchen Fällen und in welchem Verfahren ein
erteiltes Patent wieder entzogen werden kann.

II. Abzahlungsgeschäfte.

Art. 24. Wer gewerbsmässigen Handel mit beweglichen

Sachen auf Teilzahlungen unter Eigentumsvorbehalt

betreibt, bedarf eines besonderen Patentes,
das durch die Direktion des Innern gegen Entrichtung

einer im Verhältnis der Grösse des Geschäftes
bemessenen Gebühr erteilt wird (Art. 82).

Der Bewerber hat der Direktion des Innern seine Der Inhaber hat
Verkaufsbedingungen zu unterbreiten und sich über • • • sich auf ihr Verlangen über
die Preiswürdigkeit seiner Waren auszuweisen.

Die Verkaufsbedingungen müssen im Geschäftslokal

an einem leicht zugänglichen, sichtbaren Orte
angeschlagen werden.

Alle schriftlichen Kaufverträge, die auf Abzahlung

unter Eigentumsvorbehalt abgeschlossen werden,
müssen die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches Art.
716 und des 0. R. Art. 226 bis 228 aufgedruckt
tragen.

Art. 25. Die Patente werden jeweilen auf die Dauer
eines Jahres und nur solchen Bewerbern erteilt, die
handlungsfähig und bürgerlich ehrenfähig sind, und
können bei Widerhandlung gegen die Bestimmungen
dieses Gesetzes und der Vollziehungsverordnungen
entzogen werden.

Art. 26. Abzahlungsgeschäfte sind zu ordnungs-
mässiger Buchhaltung verpflichtet und haben
insbesondere ein Register zu führen, aus welchem die
Reihenfolge, die Art der eingegangenen Abzahlungsgeschäfte

und die vereinbarte Abzahlungsweise
ersichtlich ist.

Den mit dem Vollzuge dieses Gesetzes betrauten
Behörden steht jederzeit die Einsicht in dieses
Register zu.

Art. 27. Wer unter Ausbeutung der Notlage, der
Gemütsaufregung, des Leichtsinns, der Verstandesschwäche

oder der Unerfahrenheit eines andern sich
bei einer Vereinbarung von Teilzahlungen in irgend
einer Form Vermögensvorteile versprechen oder
gewähren lässt, welche in auffallendem Missverhältnis
zu der Leistung stehen, macht sich des Wuchers schul-
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dig und ist gemäss den Bestimmungen des Gesetzes
vom 26. Februar 1888 betreffend den Wucher strafbar.

Art. 28. Die Vorschriften der Art. 24—27 finden
entsprechende Anwendung auf Geschäfte, deren
Verträge darauf abzielen, den Zweck eines Abzahlungsgeschäftes

in einer anderen Rechtsform, insbesondere
durch mietweise Ueberlassung der Sache zu erreichen.
Dabei ist es gleichgültig, ob dem Empfänger der
Sache ein Recht, später deren Eigentum zu erwerben,
eingeräumt ist oder nicht.

Die nähern Bestimmungen über Erteilung und Entzug

der Patente, über die Höhe und die Art und
Weise der Entrichtung der Patentgebühren, sowie
hinsichtlich der Aufsichtsführung über die
Abzahlungsgeschäfte werden durch Verordnung des
Regierungsrates aufgestellt.

III. Ausverkäufe.

a. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 29. Alle Verkaufsarten, vermittelst deren
binnen kurzer Zeit ein Warenlager ganz oder
teilweise geräumt oder ein grösserer Vorrat von Waren
abgesetzt werden soll und die öffentlich als besonders

günstige Kaufsgelegenheit bezeichnet werden
(Inventurausverkauf, Saisonausverkauf, freiwillige
Versteigerung von Handelswaren, Resten- oder
Partiewarenausverkauf, Reklameverkauf und so weiter) sind
Ausverkäufe im Sinne dieses Gesetzes und nur mit
Bewilligung der Ortspolizeibehörde gestattet.

Ausgenommen liievon sind Verwertungen im Be-
treibungs- und Konkursverfahren, sowie in amtlichen
Erbschaftsliquidationen.

Vor erhaltener Bewilligung darf ein Ausverkauf
weder angekündigt noch begonnen werden (Art. 83).

Art. 30. Der Bewerber um eine Bewilligung für
einen Ausverkauf hat in seinem schriftlichen
Gesuche folgende Angaben zu machen :

a) Bezeichnung der auszuverkaufenden Waren nach
Menge und Beschaffenheit;

b) genaue Angabe des Standortes derselben;
c) die Zeitdauer des Ausverkaufes;
d) die Gründe des Ausverkaufes.

Art. 31. Die Veranstaltung eines Teil- oder eines
Total-Ausverkaufes darf nur einem solchen Geschäftsinhaber

gestattet werden, der mindestens seit zwei
Jahren in der Ortschaft, in welcher der Ausverkauf
stattfinden soll, den An- und Verkauf der Waren,
die er zum Ausverkauf bringt, betreibt.

Für den Saison-Ausverkauf ist ein vorhergehender
Geschäftsbetrieb von mindestens sechs Monaten
erforderlich.

Art. 32. Der Ausverkauf hat im Lokal stattzufinden,

in dem der Ausverkäufer den gewöhnlichen
Verkauf betreibt.

Art. 33. Teil-Ausverkäufe, freiwillige Versteigerungen
und freiwilligeTotal-Ausverkäufe von Handelswaren

in öffentlichen Lokalen, die Gemeinden oder dem Staat
gehören, sind untersagt. Ebenso behördliche Mitwirkung
bei freiwilligen Teil- und Total-Ausverkäufen und
Versteigerungen.

Art. 34. Ausnahmen von den in Art. 31—42
aufgestellten Vorschriften können durch die Direktion
des Innern beim Vorliegen ausserordentlicher
Verhältnisse wie dauernde Erkrankung oder Tod des
Geschäftsinhabers und dergleichen gestattet werden.

Art. 35. In Ausverkauf dürfen keine Waren
gebracht werden, die im Gesuche selbst nicht
angemeldet oder die nur zum Zwecke des Ausverkaufs
angekauft oder herbeigeschafft worden sind.

Art. 36. Bleibt ein Ausverkauf nicht auf die
ursprünglich angemeldeten Waren beschränkt, so ist er
durch die Ortspolizeibehörde sofort zu schliessen.

Art. 37. Die Ortspolizeibehörde hat für Innehaltung

der gesetzlich geregelten und bewilligten
Ausverkaufsfristen zu sorgen. Sie ist ausserdem befugt,
jederzeit im Verkaufslokale Revisionen vorzunehmen.

Endlich setzt sie auch auf Grund eines vom
Regierungsrat zu erlassenden Tarifes die für die
Bewilligung zu bezahlenden Gebühren fest.

b. Besondere Bestimmungen.
1. Teil-Ausverkäufe.

Art. 38. Dem Geschäftsinhaber, bei welchem die
in Art. 31 genannten Voraussetzungen zutreffen, ist
gestattet, jährlich höchstens zwei Teil- oder
Saisonausverkäufe zu veranstalten, zwischen denen ein
Zeitraum von mindestens 4 Monaten liegen soll.

Für den Monat Dezember darf kein Teil- oder
Saison-Ausverkauf bewilligt werden.

Saison-Ausverkäufe dürfen erst nach Schluss der
Hauptsaison der betreffenden Ware veranstaltet werden.

Art. 39. Jede Publikation eines Teil-Ausverkaufs
hat unter dem Namen des Geschäftsinhabers,
beziehungsweise unter der ganzen Firmabezeichnung,
zu erfolgen.

Publikationen mit den Bezeichnungen: «Verkauf
unter dem Ankaufs-, Faktura- oder Erstellungspreis»,
«Verkauf mit so und so viel Rabatt» etc. sind untersagt.

Die Publikation darf eine andere Bezeichnung als
«Teilausverkauf», «Temporärer Ausverkauf»,
«Freiwilliger (Teil- )Ausverkauf » oder « Saison-Ausverkauf »

nicht enthalten.

Art. 40. Die Teil-Ausverkäufe unterliegen einer
Kontrollgebühr von 5—100 Fr., die in die Gemeindekasse

fällt. Als Grundlage für die Berechnung dieser
Gebühr gilt der Umfang des Ausverkaufs.

2. Total-Ausverkäufe.

Art. 41. Einem Geschäftsinhaber, der einen Total-
Vusverkauf veranstaltet hat, darf während fünf Jahren,
von der Beendigung eines Total-Ausverkaufs an
gerechnet, die Bewilligung zu einem weitern Total-Aus-
verkauf nicht erteilt werden. Die Verweigerung der
Bewilligung tritt auch gegenüber solchen Geschähen ein,
die bei dem früheren Totalausverkauf in irgend einer
Weise beteiligt waren.

In ausserordentlichen Fällen kann der Geschäftsinhaber

von der fünfjährigen Frist entbunden werden.
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Ein Total-Ausverkauf darf die Dauer von 6
Monaten nicht überschreiten.

Art. 42. Die Publikation eines Total-Ausverkaufs
muss unter Nennung des Wareneigentümers erfolgen
und darf eine andere Ankündigung, als den wirklichen
Grund des Ausverkaufs, nicht enthalten.

Art. 43. Die Totalausverkäufe unterliegen einer
Kontrollgebühr von 20—300 Fr., die in die Gemeinde-
kasse fällt. Als Grundlage für die Berechnung der
Gebühr gilt der Umfang des Ausverkaufes.

In ausserordentlichen Fällen kann die Kontrollgebühr

erlassen werden.

IV. Aufführungen, Schaustellungen und
Automaten.

Art. 44. Umherziehende- Personen und Gesellschaften,
die durch musikalische, theatralische oder andere

Aufführungen und Schaustellungen einen Erwerb
bezwecken, bedürfen hierzu einer Bewilligung der
kantonalen Polizeidirektion (Art. 84), wofür eine Gebühr
zu entrichten ist.

Ueberdies sind auch die Gemeinden befugt, für
solche Aufführungen und Schaustellungen eine
Gebühr zu erheben, welche im Verhältnis zur
Bewilligungsdauer die Staatsgebühr nicht übersteigen darf.

Wirken verschiedene Angehörige einer Familie
oder Gesellschaft mit, so wird die Bewilligung auf
den Namen des Familien- oder Gesellschaftshauptes
ausgestellt.

Der Bewerber für eine solche Bewilligung hat
genügende Ausweisschriften für jedes einzelne Mitglied
vorzulegen und ist den Behörden gegenüber für das
Betragen des gesamten Personals verantwortlich.

Ohne polizeiliche Bewilligung sind nur Aufführungen

gestattet, die nicht gewerbsmässig erfolgen, oder
deren Ertrag vollständig zu einem wohltätigen oder
gemeinnützigen Zwecke bestimmt wird. Vorbehalten
bleiben auch für diesen Fall die Einschränkungen des
Art. 46.

Art. 45. Der Bewerber hat sich zur Erlangung der
Bewilligung darüber auszuweisen :

1. dass er Schweizerbürger oder Angehöriger eines
Staates ist, in dem Personen schweizerischer
Herkunft gestattet wird, unter Bedingungen, welche
den im vorliegenden Gesetze enthaltenen
entsprechen, Aufführungen und Schaustellungen zum
Zwecke des Erwerbes zu veranstalten;

2. dass er das 20. Altersjahr zurückgelegt hat;
3. dass er eigenen Rechts ist oder die Einwilligung

seines Rechtsvertreters besitzt;
4. dass er einen guten Leumund geniesst.

Die Bestimmungen der Staatsverträge bleiben
vorbehalten.

Art. 46. Es wird keine Bewilligung erteilt:
1. für Aufführungen und Schaustellungen, die ge¬

eignet sind, in sittlicher Beziehung Anstoss zu
erregen, die öffentliche Sicherheit zu gefährden
oder mit denen Tierquälerei verbunden ist;

2. für die Schaustellung abstossender körperlicher
Gebrechen und Missbildungen;

3. für die Produktionen von Somnambulen,
Wahrsagern, Flypnotiseurs und dergleichen;

4. für geringwertige Darbietungen überhaupt.

Art. 47. Die kantonale Polizeidirektion kann einen
Bewerber zur Leistung einer Barkaution anhalten.

Bei jeder Bewilligung sind die polizeilichen
Anordnungen der Lokalbehörden vorbehalten.

Die Ortspolizeibehörde ist befugt, den in Art. 44
bezeichneten Personen die Ausübung ihres Gewerbes
in der betreffenden Gemeinde zu untersagen. Sie
wachen auch über die Beobachtung der in Art. 46
aufgestellten Vorschriften.

Im übrigen werden die nötigen Vorschriften über
die Erteilung und den Entzug der Bewilligung, die
Höhe und die Entrichtung der Gebühren, sowie über
die Aufsichtsführung durch Verordnung des
Regierungsrates aufgestellt.

Art. 48. Zur Aufstellung automatischer Austeiler
von Gebrauchs- und ähnlichen Artikeln (Chocolade,
Zigarren, Ansichtskarten und so weiter) in
Wirtschaften oder an andern öffentlichen Orten bedarf es
einer Bewilligung des Regierungsstatthalters, für die
eine durch regierungsrätliche Verordnung zu regelnde
Gebühr zu entrichten ist.

Für die Aufstellung von Geldautomatcn darf keine
Bewilligung erteilt werden (Art. 85).

V. Marktverkehr.

a. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 49. Die Bewilligung zur Festsetzung neuer
oder zur Abänderung bereits bestehender Jahr-,
Monats- und Wochenmärkte wird vom Regierungsrat
erteilt, wobei auf den Nachweis eines Bedürfnisses
und auf möglichste Nichtbeeinträchtigung bestehender

Märkte Rücksicht zu nehmen ist.
Bevor eine solche Bewilligung erteilt werden kann,

müssen die bezüglichen Gesuche unter Angabe einer
angemessenen Einsprachefrist publiziert werden.

Zur Verlegung eines Markttages, der mit einem
Feiertage zusammenfällt, ist die Ortspolizeibehörde
befugt.

Art. 50. Einer Gemeinde, die sich trotz wiederholter

Verwarnung in der Handhabung der Marktpolizei

und der Beobachtung der einschlägigen Réglemente

nachlässig zeigt, kann vom Regierungsrat die
Marktbewilligung entzogen werden.

Art. 51. Die Direktion des Innern führt ein genaues
Register über die im Kanton bestehenden Messen,
Jahr-, Monats- und Wochenmärkte.

Art. 52. Der Marktverkehr untersteht der Aufsicht
der Ortspolizei. Die Gemeinden tragen die Kosten dieser
Aufsicht.

Sie wird nach einem Reglement gehandhabt, das
von der Gemeinde zu erlassen ist und der Genehmigung

des Regierungsrates unterliegt.
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Art. 53. Andere Gebühren als Platz- und Standgelder

dürfen ausser der Vergütung allfälliger
ausserordentlicher Polizeikosten (zum Beispiel für
Handhabung der Sanitäts- oder Feuerpolizei) von den
Gemeinden nicht bezogen werden.

Art. 54. Die Gemeinden sind berechtigt, den
Marktverkauf von Krämerwaren an öffentlichen Standorten
auszuschliessen.

b. Besondere Bestimmungen.
I. Der Warenmarkt.

Art. 55. Der Verkauf von Handelswaren auf Märkten

ist nur solchen Geschäftsleuten gestattet, die in
der Schweiz niedergelassen sind. Ausländer werden,
unter Vorbehalt der Bestimmungen allfälliger
Staatsverträge, zu diesen Märkten als Verkäufer nur
zugelassen, wenn ihr Heimatstaat Gegenrecht hält.

Art. 56. Es steht im Ermessen der Gemeinden mit
Grenzverkehr, die in Art. 55 umschriebene Berechtigung

auf ausländische Geschäftsleute, die im Grenzgebiet

niedergelassen sind, auszudehnen, wenn in
deren Heimatland Gegenrecht gehalten wird.

Art. 57. Die zu Markte gebrachten Waren dürfen
nur an demjenigen Platze aufgestellt werden, der von
der Ortspolizei dafür angewiesen worden ist.

Art. 58. Die Ortspolizeibehörde ist befugt, gegen
die geräuschvolle Ausbietung von Waren einzuschreiten.

Art. 59. Vom Marktverkauf sind ausgeschlossen
(Art. 86):

1. diejenigen Waren, deren Verkauf durch Spezialgesetze

ohnehin beschränkt oder verboten ist
(Schiesspulver, Salz, geistige Getränke, Arzneimittel,

Geheimmittel, Gifte und dergleichen);
2. gesundheitsschädliche Verbrauchsgegenstände;
3. Anleihenslose und Lose nicht staatlich bewilligter

Lotterien, andere Wertpapiere, sowie
Prämienlieferungswerke ;

4. Waren auf Abschlagszahlung.

Art. 60. Der Verkauf von Fleisch untersteht den
besondern sanitätspolizeilichen Verordnungen, der
Verkauf von Wildpret, Geflügel und Fischen zudem
den besondern Vorschriften über Jagd und Fischerei.

Art. 61. An Markttagen ist der Vorkauf von
Lebensmitteln verboten (Art. 87).

Verboten sind ferner alle Handlungen, die eine
Störung des öffentlichen Marktes, die Erschwerung
der Lebensmittelversorgung der Konsumenten der
betreffenden Gemeinde oder die künstliche Erhöhung
der Lebensmittelpreise bezwecken.

Insbesondere ist vor den durch die Gemeinden
selbst festgesetzten Stunden in der Umgebung und
auf den Zugängen der Ortschaften und zum Markte,
sowie auf dem letztern selbst untersagt: der
Ankauf von Fleisch, Obst, Gemüse und andern Lebensmitteln

durch WiederVerkäufer oder deren
Angestellte.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1912.

2. Der Viehmarkt.

Art. 62. Für den Handel und Verkehr mit Vieh
sind die jeweiligen Bestimmungen der Verordnung
über die Viehmärkte, das Marktreglement und die
Vorschriften über die Viehseuchenpolizei massgebend.

Art. 63. Die Aufstellung von Vieh hat an
demjenigen Platze stattzufinden, welcher von der
Ortsbehörde dafür angewiesen ist.

Art. 64. Die Gemeindebehörde des Marktortes ist
verpflichtet, die Viehseuchenpolizei in ausreichendem
Masse zu handhaben. <

Sollte in Seuchenzeiten die vorhandene tierärztliche
und Polizeiaufsicht nicht genügen, so ist die Gemeindebehörde

gehalten, unverzüglich beim Regierungsstatthalteramt

Aushülfe zu verlangen.

VI. Staatliche Fürsorge.

Art. 65. Der Regierungsrat kann zur Abwendung
von Gefahren für das Wirtschaftsieben des Landes
(Trusts und ähnliche Gebilde) die nötigen Vorkehren
treffen (Art. 77). Doch hat er dem Grossen Rat
von seinen Anordnungen in jedem Falle sofort Kenntnis

zu geben und dessen endgültige Entscheidung
zu veranlassen.

Art. 66. Durch Dekret des Grossen Rates können
gegen die künstliche Verteuerung des Lebensunterhaltes

oder zur Einschränkung übermässiger Gewinnsucht

Bestimmungen aufgestellt werden.
Ebenso können dem Regierungsrat zur Unterstützung

von vorübergehenden gemeinnützigen Massnahmen,

die bestimmt sind, dem Volke für die notwendigsten
Bedarfsgegenstände billige Preise zu bieten,

angemessene Geldmittel zur Verfügung gestellt werden.

Art. 67. Für alle Ausstellungen, mit denen irgend
welche Prämierungen verbunden sind, ist eine régi

erungsrätliche Bewilligung erforderlich. Kantonale
Ausstellungen haben dem Regierungsrat die Ausstel-
lungs- und Finanzprogramme und die Ausstellungs-
reglemente zur Genehmigung zu unterbreiten.

Art. 68. Der Staat fördert das Gewerbemuseum.

Art. 69. Zur Einführung neuer technischer
Verfahren in das Gewerbe können an Vereinigungen
von Handwerkern zinsfreie Vorschüsse zum Ankaufe
von Maschinen und Werkzeugen gewährt werden. Die
Vorschüsse sind in Jahresraten rückzahlbar.

Art. 70. In Verbindung mit der kantonalen Handels-

und Gewerbekammer ist ein allgemeiner
Informationsdienst für Handel und Gewerbe einzurichten,
der allenfalls durch entsprechende Sammlungen zu
unterstützen ist.

D. Strafbestimmungen.

Art. 71. Wer ein Geschäft eröffnet, bevor er sich
auf der Gemeindeschreiberei zur Eintragung ange-

104
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meldet hat (Art. 2), wird mit Geldbusse von 5 bis
10 Fr. bestraft. Im Rückfalle ist die Geldbusse
angemessen zu erhöhen bis auf 20 Fr. im ersten und
um je weitere 20 Fr. in jedem folgenden Rückfalle.

Art. 72. Wer Handel und Gewerbe ausübt, ohne
im Besitze des vorgeschriebenen Gewerbepatentes
(Art. 5) zu sein, wird mit Geldbusse von 20—50 Fr.
bestraft. Im Rückfall ist die Busse angemessen zu
erhöhen bis auf 100 Fr. im ersten und 200 Fr. in
jedem weiteren Rückfall.

Art. 73. Wer Handel und Gewerbe treibt, ohne
im Besitze der in Art. 6 vorgesehenen Bewilligung
und des Gewerbescheines (Art. 7) zu sein, wird mit
einer Geldbusse von 30—60 Fr. bestraft. Im Rückfall

ist die Geldbusse angemessen zu erhöhen bis
auf 120 Fr. im ersten und 250 Fr. in jedem weitern
Rückfall.

Der Richter kann den Fehlbaren verurteilen, die
gewerbliche Einrichtung zu entfernen oder abzuändern.

Art. 74. Wer eine Ware unter einer zur Täuschung
des Käufers geeigneten Bezeichnung oder Gestalt feil
hält oder in Verkehr bringt, wird mit Geldbusse von
20 bis 500 Fr., womit in schweren Fällen Gefängnis
bis zu 20 Tagen verbunden werden kann, bestraft.

Art. 75. Wer sich ohne Absicht der Täuschung
einer Widerhandlung gegen die Bestimmungen der Art.
10 und 13 schuldig macht, wird mit Geldbusse von
10 bis 20 Fr. bestraft. Im Rückfall ist die Geldbusse
angemessen zu erhöhen bis auf 30 Fr. im ersten
und 50 Fr. in jedem weitern Rückfalle.

Art. 76. Wer sich der Widerhandlung gegen die
Bestimmungen des Art. 12 schuldig macht, wird mit
Geldbusse von 50 bis 500 Fr. bestraft. Im Rückfall

ist die Geldbusse angemessen zu erhöhen und
mit Gefängnis bis zu 60 Tagen zu verbinden.

Art. 77. Wer sich der Widerhandlung gegen die
gemäss Art. 65 von den kompetenten Behörden
getroffenen Anordnungen schuldig macht, wird mit einer
Geldbusse von 10,000 Fr. bestraft. Im Rückfall ist
die Geldbusse angemessen zu erhöhen und zwar
mindestens auf das Doppelte der zuletzt ausgesprochenen.

Mit der Busse ist im Rückfalle Gefängnis bis zu
50 Tagen oder Korrektionshaus bis zu einem Jahre
zu verbinden.

Die Waren und Betriebsmittel sollen konfisziert
werden.

Art. 78. Wer sich des unlautern Geschäftsgebarens
schuldig macht (Art. 14 und 15), wird mit einer Busse
von 100 Fr. bis 5000 Fr. bestraft, womit Gefängnis
bis zu 60 Tagen verbunden werden kann. In schweren
Fällen kann Korrektionshaus bis zu einem Jahr
verhängt werden, womit Geldbusse bis zu 5000 Fr. zu
verbinden ist.

Der Richter kann die Veröffentlichung jedes Straf -

urteiles auf Kosten des Verurteilten in einer oder
mehreren Zeitungen aussprechen.

Die Aufnahme von anonymen Inseraten durch
Zeitungsverleger, beziehungsweise durch andere für die

Inseratenaufnahme verantwortliche Personen wird als
Gehülfenschaft behandelt.

Art. 79. Mit den im vorhergehenden Artikel
erwähnten Strafen wird belegt, wer sich des unlautern
Wettbewerbes (Art. 14 und 16) schuldig macht. Die
Strafverfolgung findet jedoch nur auf Antrag des
Geschädigten statt.

Art. 80. Wer ein Wandergewerbe ausübt, ohne im
Besitze des vorgeschriebenen Patentes zu sein, wird
mit Geldbusse von 50 bis 500 Fr. bestraft. Im Rückfall

ist die Geldbusse angemessen zu erhöhen.
Der Richter kann die Veröffentlichung des Urteils

auf Kosten des Verurteilten in einer oder mehreren
Zeitungen aussprechen.

Die Waren, die der Bestrafte mit sich führt, haften
für die Bezahlung von Busse und Kosten, sowie der
rückständigen Staats- und Gemeindegebühren, und
sind zu diesem Zwecke in Beschlag zu nehmen.

Der gleichen Strafe unterliegt, wer im Wandergewerbe

die in Art. 20 angeführten Waren verkauft.

Art. 81. Widerhandlungen gegen die Bestimmungen
des Art. 21 werden mit Geldbusse von 5 bis

200 Fr. bestraft, die im Bückfall bis auf 300 Fr.
erhöht werden kann. Im zweiten Rückfall ist der Entzug

des Patents auszusprechen.

Art. 82. Wer Handel auf Abzahlung betreibt (Art.
24), ohne im Besitze des vorgeschriebenen Patentes
zu sein, wird mit Geldbusse von 50 bis 200 Fr.
bestraft. Im Rückfalle ist die Geldbusse angemessen
zu erhöhen bis zu 300 Fr. im ersten und 400 Fr.
in jedem weitern Falle. Die feilgebotenen Waren
sollen konfisziert werden.

Art. 83. Wer sich einer Widerhandlung gegen
die Bestimmungen über den Ausverkauf (Art. 29
bis 43) schuldig macht, wird mit Geldbusse von
50 bis 200 Fr. bestraft. Im Rückfalle ist die
Geldbusse angemessen zu erhöhen bis zu 300 Fr. im
ersten und 400 Fr. in jedem weitern Rückfalle. Die
feilgebotenen Waren sollen konfisziert werden.

Art. 84. Wer eine Aufführung oder Schaustellung
vornimmt, ohne im Besitze der vorgeschriebenen
Bewilligung zu sein (Art. 44), wird mit einer Geldbusse
von 20 bis 500 Fr. bestraft. Im Rückfall ist die
Geldbusse innerhalb dieses Strafrahmens zu erhöhen
und der Richter kann die Konfiskation der Anlage
verfügen.

Art. 85. Wer automatische Austeiler der in Art. 48
vorgesehenen Art aufstellt, ohne im Besitze der
Bewilligung zu sein, wird mit Geldbusse von 10 bis
50 Fr. bestraft. Im Rückfalle ist die Geldbusse
angemessen zu erhöhen bis auf 100 Fr. im ersten und
200 Fr. in jedem weitern Rückfalle.

Die Aufstellung von Geldautomaten wird mit
Geldbusse von 100 Fr. bis 1000 Fr. bestraft. Im Rückfall

ist die Geldbusse angemessen zu erhöhen und
mit Gefängnis bis zu 60 Tagen zu verbinden.



Art. 86. Wer Waren feilbietet, die vom
Marktverkaufe ausgeschlossen sind (Art. 59), wird mit
einer Geldbusse von 50 bis 1000 Fr. bestraft. Im
Rückfalle ist die Geldbusse innerhalb dieses
Strafrahmens angemessen zu erhöhen. In allen Fällen
ordnet der Richter die Konfiskation der Ware an.

Art. 87. Widerhandlungen gegen die Bestimmungen
des Arl, 6,1 werden mit Geldbusse von 10 Fr. bis
1000 Fr. bestraft, womit Gefängnis bis auf 60 Tage
verbunden werden kann. Der Richter hat die
Konfiskation der Ware auszusprechen.

Im Rückfalle ist neben der Geldbusse Gefängnis
auszusprechen.

Art. 88. In Fällen, wo mit der Uebertretung gegen
irgend eine Bestimmung dieses Gesetzes Gebühren-
verschlagnis verbunden ist, sind die Fehlbaren neben
der Busse immer auch zur Nachzahlung der
verschlagenen Staats- und Gemeindegebühren zu
verurteilen.

Art. 89. Der Rückfall liegt vor, wenn der gleiche
Täter sich nach einer Verurteilung innerhalb 3 Jahren

einer Widerhandlung gegen die gleiche Bestimmung

dieses Gesetzes schuldig macht.

Jfc 80 — 413
Abänderungsanträge.

E. Uebergangs- und Schlussbestimmungen.

Art. 90. Gegen jede in diesem Gesetze vorgesehene
Verfügung der Ortspolizeibehörde oder des
Regierungsstatthalters kann bei der zuständigen Direktion
des Regierungsrates Beschwerde geführt werden.
Zuständig ist in den Fällen, welche das Wandergewerbe,
Aufführungen, Schaustellungen und Automaten
betreffen, die Polizeidirektion, in allen andern Fällen
die Direktion des Innern.

Gegen Verfügungen und Entscheide der Direktionen

ist, soweit es sich nicht um Gebührenfest-*
Setzungen handelt, der Rekurs an den Regierungsrat
gegeben.

Beschwerden und Rekurse sind binnen 14 Tagen
seit der Mitteilung oder Eröffnung der anzufechtenden
Verfügung oder Entscheidung in schriftlicher Form,
unter genauer Angabe der Gründe und der angerufenen

Beweismittel, bei der Beschwerde- oder
Rekursbehörde anzubringen.

Art. 91. Für die in Art. 2 angeordnete Eintragung
der ständigen Handelsgewerbe wird vom Tag des
Inkrafttretens dieses Gesetzes an eine dreimonatliche
Frist eingeräumt. Wer innerhalb derselben die
Eintragung unterlässt, verfällt in die in Art. 71
angedrohte Busse.

Art. 92. Die im Kanton Bern bestehenden
Abzahlungsgeschäfte (Art. 24) sollen binnen zwei Monaten,
vom Tage des Inkrafttretens des Gesetzes an gerechnet,
auf der Direktion des Innern zur Patentierung
angemeldet werden.

Säumige sind gemäss Art. 82 strafbar.

Art. 93. Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes

noch zu Recht bestehenden Patente behalten bis zum
Ablauf der darin vorgesehenen Dauer ihre Gültigkeit.

Ortspolizeibehörde kann beim Regierungsstatthalter
und gegen einen Entscheid des Regierungsstatthalters

bei der zuständigen...
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Abänderangsanträge.

Art. 94. Der Regierungsrat wird alle zur
Ausführung dieses Gesetzes nötigen Verordnungen und
Gebührentarife erlassen.

Art. 95. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk auf einen vom Regierungsrat
festzusetzenden Zeitpunkt in Kraft.

Durch dasselbe werden alle mit ihm in Widerspruch
stehenden Bestimmungen aufgehoben, insbesondere
das Gesetz vom 7. November 1849 über das Gcwerbc-
wesen, die Verordnung vom '27. Mai 1859 betreffend
die Bezeichnung und Klassifikation der Gewerbe, für
welche Bau- und Einrichtungsbewilligungen erforderlich

sind, ferner das Gesetz vom 24. März 1878 über
den Marktverkehr und den Gewerbebetrieb im Umherziehen

und die Vollziehungsverordnung dazu vom 13.
November 1896.

Bern, den 5. November 1912. Bern, den 1'2. November 1912.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Lohner,
der Staatsschreiber

Kistler.

Namens der Kommission
deren Präsident

Berger.
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Mag der Direktion des Gemeindewesens

an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

die Verschmelzung der Einwohnergemeinden Thun und Goldiwil.

(September 1912.)

Die Gemeinden Thun und Goldiwil haben beschlossen,

sich zu einer einzigen Einwohnergemeinde zu
vereinigen und stellen beim Regierungsrat zuhanden
des Grossen Rates das Gesuch um Erlass eines
diesbezüglichen Dekretes. Die Vereinigungsbestrebungen
gingen von beiden Seiten aus, was ein Zeichen ist,
dass man sowohl in Thun als auch in Goldiwil aus
dem gegenseitigen Anschluss Vorteile erhofft. Thun
fühlt sich seit langem in seiner Entwicklung durch
zu enge Grenzen gehemmt; auf der Nordseite reicht
Steffisburg sozusagen bis an die Tore der Stadt,
westlich und südwestlich liegen die Besitzungen der
Eidgenössischen Militäranlagen und die Gemeinde
Strättligen, so dass eigentlich auf drei Seiten an
eine Ausdehnung kaum zu denken war. Einzig gegen
Osten ist sie möglich, und die Thuner fanden in
Goldiwil gutes Entgegenkommen; die Verschmelzung
wurde von der Gemeinde Goldiwil selber nachgesucht.
Allerdings ging das nicht ohne Schwierigkeiten und
ohne Widerstand. Vorerst wollte man in Goldiwil
wissen, ob von einem Anschluss an Thun notwendigerweise

auch die Burgergemeinde Goldiwil betroffen

würde, was die Direktion des Gemeindewesens
auf eine Anfrage hin verneinte. Sodann stellte sich
hindernd in den Weg die Verschiedenheit der beiden
Teile Goldiwil nid dem Wald und Goldiwil ob dem
Wald. Eine Trennung der Gemeinde Goldiwil mit
bloss teilweisem Anschluss an Thun ging nicht an,
da der Bezirk ob dem Wald mit seinen 365 Einwohnern

für eine eigene Gemeinde zu klein gewesen
wäre, und sein Anschluss an eine andere
Nachbargemeinde von den Verhältnissen verunmöglicht wird.
So blieb nur der Ausweg, auch ob dem Wald trotz
seines scheinbar von Thun allzu verschiedenen
Charakters mit dem Teile nid dem Wald in die Ver-;

Schmelzung einzuschliessen. Allerdings ist zuzugeben,
dass Goldiwil ob dem Wald hauptsächlich

Landwirtschaft treibt, und dass die Bevölkerung in diesen
Verhältnissen den städtischen Auffassungen ferner
stehen muss, als diejenige nid dem Wald, wo eigentlich

bereits städtischer Betrieb heimisch ist. Das
schliesst aber eine Verschmelzung von Goldiwil und
Thun nicht aus, denn einmal bildete der Bezirk ob
dem Wald schon bisher mit einem andern Bezirk eine
Gemeinde, der von seinem Charakter weit abweicht,
und sodann haben die beiden Gemeinden in einer
Vereinbarung vom 4./23. August 1912 alle wünschbaren

Garantien festgelegt, dass Goldiwil ob dem
Wald seine Eigenart möglichst bewahren kann. Es
soll dort ein eigenes Stimmlokal errichtet werden;
ob dem Wald soll ein eigener Schulbezirk werden
und seine Lehrerschaft selbständig wählen dürfen.
Uebrigens hat die Gemeinde Goldiwil dem
Vereinigungsprojekt am 4. August 1912 mit 96 gegen 77
Stimmen zugestimmt, und dieser Beschluss ist seither

mangels eines dagegen eingereichten Rekurses
rechtskräftig geworden. In Thun kam die Verschmelzung

am 27. August 1912 mit 661 gegen 269 Stimmen
zur Annahme, ohne dass bis heute eine Anfechtung
erfolgt wäre. In ihrem Berichte für das Jahr 1911
hat die Direktion des Gemeindewesens ausgeführt,
dass Verschmelzungsprojekte von Gemeinden im
Interesse ihrer grössern Leistungsfähigkeit lebhaft be-
grüsst werden müssten und die StaatsWirtschaftskommission

hat dieser Auffassung in ihrem Bericht über
die Staatsverwaltung vom 26. August 1912
beigestimmt (vide pag. 5 ibid.). Nun zählt Thun gegenwärtig

zirka 7479 Einwohner, Goldiwil deren 1048.
Die neue Einwohnergemeinde Thun wird also mit
ihren ungefähr 8500 Einwohnern eine Gemeinde wer-
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den wie Langnau, etwas grösser als Pruntrut und
Delsberg, und etwas kleiner als Burgdorf. Die Steuerkraft

ist folgende :

Thun Goldi wil
Grundbesitz Fr. 32,768,000 Fr. 5,121,000
Kapitalien » 14,650,000 » 1,354,000
Einkommen I. Kl. » 3,840,000 » 50,700

» II. Kl. » 6,700 » 4,000
» III. Kl. » 300,000 » 98,000

Im Grossen Rat ist anlässlich der Verschmelzung
der Einwohnergemeinden Reiben und Büren am 13.
Februar 1911 die Auffassung unwidersprochen
geblieben, dass die Vereinigung oder Neubildung von
Gemeinden auch ohne direktes Einverständnis der
beteiligten Parteien geschehen könne. Tatsächlich
spricht auch der einschlägige Art. 63 der Kantons-
Verfassung in seinem" AI. 2 bloss von einer
«Anhörung der Beteiligten». Um so eher wird vorliegend
die Verschmelzung verfügt werden können, da ja
beide Gemeinden dem Projekt zugestimmt haben und
bereits eine detaillierte Ausscheidung von Rechten
und Pflichten besteht. Die Stellungnahme des Grossen
Rates enthält daher im Falle einer Zustimmung nur
eine Sanktion der bereits ausgestalteten neuen Sach¬

lage. Es ist hier nicht notwendig, im Einzelnen auf
die zwischen Thun und Goldiwil vereinbarten
Bestimmungen einzutreten. Der Grosse Rat wird in
seinem Dekret einzig die grundsätzliche Frage der
Verschmelzung regeln, während alles andere den
Parteien zusteht unter Vorbehalt der Genehmigung
durch den Regierungsrat. Sollten sich unerwarteterweise

bei der definitiven Ausscheidung von Rechten
und Pflichten Differenzen vermögensrechtlicher Natur

ergeben, so wäre gemäss Art. 11, lit. 1 des
Gesetzes vom 31. Oktober 1909 über die Verwaltungsrechtspflege

das Verwaltungsgericht zum Entscheide
zuständig.

Fest überzeugt von der Nützlichkeit des
vorliegenden Vereinigungsprojektes empfehlen wir Ihnen
Genehmigung desselben durch Annahme des
nachstehenden Dekretes.

Bern, den 7. September 1912.

Der Direktor des Gemeindewesens :

Simonin.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 25. Oktober 1912.

Dekret
betreffend

die Verschmelzung der Einwohnergemeinden

Thun und Goldiwil.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 63, Alinea 2, der
Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Einwohnergemeinden Thun und Goldiwil
werden in der Weise vereinigt, dass Thun die
Gemeinde Goldiwil in sich aufnimmt. Sämtliche mit
der Staatsverwaltung zusammenhängenden und den
beiden Gemeinden bisher getrennt obliegenden
Verwaltungszweige gehen auf die erweiterte Einwohnergemeinde

Thun über.

§ 2. Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Dekretes wird die Einwohnergemeinde Goldiwil
aufgelöst.

§3. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1913 in Kraft.

§ 4. Der Regierungsrat wird mit dessen Ausführung

beauftragt.

Bern, den 25. Oktober 1912.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Lohner,
der Staatsschreiber

Kistler.

Entwurf des Regierungsrates
vom 8. Oktober 1912.

Dekret
betreffend den

Ausbau des kantonalen
Armenlnspektorates.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf § 74, Ziffer 1, des Gesetzes vom
28. November 1897 über das Armen- und
Niederlassungswesen und in Ergänzung und teilweiser
Abänderung des Dekretes vom 26. April 1898 betreffend
den kantonalen Armeninspektor,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. Dem kantonalen Armeninspektor kann,
abgesehen von seinen in den §§ 4 und 5 des Dekretes
vom 26. April 1898 umschriebenen Obliegenheiten,
als fernere Aufgabe zugewiesen werden die
regelmässige Inspektion der Armenverpflegungsanstalten
und der staatlichen, sowie der aus Mitteln der
Armendirektion subventionierten Erziehungsanstalten.

§ 2. Für diesen Zweig seiner Tätigkeit bezieht er
eine Besoldungszulage, welche vom Regierungsrat
festgesetzt wird.

§ 3. Dem kantonalen Armeninspektor wird, zur
Aushülfe in seinen Inspektionsreisen gemäss §§ 4
und 5 des Dekretes vom 26. April 1898, ein Adjunkt
beigegeben.

Der Adjunkt bezieht eine Besoldung vop 4000
bis 5500 Fr.

§ 4. Durch Beschluss des Regierungsrates kann
dem Inspektorat das nötige Angestelltenpersonal
beigegeben werden.

§ 5. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und wird
in die Gesetzessammlung aufgenommen.

Bern, den 8. Oktober 1912.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Lohner,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Entwurf des Regierungsrates Entwurf des Regierungsrates
vom 16. Oktober 1912. vom 25. Oktober 1912.

Dekret Dekret
betreffend betreffend 1

die Errichtung einer dritten pfarrsteile Abänderung der Lit. A Ziffer I des Emolumententarifs

in der Johannesgemeinde Bern. fjjr (]je Staatskanzlei V0HI18. Dezember 1865.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. In der Johannesgemeinde Bern wird eine
dritte Pfarrstelle errichtet, welche in bezug auf die
Rechte und Pflichten des Inhabers derselben den
bestehenden Pfarrstellen gleichgestellt sein soll.

§ 2. Die Verteilung der Obliegenheiten unter die
drei Pfarrer und ihre gegenseitige Aushülfe wird
nach Anhörung der beteiligten Behörden vom
Regierungsrat durch ein Regulativ bestimmt.

§ 3. Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1913
in Kraft und soll in die Gesetzessammlung
aufgenommen werden.

Bern, den 16. Oktober 1912.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates

beschliesst :

§ 1. Lit. A Ziffer 1 des Emolumententarifs für die
Staatskanzlei vom 18. Dezember 1865 wird aufgehoben.

§ 2. Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1913
in Kraft.

Bern, den 25. Oktober 1912.

Im Namen des Regierungsrates:
der Präsident

Lohner.
der Staatsschreiber

Iiistler.

Im Namen des Regierungsrates:
der Vize-Präsident

Scheurer.
der Staatsschreiber

Kistler.



A» 25 — 419

Strafnachlassgesuche.

(November 1912.)

1. Mathys geb. Gillieron, Anna, Rudolf Alfred
Ernsts Witwe, geboren 1881, von Wynigen, in Bern,
wurde am 13. August 1912 vom Polizeirichter von
Bern wegen Nichtbezahlung der Himdetaxc pro
1911 zu 40 Fr. Busse und 3 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Anna Mathys unterliess es, die Hundetaxe
pro 1911 zu bezahlen Und wurde deshalb verzeigt.
Dem Urteile unterzog sie sich ohne weiteres, stellt
nun aber das Gesuch um Erlass der Busse. Sie führt
aus, der Hund sei Ende 1911 getötet worden, sodass
sie geglaubt habe, von der Entrichtung der Taxe
befreit zu sein. Die städtische Polizeidirektion kann das
Gesuch nicht empfehlen. Die oekonomischen Verhältnisse

der Petentin seien keineswegs derart, dass ein
Nachlass geboten wäre. Frau Mathys geniesse keinen
günstigen Leumund. Im gleichen Sinne äussert sich
der Regierungsstatthalter. Nach der Auffassung des

Regierungsrates sind keinerlei Begnadigungsgründe
vorhanden. Wenn Petentin sich einen Luxushund zu
halten vermochte, so hatte sie auch für rechtzeitige
Bezahlung der Taxe zu sorgen. Sie ist übrigens nach
den vorliegenden Berichten keine empfehlenswerte
Person und schon aus diesem Grunde ist eine
Begnadigung nicht am Platze. Es wird demnach
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

unterstützt werden. Die Direktion des Unterrichtswesens

spricht sich gegen einen Erlass aus. Sie
beruft sich auf einen Bericht des Schulinspektors,
in dem ausgeführt wird, dass die Schulbehörden von
Moutier in ihrem Bestreben, einen regelmässigen
Schulbesuch zu erzielen, durch einen Nachlass direkt
gelähmt würden, zumal angesichts des Umstandes,
dass Nyffeler vielmals vorbestraft sei. Nyffeler ist
am 31. Mai 1912 desselben Deliktes wegen neuerdings
mit 4 Tagen Gefängnis, unter Auflage einer Probezeit

von 2 Jahren bedingt erlassen, bestraft worden.
Den Akten ist zu entnehmen, dass ein grosser Teil
der Schuld an den Schulversäumnissen offenbar die
Ehefrau triff:, die es unterlässt, den Ehemann in
der Ueberwachung der Kinder während dessen
Abwesenheit gebührend zu unterstützen. Nyffeler wird als
fleissiger Arbeiter geschildert, der durchaus bestrebt
sei, für seine grosse Familie aufzukommen. Esmüsste
vielleicht nicht als ganz billig empfunden werden,
wenn er die Bussen im Gefängnisse absitzen sollte.
Von einem Erlasse aller Bussen kann allerdings mit
Rücksicht auf die Vorstrafen und die Stellungnahme
der Schulbehörden nicht die Rede sein. Der
Regierungsrat beantragt vielmehr bloss den Erlass der
Bussen von 6 und 24 Fr. Es ist im übrigen zu
erwarten, dass die ausgesprochene, auf Probe bedingt
erlassene Gefängnisstrafe eine günstige Wirkung
ausüben und weitern Widerhandlungen vorbeugen
werde.

2. Nyffeler, Gottfried, von Gondiswil, Ziegeleiarbeiter

in Moutier, wurde am 22. Februar und am
21. März 1912 wegen Widerhandlung gegen das
Primarschulgesetz zu 3 Bussen von 6, 12 und 24
Franken, sowie zu 2 Fr. 45 und 12 Fr. 30 Staatskosten

verurteilt. Nyffeler ist des gleichen Deliktes
wegen in den Jahren 1905 bis 1912 vielmals vorbestraft.

Seine Kinder fehlten bisweilen die Schule
ganze Monate unentschuldigterweise. So fehlte der
Knabe E. den Monat Januar und der Knabe A. die
Monate Januar und Februar 1912 neuerdings vollständig.

Es zog dies Nyffeler die oben erwähnten Bussen
zu. Er stellt nun das Gesuch um Erlass derselben.
Die frühern Bussen sind bezahlt. Die in Frage stehenden

behauptet er, nicht bezahlen zu können. Er
macht im weitern geltend, er sei nicht im Falle, seine
Kinder genügend zu beaufsichtigen, da er von morgens

bis abends in der Fabrik sei. Durch den Vollzug
der Strafe im Gefängnisse würde die Familie in Not
geraten. Der Gemeinderat von Moutier empfiehlt das
Gesuch. Nyffeler sei ein guter Arbeiter und gebe
sonst zu keinen Klagen Anlass. Seine grosse Familie
müsse von Zeit zu Zeit durch die Armenbehörde

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Bussen von
6 und 24 Fr.

3. Kormann, Fritz, geboren 1887, von Gerzensee,
Chauffeur, vormals in Bern, zurzeit in Schaffhausen,
wurde am 19. Juni 1912 von der I. Strafkammer
des Kantons Bern wegen Drohung zu 5 Tagen
Gefängnis und 57 Fr. 95 Staatskosten verurteilt. In
der Nacht vom 29./30. Januar 1912 um 2 Uhr zirka
geriet Kormann mit dem Droschkenhalter R. auf dem
Theaterplatz in Bern in Streit, wie es scheint
deswegen, weil R. ihm eine Bemerkung wegen der
Aufstellung seines Automobils gemacht hatte. Kormann
regte sich hierüber auf, beschimpfte den R. und ging
schliesslich zu Tätlichkeiten über. Er versetzte seinem
Gegner einige Schläge mit den Fäusten auf den
Kopf und traf ihn dabei auf das eine Auge; ferner
drohte er ihm, wenn er es jetzt nicht gelten lasse,
so schlage er ihm das andere Auge auch noch blau.
R. musste für sein Auge ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen, erlitt indes keine Arbeitsunfähigkeit. Vor
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Gericht behauptete Kormann, R. habe angeschlagen,
währenddem dieser bestritt, überhaupt dreingeschlagen
oder Kormann sonstwie provoziert zu haben. Da
Kormann im übrigen die Anzeige zugab, musste er wegen
Drohung, Misshandlung und Beschimpfung verurteilt
werden. Währenddem auf Drohung im Minimum
Gefängnis stand, konnte die Misshandlung, sowie die
Beschimpfung mit zwei Bussen von 20 und 10 Fr.
geahndet werden. Mit Bezug auf das Delikt der
Drohung gelangte das erstinstanzliche Urteil zur Ueber-
prüfung, wurde indes oberinstanzlich bestätigt. Petent
ist im Jahr 1906 wegen Eigentumsbeschädigung,
Diebstahls und unerlaubter Selbsthülfe mit 51 Tagen
Gefängnis, getilgt durch die ausgestandene Haft,
vorbestraft. Er stellt nun das Gesuch um Erlass der
Gefängnisstrafe. Die Bussen und sämtliche ergangenen
Kosten hat er bezahlt. Er befindet sich zurzeit in
Schaffhausen als Chauffeur in Anstellung. Sein
jetziger Dienstherr stellt ihm ein sehr gutes Zeugnis
über Führung und Leistungen aus. Nach diesem
Berichte und den Akten — sowohl der frühern wie der
vorliegenden Strafsache scheint Kormann neben einer
gewissen Anlage zu Jähzorn und daheriger Neigung
zu Gewalttätigkeiten keine schlechten Charakteranlagen

zu besitzen. Sein Gesuch wird denn auch von
der städtischen Polizeidirektion und vom Regierungsstatthalter

empfohlen. Am Urteile selbst mag etwas
auffällig erscheinen, dass Kormann für die begangenen

Tätlichkeiten und das wirklich blau geschlagene
Auge des R. mit '20 Fr. Busse bestraft werden konnte,
währenddem die blosse Drohung, er werde auch das
andere Auge des R. blauschlagen, mit 5 Tagen
Gefängnis geahndet werden musste. Es rührt dies daher,
dass auf Drohung auch in geringfügigen Fällen im
Minimum Gefängnis steht, währenddem Tätlichkeiten
ohne Folgen polizeilich mit Busse geahndet werden
können. Der Regierungsrat hält in Erwägung aller
Verhältnisse des Falles und besonders auch mit Rücksicht

auf die seitherige gute Aufführung des Petenten,
sowie die vorliegenden Empfehlungen dafür, es dürfte
die Gefängnisstrafe in eine Busse umgewandelt werden.

Ein gänzlicher Erlass ist im Hinblick auf die
Vorstrafe Kormanns und dessen oben erwähnte
Neigungen nicht am Platze. Es wird demnach Umwandlung

der Gefängnisstrafe in 20 Fr. Busse beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Ge¬

fängnisstrafe in 20 Fr.
Busse.

4. Frey, Lina, geboren 1880, von Höllstein, Hans
Walters Ehefrau in Thun, wurde am 29. Juni 1912
vom korrektioneilen Richter von Thun wegen
Diebstahls zu 1 Tag Gefängnis und 16 Fr. Staatskosten
verurteilt. Lina Frey entwendete Samstags, den 8. Juni
1912, dem Schuhhändier Z. in IJ. ab dessen Stand
an der untern Hauptgasse in Thun ein Paar
Segeltuchschuhe im Wert von 4 Fr. 70. Z., der momentan
etwas abseits stand, bemerkte indes, wie die Frau
die Schuhe in den Korb steckte und sich
davonmachte, eilte ihr nach und veranlasste sie, die Schuhe
zu bezahlen, was die Frey mit entlehntem Gelde
tat. Frau Frey ist nicht vorbestraft. Sie war dem
Trünke ergeben. Die Strafanzeige wurde durch die
Polizei von Amtes wegen veranlasst. Im Termin der

Hauptverhandlung erschien sie nicht und wurde daher
in contumaciam verurteilt. Mit Rücksicht auf den
geringen Wert des Entwendeten, die sofortige
Schadensdeckung und den Umstand, dass die Täterin nicht
vorbestraft war, billigte ihr der Richter das Minimum
der Strafe zu, lehnte es dagegen ausdrücklich ab,
ihr den bedingten Straferlass zu gewähren. Frau Frey
stellt nunmehr das Gesuch um Erlass der Strafe. Sie
bestreitet, wie in der ersten Abhörung, die Absicht
gehabt zu haben, die Schuhe zu stehlen, will letztere
vielmehr aus Versehen mitgenommen haben, als sie
eine bekannte Frau vorbeigehen sah, mit der sie
sprechen wollte. Dass sie zulief, als ihr der Händler
nachkam, vermag sie allerdings nicht zu leugnen.
Sie glaubt, der bedingte Straferlass sei ihr deswegen
nicht gewährt worden, weil sie den Urteilstermin
fehlte und beruft sich darauf, dass sie zu jener Zeit
unpässlich gewesen sei. Im weitern verweist sie auf
ihre Familienverhältnisse ; dem Laster der Trunksucht

will sie nun entsagt haben. Der Regierungsstatthalter

von Thun empfiehlt das Gesuch. Der
Regierungsrat hält dafür, es seien Begnadigungsgründe
nicht vorhanden. Der Richter dürfte, obschon hierüber
in den Urteilsmotiven nichts enthalten ist, vielleicht
eher mit Rücksicht auf das nicht ganz einwandfreie
Vorleben der Petentin und deren ziemlich freche
Bestreitungen den bedingten Straferlass verworfen
haben, denn wegen des Ausbleibens am Termin. Die
gleichen Momente sprechen heute auch gegen eine
Begnadigung, zumal die Strafe eine minime ist. Die
Gesuchstellerin wird solche abbüssen können, ohne
dass ihre Familie dadurch in Verlegenheit geraten
müsste. Dass sie sich vorgenommen hat, dem Trünke
zu entsagen, darf ihr als einer Familienmutter nicht
zum Verdienste angerechnet werden. Wohl aber könnte
allzu grosse Nachsicht der Nachhaltigkeit ihrer
Vorsätze eher Abbruch tun. Der Regierungsrat beantragt,
das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

5. Läuffer, Rudolf, geboren 1885, von Zauggen-
ried, Wirt in Reiben, wurde am 7. Mai 1912 vom
Polizeirichter von Büren wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu 60 Fr. Busse und
3 Fr. 90 Staatskosten verurteilt. Läuffer wurde
angezeigt, weil in der Nacht vom 23./24. März 1912
in der Küche seiner Wirtschaft bis um 1 V2 Uhr eine
Anzahl Gäste bewirtet wurden. Dem Wirtschaftspatente

zufolge war er nicht befugt, in der Küche
zu wirten; zudem besass er auch nicht etwa eine
Freinachtsbewilligung. Er musste die Anzeige als
richtig anerkennen und unterzog sich dem Urteile.
Da er bereits am 26. Juni 1911 wegen Ueberwirtens
zu 15 Fr. Busse verurteilt worden war, musste über
das Strafminimum (50 Fr.) etwas hinausgegangen
werden. Läuffer stellt heute das Gesuch um Erlass
der Busse. Er gibt eine Darstellung des Vorfalles,
die zum Teil mit den Strafakten nicht im Einklänge
steht und im weitern nicht nachgeprüft werden kann.
Hinsichtlich des Tatbestandes muss auf die Strafakten

und den hievor geschilderten, von Läuffer
anlässlich der Gerichtsverhandlung als richtig zugegebenen

Sachverhalt abgestellt werden. Es kann danach
nicht zweifelhaft sein, dass sich Läuffer über die
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UnStatthaftigkeit seiner Wirtschaftsführung in der
fraglichen Nacht durchaus im Klaren befand —
entgegen den Behauptungen, die er in der
Gesuchsbegründung geltend macht. Ein Strafnachlass ist von
daher nicht geboten. Es liegen aber auch keine
anderweitigen Begnadigungsgründe vor, zumal die Busse
keine unerschwingliche ist und Petent selbst nicht
etwa geltend macht, dass er solche nicht zu bezahlen
vermöchte. Der Begierungsrat beantragt demnach, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Begierungsrates : Abweisung.

6. Surdez, Henri, geboren 1873, von Peuchapatte,
Wirt in Les Breuleux, wurde am 22. Juni 1912 vom
Polizeirichter von Delsberg wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu 2 Bussen von je
50 Fr., 2 Gebühren von 10 Fr. und 7 Fr. 30 Staatskosten

verurteilt. Am 18. April 1912 machte Landjäger

C. in Les Breuleux die Beobachtung, dass Wirt
Surdez durch eines seiner Familienglieder und
andere Personen den Truppen, die in einiger Entfernung
von seiner Wirtschaft auf Drittmanns Boden lagerten,
alkoholische Getränke anbieten und verkaufen liess.
Landjäger C. konstatierte, dass Surdez nicht im
Besitze einer bezüglichen Bewilligung weder des
Regierungsstatthalters noch des Truppenkommandos war,
und machte ihn auf das Unstatthafte seines
Verhaltens aufmerksam. Dessen ungeachtet fuhr Surdez
am gleichen Tag und auch am 19. April 1912 mit
der Bewirtung der Truppen auf die geschilderte Weise

r fort. Landjäger C. sah sich nunmehr veranlasst, Straf¬
klage einzureichen. Surdez musste solche in allen
Teilen als richtig anerkennen und unterzog sich dem
Urteile ohne weiteres. Desgleichen unterzog er sich
einer Strafklage der Polizei von Saignelégier, wonach
er am 25. April 1912 einen Wagen, beladen mit,
alkoholischen Getränken, bis nach Saignelégier hatte führen

lassen, um solche dort den Truppen verkaufsweise

abzugeben. Heute stellt nun seine Ehefrau für
ihn das Gesuch um Erlass der Bussen. Gebühren und
Staatskosten sind bezahlt. Im Gesuche wird ausgeführt,

es seien den Truppen einige wenige Mund-
Vorräte wie Cervelas und dgl. verkauft worden,
dagegen keinerlei alkoholische Getränke, da durch die
Offiziere ausdrücklich verboten worden sei, solche
abzugeben. Im weitern macht Frau Surdez geltend,
dass ihr Ehemann krank sei und die Last des
Familienunterhaltes wie des Betriebes der Wirtschaft
hauptsächlich ihr aufliege. Sie wird vom Gemeinderat

von Les Breuleux bestens empfohlen. Der
Ehemann sei in der Tat krank. Durch ärztliches Zeugnis
wird bescheinigt, dass er an Nervosität leide und
von daher in seinen intellektuellen Fähigkeiten
herabgesetzt sei. Der Regierungsstatthalter führt aus, Surdez

habe eine Bewilligung des Truppenkommandanten
gehabt und geglaubt, es genüge solche ; aus

diesem und andern Gründen empfiehlt er das Gesuch.
Der Regierungsrat kann einem gänzlichen Erlasse der
Bussen nicht beipflichten. Es macht keinen gerade
günstigen Eindruck, wenn Petent heute behaupten
will, er habe lediglich Cervelas verkauft, nachdem
er vor Gericht die Richtigkeit der Strafanzeigen in
vollem Umfange anerkannt hat. Er wurde zudem von

der Polizei vorerst auf die gesetzlichen Vorschriften
aufmerksam gemacht, bevor gegen ihn vorgegangen
wurde, hat also nicht etwa aus Gesetzesunkenntnis
sich verfehlt. Es handelt sich auch nicht um einen
jener Fälle, wo den Truppen durch die Bewirtung,
mangels anderer Gelegenheit, sich zu verproviantieren,

eine Gefälligkeit erwiesen werden wollte ; ge-
genteils wird in den Gesuchsausführungen ausdrücklich

geltend gemacht, dass es dem Petenten lediglich
um den Profit zu tun war. Auf die Empfehlung des
Regierungsstatthalters kann nicht abgestellt werden,
da sich deren Begründung, soweit sie hievor
wiedergegeben ist, mit den eigenen Aussagen des Petenten
und den Akten nicht im Einklänge befindet. Wenn
der Regierungsrat immerhin dem Erlasse der einen
Busse beipflichtet, so geschieht es im wesentlichen
mit Rücksicht auf die gesundheitlichen und familiären
Verhältnisse des Petenten. Es wird demnach Erlass
der einen Busse von 50 Fr. beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der einen Busse
von 50 Fr.

7. Walther, Gottfried, geboren 1859, von Wohlen,
Handlanger in Bern, wurde am 5. Februar 1912 vom
Polizeirichter von Bern wegen böswilliger
Nichterfüllung der Unterstützungspflicht zu 8 Tagen
Gefängnis und 16 Fr. Staatskosten verurteilt. Im
Oktober 1910 wurde Walther von seiner Ehefrau
gerichtlich geschieden. Er wurde verurteilt, der Ehefrau

einen Beitrag von je 10 Fr. an die Verpflegungskosten

zweier Kinder zu leisten. Im April 1911
verstarb das eine der Kinder, sodass der Beitrag sich
auf 10 Fr. reduzierte. Bis im August 1911 kam
Walther seiner Verpflichtung nach; alsdann sistierte
er seine Zahlungen, sodass sich die geschiedene Ehefrau

genötigt sah, gegen ihn klagend aufzutreten.
Während Walther anfänglich vor Gericht behauptete,
er sei nicht fähig gewesen, die Beiträge weiter zu
leisten, da er öfters arbeitslos und zudem beschränkt
arbeitsfähig sei, nahm er anlässlich der Hauptverhandlung

den Standpunkt ein, dass er nicht bezahlen
wolle, weil das Kind nicht ihm zugesprochen worden
sei. Da im übrigen ermittelt war, dass er in den
letzten Zeiten regelmässigen Verdienst gehabt hatte,
musste der Klage Folge gegeben werden. Heute stellt
Walther nun das Gesuch um Erlass der Strafe. Er
kommt dabei auf seine ursprünglichen Behauptungen
zurück. Durch ärztliches Zeugnis ist dargetan, dass
er an einem grossen Bruche leidet und zudem
verkrüppelte Füsse hat. Der Arzt bemerkt überdies,
Walther sei auch intellektuell mangelhaft veranlagt.
Die städtischen Behörden wie auch der Regierungsstatthalter

empfehlen das Gesuch. Aus ihren
Ausführungen muss geschlossen werden, dass Petent
Mühe hat, sich selbst durchzubringen. Er sei nur
noch zu leichter Arbeit fähig und habe nicht
regelmässige Beschäftigung. Wenn er dermalen die
Alimente nicht mehr bezahlen könne, so sei dies nicht
auf Böswilligkeit zurückzuführen. Unter solchen
Verhältnissen dürfte mit dem Vollzuge der Strafe kaum
viel zu erreichen sein. Der Regierungsrat kann
deshalb einem Straferlasse beipflichten, zumal Petent
nicht vorbestraft ist und auch sonst nichts Nach-
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teiliges über ihn bekannt ist. Es wird Erlass der
Strafe beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

8. Ryser, Adolf, geboren 1875, Kaufmann, von
Seedorf, in Bern, zurzeit in der Strafanstalt Witzwil,
wurde am 19. Juli 1911 von den Assisen des II.
Bezirkes wegen Betruges und Unterschlagung zu 2 r/2
Jahren Korrektionshaus, 4 Jahren Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit, zu 628 Fr. Staatskosten,
grundsätzlich zur Entschädigung der Zivilpartei und
zu 550 Fr. Interventionskosten an die Zivilpartei
verurteilt. Ryser ist in Aarberg aufgewachsen, machte
seine Lehrzeit in einer Droguerie in Biel und
widmete sich alsdann, nachdem er, nach 2jähriger
Abwesenheit in Amerika, die Eisenbahnschule in Biel
besucht hatte, dem Eisenbahndienste. Nebenbei gab
er sich mit Liegenschaftsspekulationen ab. Im Jahr
1907 trat er aus dem Eisenbahndienste aus und
gründete ein Fabrikationsgeschäft für Bodenpräparate.
Da er selbst nicht kapitalkräftig war, musste er auf
die Gewinnung leistungsfähiger Teilhaber bedacht
sein. Er verschmolz zunächst sein Geschäft mit dem
Reinigungsgeschäft eines R. D. und verband sich
mit einem L. zu einer Kollektivgesollschaft. Das
Geschäft rentierte schlecht und die Teilhaber suchten
sich zurückzuziehen. Ryser, der sie nicht auszahlen
konnte, musste sich weiter umsehen und es gelang
ihm, den in Geschäftssachen völlig unerfahrenen
Landwirt M. in Aarberg heranzukriegen. Es war dies
im Frühjahr 1908. M. wurde verpflichtet, als Reisender

in das Geschäft einzutreten; dagegen hatte
eider Firma ein Darlehen von 15,000 Fr. zu machen.
Das Darlehen sollte durch eine auf die Liegenschaften
der Firma zu errichtende Pfandobligation versichert
werden. Ryser wusste dann in der Folge den M. zu
einem Vertrage zu bestimmen, wonach sich dieser
als Teilhaber engagierte. Es gelang ihm dies nicht
ohne betrügerische Vorspielungen über den Umfang,
die Rendite und den Stand des Geschäftes überhaupt.
M. wurde verpflichtet, fernere 18,000 Fr. in das
Geschäft einzuwerfen. Ryser sollte sich in gleichem
Masse beteiligen und zwar wurde dies so verabredet,
dass er seine Guthaben an die alte Firma, grösstenteils

fiktive Werte, im Geschäft stehen iiess. Die
Ausscheidung der frühern Teilhaber konnte nun
erfolgen. Ryser nahm deren Abfindung auf sich, wusste
indes M. zur Verbürgung der Abfindungssummen zu
veranlassen. Alle diese Manipulationen Rysers gingen
unter den gröbsten Täuschungen des M. vor. Das
angeblich brillant rentierende Geschäft stand schon
bei Abschluss des Gesellschaftsvertrages mit M.
schlecht. Die Liegenschaften, welche für das
Darlehen von 15,000 als Pfand eingesetzt werden sollten,
waren bereits überlastet; die Obligation wurde denn
auch nie ausgestellt. Als der Gesellschaftsvertrag perfekt

war und M. seinen Anteil eingezahlt hatte,
weigerte sich Ryser rundweg, zur Ausstellung der
Obligation Hand zu bieten. M., dem allmählig die Augen
aufgingen, drohte mit gerichtlichen Schritten. Ryser
wusste ihn jedoch neuerdings einzuseifen. Er propo-
nierte eine neuerliche Umgründung und Fusion mit
einem ähnlichen zürcherischen Unternehmen unter
der Firma Plancheolin A.-G. Die Situation wurde
dadurch nicht besser; die neue Firma hatte in kür¬

zester Frist einen ganz schlechten Ruf und stand
binnen wenigen Monaten vor dem Ruin. M. wandte
sich nun an juristische Berater und Verwandte und
es sollte, um zu retten, was noch zu retten war, eine
fernere Umgründung des Geschäftes unter völliger
Ausschaltung Rysers erfolgen. Bevor solche perfekt
war, liess Ryser indes in Unkenntnis seines
Teilhabers eine Wechselbetreibung gegen die A.-G.
Plancheolin auslaufen; es kam im Frühjahr 1909 zum
Konkurs und es blieb M. nichts mehr übrig, als auf
dem Strafwege gegen seinen Ausbeuter vorzugehen.
M. bezifferte den Schaden, den er erlitten hatte,
auf 50,000 Fr. und behauptete, durch die Betrügereien
Rysers sein ganzes Vermögen verloren zu haben.
Ryser wurde denn auch des Betruges, begangen
gegenüber M., schuldig erklärt. Ueberdies hatte er sich
auch wegen Unterschlagung zu verantworten. Noch
am 1. April 1909 war nämlich für das Geschäft ein
Magaziner engagiert und dabei verpflichtet worden,
eine Barkaution von 3000 Fr. zu leisten. Diese Summe
wurde an Ryser persönlich bezahlt. Anstatt sie zu
deponieren oder zum mindesten in die Gesellschaftskasse

einzuschiessen, verwendete er sie zu
Privatzwecken und zur Deckung angeblicher persönlicher
Ansprüche an die Gesellschaft. Er machte sich
dadurch der Unterschlagung schuldig. Die deliktischen
Handlungen Rysers charakterisierten sich subjektiv
und objektiv als sehr gravierende. Der Gerichtshof
führt in den Motiven der Strafausmessung aus, dass
es im Interesse der Moral in Handel und Wandel
geboten sei, solche gewissenlose Schwindeleien
empfindlich zu ahnden. Die Ehefrau Ryser stellt nun
für ihren Mann das Gesuch um Erlass des Restes
der Strafe. Sie beruft sich im wesentlichen auf ihre
nunmehrige ungünstige Lage, sowie die frühere
Unbescholtenheit des Ehemannes. Ryser hat laut
Bericht des Anstaltsdirektors durch seine Aufführung
zu Aussetzungen Anlass gegeben, sodass sein
Begnadigungsgesuch nicht empfohlen wird. Es wird sich
unter diesen Umständen fragen, ob ihm seinerzeit
ein Teil der Strafe bedingt erlassen werden kann.
Jedenfalls liegen Begnadigungsgründe nicht vor. Die
Raffiniertheit, mit der Ryser bei der Ausbeutung
seiner Opfer vorgegangen ist, die Höhe des
angestellten Schadens, die subjektive und objektive
Schwere des Falles überhaupt, sowie die mangelhafte

Aufführung des Petenten in der Strafanstalt,
sprechen entschieden gegen eine Begnadigung. Es
wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

9. Baillif, Eugène, Negoziant, von und zu Bon-
fol, wurde am 10. Mai 1912 vom Polizeirichter von
Pruntrut wegen Widerhandlung gegen das
Primarschulgesetz zu 48 Fr. Busse und 1 Fr. 75 Staatskosten

verurteilt. Baillif war Vormund der
schulpflichtigen L. IL in Bonfol. Solche fehlte im Monat
April 1912 die Arbeitsschule gänzlich und
unentschuldigt. Baillif wurde deshalb von den Schulbe-
hörden verzeigt. Dem ihm vom Richter eröffneten
Strafurteile unterzog er sich ohne weiteres. Heute
stellt er nun das Gesuch um Erlass der Busse. Er
macht geltend, das Mädchen habe Bonfol ohne seine
Kenntnis verlassen und sich zunächst nach Frank-
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reich, sodann nach Chaux-de-Fonds begeben, wo es
einen schlechten Lebenswandel geführt habe, sodass
es Ende April 1912 auf seine Veranlassung in eine
Rettungsanstalt habe versetzt werden müssen. Der
Gemeinderat von Bonfol wie auch der Regierungsstatthalter

empfehlen das Gesuch. Die Unterrichtsdirektion

beantragt, es abzulehnen. Wie aus dem
Berichte der Schulbehörden hervorgeht, ist Baillif
desselben Deliktes wegen verschiedene Male vorbestraft.

Die Behauptung Baillifs, er habe den
Aufenthaltsort seines Mündels nicht gekannt, wird als
unrichtig bezeichnet. Die Nachlässigkeit des Petenten
sei angesichts der Vorstrafen eine offensichtliche. In
der Tat kann auf die heutigen Behauptungen des
Petenten nicht abgestellt werden. Solche hätten, falls
sie wirklich den Tatsachen entsprachen, vor dem
Richter angebracht werden können. Petent hat sich
dort ohne weiteres unterzogen und damit seine
Strafbarkeit anerkannt. Wie Petent selbst ausführt, hat
das Mädchen an Leib und Seele Schaden genommen
und es mag dies zu einem Teile auf mangelhafte
Beaufsichtigung zurückzuführen sein. Der Fall muss
demnach als gravierend bezeichnet werden. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch mangels triftiger
Begnadigungsgründe abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

10. Maffiolini, Henri, geboren 1876, von Mornago,
Italien, Marbrier, in Delsberg, wurde am 28. August
1912 vom Polizeirichter von Delsberg wegen Ueber-
tretung des Wirtshausverbotes zu 1 Tag Gefängnis
und 4 Fr. Staatskosten verurteilt. Das Wirtshausverbot

war am 4. Oktober 1911 wegen Nichtbezahlung
der Gemeindesteuern von Delsberg über ihn verhängt
worden. Maffiolini hat nunmehr die rückständigen
Steuern bezahlt und stellt gestützt hierauf und seine
Familienverhältnisse das Gesuch um Erlass der Strafe.
Er hat auch die ergangenen Staatskosten bezahlt,
sodass er seinen Verpflichtungen allseitig
nachgekommen ist. Der Regierungsrat kann das Gesuch
befürworten und beantragt, dem Petenten die Strafe zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

11. Leibiin, Robert, geboren 1872, von Köniz,
Wirt auf dem Liebefeld daselbst, wurde am 10.
September 1912 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Spielgesetz und das
Sonntagsruhereglement der Gemeinde Köniz zu 60
Franken Busse und 3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Die Musikgesellschaft Köniz veranstaltete in der
Wirtschaft Leibiin am 28. Juli 1912 ein Gartenfest
mit Preiskegeln. Trotzdem die staatliche Bewilligung
gemäss den Gesetzesvorschriften den Anfang des Ke-
gelns auf 1 Uhr nachmittags festsetzte, wurde
öffentlich auf morgens 10 Uhr eingeladen und denn
auch in der Tat bereits am Morgen gekegelt. Leibiin
wurde damit wegen der eingangs erwähnten
Widerhandlungen straffällig. Er unterzog sich dem Urteile
ohne weiteres. Heute stellt er das Gesuch um Erlass
der Busse. In der Begründung wird die Schuld an
dem Vorfalle der Musikgesellschaft Köniz zugescho-

Beilagen zum Tagblatt das Grossen Bates. 1912.

ben, die ihn in den Glauben versetzt habe, das
Preiskegeln sei bereits für den Vormittag bewilligt. Er
habe sich somit im guten Glauben befunden. Weitere
Begnadigungsgründe werden nicht geltend gemacht.
Das Gesuch wird vom Gemeinderat von Köniz
empfohlen. Der Regierungsstatthalter kann einen Erlass
der Busse nicht befürworten. Die heutigen Behauptungen

des Petenten können nicht nachgeprüft werden.

Es ist indes nicht wohl glaublich, dass Leiblin,
der seine Wirtschaft seit mehreren Jahren betreibt,
die gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften
nicht gekannt hätte. Anderweitige Begnadigungsgründe

liegen nicht vor, zumal nicht etwa geltend
gemacht wird, dass Petent Mühe hätte, die Busse zu
bezahlen. Es wird demnach Abweisung des Gesuches
beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

12. Maire, geb. Burri, Lina, geboren 1883, von
Mont-Tramelan, Gustavs Ehefrau, in Solothurn, wurde
am 20. Juli 1912 vom Polizeirichter von Bern wegen
böswilliger Nichterfüllung der Unterstützungspflicht

zu 8 Tagen verschärfter Gefangenschaft und
18 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Lina Maire wurde
durch Beschluss des Regierungsstatthalters von Bern
vom 4. September 1911 verpflichtet, an die pro 1910
491 Fr. 05 betragenden Verpflegungskosten ihrer 3
Kinder der Armenbehörde Bümpliz einen Beitrag von
30 Fr. zu leisten. Ein Rekurs gegen dieses Erkenntnis

wurde vom Regierungsrate abgewiesen. Frau
Maire kehrte sich indes nicht an die behördlichen
Weisungen und bezahlte nichts, trotzdem sie mehrfach

gemahnt und zur Bezahlung fähig gewesen wäre.
Schliesslich reichte die Armenbehörde von Bümpliz
Strafanzeige ein. Vor Gericht versprach Lina Maire,
die Schuld zu bezahlen und bat um Aufschub des
Verfahrens. Es wurde ihr Frist eingeräumt, aber ohne
Erfolg, sodass zur Verurteilung geschritten werden
musste. Der Richter stellte fest, dass seitens der
Angeschuldigten Böswilligkeit vorlag. Heute stellt sie
nun das Gesuch um Erlass der Strafe. Den
Verwandtenbeitrag hat sie bis heute nicht entrichtet. Sie
macht entgegen der Aktenlage geltend, sie wäre nicht
fähig gewesen zu bezahlen. Die Armenbehörde von
Bümpliz tritt diesen Behauptungen entgegen; sie wie
auch der Regierungsstatthalter von Bern beantragen
das Gesuch abzuweisen. In der Tat liegen
Begnadigungsgründe nicht vor. Wenn Petentin glaubt, sich
in böswilliger Weise der Sorge für ihre Kinder völlig
entschlagen zu können, so ist es jedenfalls nicht
Sache der Begnadigungsbehörden, diesem Verhalten
durch einen Nachlass die Krone aufzusetzen. Der
Regierungsrat beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

13. Nydegger, geschiedene Schmid, geb. Pfeuti,
Elisabeth, geboren 1845, von Wahlern, Gremplerin,
wohnhaft in Schwarzenburg, wurde am 16. September

1912 vom Polizeirichter von Schwarzenburg wegen

Platzgeben zu Trinkgelagen zu 10 Fr. Busse
und 2 Fr. 60 Staatskosten verurteilt. Elisabeth
Nydegger gab Sonntag den 1. September 1912 des
Abends einer Anzahl Mannspersonen in ihrer Woh-

107 *
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nung Platz zu einem Trinkgelage. Der von den
Trinkern konsumierte und gemeinschaftlich bezahlte
Schnaps wurde in einer benachbarten Wirtschaft
geholt. Diesem Tatbestande wird in der Anzeige
beigefügt, dass die Nydegger, wie bekannt sei, öfters
solchen Gelagen Platz gebe. Die Angeschuldigte
anerkannte die Richtigkeit der Anzeige in vollem
Umfange und unterzog sich dem Urteile. Heute stellt sie
unter Berufung auf ihr Alter, ihre angegriffene
Gesundheit und ärmliche Vermögensverhältnisse das
Gesuch um Erlass der Busse. Der Gemeinderat von
Wahlern bestätigt ihre Ausführungen, kann indes das
Gesuch nicht empfehlen. Ebensowenig befürwortet es
der Regierungsstatthalter. In der Tat sind triftige
Begnadigungsgründe nicht vorhanden. Die Busse ist
so bescheiden, dass Petentin sie mit einigem guten
Willen wird aufbringen können. Wie aus den Akten
hervorgeht, ist die Polizei nicht ohne Not
eingeschritten; ein Erlass der Busse müsste auf deren
Tätigkeit lähmend wirken. Der Regierungsrat beantragt

in Würdigung aller Verhältnisse des Falles,
das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

14. Jungi, Gottfried, geboren 1887, Schreiner, von
Köniz, daselbst wohnhaft, wurde am 13. August 1912
vom Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung
gegen das Spielgesetz und das Sonntagsruhereglement

von Köniz zu 60 Fr. Busse und 3 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Die Musikgeselischaft Köniz
veranstaltete auf Sonntag den 28. Juli 1912 in der
Wirtschaft L. in Köniz ein Gartenfest mit Preiskegeln.
Sie holte zu dem Zwecke die Bewilligung des
Regierungsstatthalters von Bern ein, welche den Beginn
der Veranstaltung ausdrücklich auf 1 Uhr nachmittags
festsetzte. Trotzdem wurde auf 10 Uhr morgens
öffentlich eingeladen und mit dem Kegeln um diese
Zeit auch wirklich begonnen. Es erfolgte Strafanzeige.
Der Sekretär der Gesellschaft stellte sich im
Gerichtstermin als Vertreter und liess sich unter
Anerkennung der Richtigkeit der Anzeige verurteilen.
Heute stellt er das Gesuch um Erlass der Busse.
Als Begründung des Gesuches wird geltend gemacht,
man habe sich aus Unkenntnis gegen das Gesetz
vergangen. Der Gemeinderat von Köniz empfiehlt das
Gesuch. Der Regierungsstatthalter beantragt gestützt
auf diese Empfehlung Reduktion der Busse auf 30
Franken. Wie bereits erwähnt worden ist, setzte die
amtliche Bewilligung den Beginn des Festes unzweideutig

auf 1 Uhr nachmittags fest. Von Unkenntnis
des Gesetzes konnte demnach bei den Veranstaltern
keine Rede sein, sondern es muss vielmehr angenommen

werden, dass sie das Gesetz absichtlich oder
aus Gleichgültigkeit übertreten haben. Die Begründung

des Gesuches ist somit nicht stichhaltig. Es
liegen aber auch keine anderweitigen Begnadigungsgründe

vor. Der Regierungsrat beantragt Ablehnung
des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

15. Zaluid, Alfred, geboren 1878, Reisender, von
Wahlern, Gemüsehändler in Bern, wurde am 20. Ja¬

nuar 1912 vom Polizeirichter von Konolfingen wegen
Widerhandlung gegen die Kontrollvorschriften
über den Veloverkehr zu 6 Fr. Busse und 8 Fr.
Staatskosten verurteilt. Zahnd löste im Jahr 1908
auf dem Regierungsstatthalteramte Konolfingen eine
Velofahrbewilligung. Nach seinem Wegzuge aus dem
Amtsbezirke Konolfingen unterliess er es, der
genannten Amtsstelle Nummernschild und Fahrbewilligung

zurückzugeben. Er wurde ein erstes Mal pro
1910 am 2. Dezember 1910 zu 3 Fr. Busse verurteilt.

Damals erklärte er vor dem Untersuchungsrichter

von Bern, er habe das Velo verkauft; er
werde das Schild, falls er es finde, dem
Regierungsstatthalteramte Konolfingen einsenden. Er liess indes
der zuständigen Stelle keinerlei Sendung oder
Bericht zukommen. Diese erhob deshalb ein zweites
Mal Strafanzeige. Der Richter gab derselben auch
Folge und verurteilte Zahnd wegen Nichtabmeldung
pro 1911 zu der eingangs erwähnten Strafe. Zahnd
stellt nun das Gesuch um Erlass dieser Busse. Er
behauptet, er habe schon in der ersten Abhörung in
Bern deponiert, sein Veloausweis und Nummernschild
seien verbrannt und er könne somit beides nicht
restituieren. Im weitern beruft er sich auf die erste
Verurteilung. Die erstere Behauptung steht mit den
Akten im Widerspruche und kann demnach nicht
gehört werden. Der Einwand, der sich auf die
erstmalige Verurteilung bezieht, ist bereits vom Richter
ausdrücklich gewürdigt und als nicht stichhaltig
erfunden worden. Es liegen demnach Begnadigungsgründe

nicht vor, zumal Zahnd selbst nicht etwa
geltend macht., dass er die Busse nicht zu bezahlen
vermöchte. Seine Bestrafungen hat er ausschliesslich
seiner Nachlässigkeit zuzuschreiben. Der Regierungsrat

beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Schneifel*, Jakob, geboren 1867, von Schwendibach,

Handlanger in Steffisburg, wurde am 17.
August 1912 vom Polizeirichter von Thun wegen
böswilliger Nichterfüllung der Unterstützungspflicht
zu 8 Tagen verschärfter Gefangenschaft und 20 Fr.
Staatskosten verurteilt. Schneiter war verpflichtet,
für 6 Kinder aus erster Ehe, die sich auf dem
Notarmenetat der Gemeinde Heimberg befanden, einen
jährlichen Verwandtenbeitrag von 120 Fr. zu leisten.
Pro 1911 unterliess er trotz wiederholter Mahnung
und schliesslicher Betreibung die Bezahlung des
Beitrages. Die Gemeindebehörden sahen sich veranlasst,
auf dem Strafwege gegen ihn vorzugehen. Vor dem
Richter machte er geltend, er wolle die Kinder zu
sich nehmen, da er hierzu nach seiner Wiederverheiratung

in der Lage sei. Hinwiederum behauptete
er, er sei infolge andauernder Krankheit nicht fähig
gewesen, den Beitrag zu bezahlen. Der Richter nahm
an, Schneiter habe die Erfüllung seiner
Unterstützungspflicht böswillig versäumt und gelangte
somit zu dessen Verurteilung. Schneiter wendet sich
nun an den Grossen Rat mit dem Gesuch um Erlass
der Strafe. Durch ärztliches Zeugnis wird dargetan,
dass er an einer Verengerung des Mageneinganges
leidet, vom 5.-28. August 1912 im Bezirksspital
Thun war, auch seither nicht völlig geheilt und nur
teilweise arbeitsfähig ist. Der Gemeinderat von Stef-
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fisburg empfiehlt mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand

des Petenten dessen Gesuch. Ebenso die
Armenbehörde von Heimberg und der Regierungsstatthalter.

Es scheint aus den vorliegenden Gerichten
in der Tat hervorzugehen, dass Schneifel- sich
dermalen in ärmlichen Verhältnissen und in einem ungünstigen

Gesundheitszustande befindet. Der Vollzug der
Strafe dürfte unter diesen Umständen als rigoros
erscheinen. Petent wurde bisher nie bestraft. Der
Regierungsrat kann in Würdigung der vorliegenden
Empfehlungen und obwaltenden Umständen die Be-
gnadigung Schneiters befürworten.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

17. Lustenberger, Josef, geboren 1864, von
Doppelschwand, Luzern, vormals Elektrotechniker, in Gern
wohnhaft, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, wurde
am 18. Dezember 1899 von den Assisen des 11. Bezirkes

wegen Mordversuches und Anstiftung zu Mord
zu 15 Jahren Zuchthaus, solidarisch mit, Christian
Wyssmann und Johann Helfer zu 1631 Fr. 05
Staatskosten, sowie 3240 Fr. Zivilentschädigung und
Interventionskosten an die Zivilpartei verurteilt. Der der
Verurteilung zu Grunde liegende Tatbestand ist kurz
folgender: Ein gewisser Christian Wyssmann, zuletzt
Spezoreihändler, vormals in Ostermundigen wohnhaft,

und Josef Lustenberger, Elektrotechniker und
Versicherungsagent in Gern, standen miteinander
geschäftlich in Beziehung. Ersterer Less sich von
letzterem zu verschiedenen Unternehmungen, die gewöhnlich

nicht den gewünschten Erfolg erzielten,
verleiten. Lustenberger spielte dabei den Geldvermittler.
In der Folge geriet Wyssmann in Zahlungsschwierigkeiten.

Die beiden fassten nun die Idee, einen ledigen
Bruder Wyssmanns namens Bendicht, welcher, wie
ihnen bekannt war, ein Vermögen von zirka 6500 Fr.
besass, indes unter Vormundschaft stand, zur
Vergabung seines ganzen Vermögens an Christian, mit
Ausschluss der andern Geschwister, zu bestimmen
und ihn sodann aus der Welt zu schaffen. Es gelang
ihnen vorerst, den etwas einfältigen Bendicht Wyssmann

zur Errichtung eines gewünschten Testamentes
zu gewinnen. Es galt nun noch, den zweiten Teil
des ruchlosen Planes auszuführen. Lustenberger nahm
es, jedenfalls gegen Zusicherung einer hohen Belohnung

auf sich. Er wurde denn auch von Christian
Wyssmann wiederholt aufgefordert, vorwärts zu
machen. Unter dem Vorwand, ein Heilkraut für seine
Frau, die an offenen Beinen leide, suchen zu gehen,
unternahm er mit Bendicht verschiedene Spaziergänge
in den Bremgartenwald und der Aare entlang. Bei
einem solchen Anlasse, es war dies im Juli 1899,
stiess er ihn einmal unversehens in die Aare, zog
ihn aber dann selbst wieder heraus, indem er offenbar

nicht den Mut fand, das Verbrechen zu vollbringen.

Etwas später gewann er dann mit Wissen des
Christian Wyssmann, den obgenannten Helfer für die
Ausführung des Planes. Am 30. August 1899 luden
sie Bendicht Wyssmann zu einem Spaziergange ein,
angeblich um neuerdings das bewusste Heilkraut
suchen zu gehen. Sie trafen sich in einer Wirtschaft
beim Egelmoos, woselbst zunächst einige Glas Bier
getrunken wurden. Sodann machten sie sich auf den

Weg nach der Elfenau. An der Aare angelangt, bot
Lustenberger ein Fläschcheri herum, in welchem sich
zugestandenermassen mit Cyankupfer vergifteter Wein
befand. Bendicht Wyssmann kam indes die eigentümliche

Farbe der Flüssigkeit verdächtig vor und er
trank nicht, worauf denn Lustenberger den Inhalt
des Fläschchens ausgoss. Man ging nun dem Ufer
nach flussaufwärts. Nach dem ersten missglückten
Versuche sollte Helfer nun den ahnungslosen Bendicht
Wyssmann in die Aare werfen. Oberhalb des
Bodenackergutes, in der sogenannten Hohlen, begaben sich
die drei auf einen in den Wasserlauf hinausragenden
Damm hinaus. Helfer, der vorher eine Erlenrute
geschnitten und eine Fischrute daraus konstruiert hatte,
verfügte sich damit auf das äusserste Ende des Dammes

hinaus und forderte Bendicht Wyssmann auf,
nachzukommen und ihm beim Fischen zuzusehen.
Ohne die Gefahr zu ahnen, in die er sich begab, folgte
jener der Aufforderung und wurde alsdann von Helfer
im geeigneten Moment mit einem plötzlichen Stosse
ins Wasser befördert. Es gelang ihm, sich an einem
Strauche und an den Faschinen des Dammes
festzuhalten; so wie er indes ans Land steigen wollte,
wurde er von Helfer mit Stockschlägen auf Kopf und
Hände und Fusstichen ins Gesicht empfangen und
zurückgestossen, so drei- bis viermal hintereinander.
Lustenberger stand indessen Wache. Der Vorfall
wurde von verschiedenen Personen, die durch das
mörderische Geschrei Wyssmanns aufmerksam wurden,

beobachtet. Bei deren Herannahen ergriffen die
Attentäter schliesslich die Flucht, ohne ihr Vorhaben
zu Ende gebracht zu haben. Sie verfügten sich
zunächst zu Christian Wyssmann nach Ostermundigen,
von welchem sie mit alkoholischen Getränken und
etwas Geld reguliert, wurden und konnten alsdann
noch gleichen Tags verhaftet werden. Wyssmann, der
sich mit Mühe hatte ans Land bringen können, war
an Kopf, Armen und Händen mit Schlag und
Quetschwunden bedeckt und blieb 14 Tage
arbeitsunfähig. Helfer und Lustenberger legten umfassende
Geständnisse ab, Wyssmann ein teilweises. Ersterer
wurde zu 13, letzterer zu 14 Jahren Zuchthaus
verurteilt. Nachdem Lustenberger bereits wiederholt vom
Grossen Rat mit Begnadigungsgesuchen abgewiesen
worden ist, wird er heute neuerdings mit einem
solchen vorstellig. Der Regierungsrat kann wie früher
die Begnadigung Lustenbergers nicht empfehlen. Einmal

spricht die Ruchlosigkeit der Tat an und für
sich gegen eine Begnadigung. Sodann hat Petent in
der Strafanstalt wiederholt disziplinarisch bestraft
werden, müssen. In den letzten JaKren hat sich sein
Betragen allerdings gebessert, sodass seinerzeit bei
fortdauernd gutem Verhalten die Frage geprüft werden

wird, ob nicht dem Petenten seitens der Polizei-
direktion im Rahmen ihrer Kompetenz ein geringer
Nachlass gewährt werden kann. Eine bedingte Entlassung

Lustenbergers ist nach den bestehenden gesetzlichen

Vorschriften angesichts des klaghaften
Verhaltens in der Strafanstalt nicht möglich.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

18. Ducruet, geb. Dumard, Fanny, geboren 1886,
von Viry, Luciens Ehefrau, vormals in Bern, zurzeit
in der Strafanstalt Ilindelbank, wurde am 10. Ok-
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tober 1912 von den Assisen des II. Bezirkes wegen
fahrlässigen Falscheides nach Abzug von 4
Monaten Untersuchungshaft zu 4 Monaten Korrektionshaus

und 380 Fr. Staatskosten verurteilt. In einem
Verläumdungsprozesse gegen den Ehemann der Fanny
Ducruet wurde jener gegenüber der Klägerin, der
Damenschneiderin B., zu Entschädigung und Kosten
im Betrage von 370 Fr. verurteilt. In der
darauffolgenden Betreibung des Ehemannes durch Fräulein
B. erklärte Fanny Ducruet die Anschlusspfändung
für ihr Frauengut im Betrage von 2187 Fr., wovon
die Hälfte mit 1093 Fr. 50 privilegiert. Fräulein B.
opponierte indes hiergegen und es kam zum Prozess
zwischen ihr und Frau Ducruet. Am 25. April wurde
letztere im Termin vor dem Gerichtspräsidenten I
von Bern unter dem Eide über den Bestand ihrer
Frauengutsforderung einvernommen. Sie machte
geltend, sie habe vor ihrer Verheiratung 8 Jahre als
Dienstmädchen gedient und Ersparnisse gemacht und
deponierte unter anderem wörtlich folgendes: «Vor
der Heirät habe ich von meinem Verdienten Beträge
bis zum Belaufe von ungefähr 300 Fr. meiner Tante
Fr. H. in Bern in Verwahrung gegeben. Von Frau H.
habe ich kein Geld geborgt; ich habe nur das
erhoben, was ich ihr anvertraut hatte. Den
Phonographen habe ich geschenkt erhalten». Frau Ducruet
leistete zu ihren Depositionen den Eid, womit sie
in dem Prozesse gegen Fräulein FI. obsiegte. Letztere
erhob nun Strafklage wegen Meineides und Frau
Ducruet, in Haft genommen, musste zugeben, dass
ihre hievor wiedergegebenen Depositionen falsch
waren. Frau H. bestätigte denn auch, dass sie von
Frau Ducruet nie Geld in Verwahrung genommen
hatte. Auch der gepfändete Phonograph war Frau
Ducruet nie geschenkt worden, sondern war von ihrem
Ehemanne ohne ihre Beteiligung gekauft worden.
Frau Ducruet machte zu ihrer Entlastung geltend,
sie habe sich im Momente der Eidesleistung in grosser
Aufregung befunden. Wenn sie gewusst hätte, dass
sie vor der Eidesleistung die gemachten und
protokollierten Aussagen noch hätte abändern können, so

hätte sie dies getan. Demgegenüber standen die
Aussagen des beteiligten Gerichtspersonals, wonach Frau
Ducruet über die Eidesfolgen genauestens informiert
worden war und irgendwelche Anzeichen von
Aufregung an ihr nicht wahrgenommen worden waren.
Die Geschwornen erkannten auf fahrlässigen Falscheid

und billigten der Angeklagten ausserdem
mildernde Umstände zu. Dementsprechend konnte eine
milde Strafe ausgesprochen werden. Immerhin führt
das Gericht in den Motiven der Strafausmessung aus,
dass der fahrlässige Eid einem Meineide ziemlich
nahe komme und daher mit der Strafe nicht allzuweit

herabgegangen werden könne. Von einem
bedingten Straferlasse könne mit Rücksicht auf die
Schwere des Falles nicht die Rede sein. Frau Ducruet
ist nicht vorbestraft. Sie stellt nun das Gesuch um
Erlass des Restes der Strafe. Sie verweist im wesentlichen

auf ihre bisherige Unbescholtenheit, die
Umstände der Tat und macht geltend, die Strafe sei
zu hoch ausgefallen, zumal ihr 1 Monat ausgestandener

Untersuchungshaft nicht angerechnet worden
sei. Ueberdies hält sie dafür, es hätte ihr der
bedingte Straferlass zuerkannt werden sollen. Der
Regierungsrat kann eine Begnadigung nicht befürworten.
Frau Ducruet ist, wie aus den Akten zur Evidenz
hervorgeht, sehr milde beurteilt und auch
dementsprechend bestraft worden. Dass sie es mit der Wahrheit

nicht genau nimmt, hat sie auch noch anlässlich
der Strafuntersuchung bewiesen, wo sie die Justiz
durch teilweise falsche Angaben irre zu führen suchte.
Es erscheint durchaus begreiflich, dass der Gerichtshof

sich nicht bewogen sah, ihr den bedingten Straferlass

zuzuerkennen. Umsoweniger erscheint aber eine
Begnadigung am Platze. Der Regierungsrat wird
immerhin die Frage in Erwägung ziehen, ob der
Petentin bei fortdauernd gutem Verhalten in der
Strafanstalt seinerzeit ein Nachlass im Rahmen seiner
Kompetenz gewährt werden kann. Dagegen beantragt
er, für heute das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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